
 
Das eine Recht im einen Europa  
 
 
 
In Europa nach den Kriegen ist die Zeit der „großen“ nationalen Rechtswürfe 
vorbei und die der „großen Männer“ ist auch vorbei. Vorbei sind die Code 
Napoleons und die Volksgesetzbücher und, und, und. Die „großen“ 
Privatrechtskodifikation und die „großen“ Strafrechtsgesetzbücher haben wir 
ohnedies und die bleiben uns, die „großen“ Verfassungen ebenfalls. Europa 
braucht keine Hitlers und Stalins (der „regiert“ noch viel zu lange) mehr. Das 
Nachkriegseuropa hat sie nicht und braucht sie auch nicht, die Kennedys und 
Mao Tse Tungs. Das ist nicht Ausdruck von Schwäche, sondern von 
demokratischer Reife.  
 
Dass Europa sich selber klein sieht und noch mehr klein redet, wird sich dann 
von selber einmal geben, wenn es erkennt, dass politische performance allein 
keine Nachhaltigkeit erzeugt und wenn es zu schätzen lernen wird, dass es ein 
stabiler Rechtsraum und Friedensraum ist, in dem couragierte Lebensvielfalt in 
Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit gelebt werden kann. Die Lissabon-Ziele 
werden sich dann von selbst erfüllen. Es hat sich noch allemal erwiesen, dass 
Rechtsstabilität immer Prosperität mit sich bringt. Die neue Bescheidenheit 
Europas ist also kein Mangel oder Makel. 
 
Europa hat dafür eine „große“ Zeit vor sich. Eine Freiheits- und Friedenszeit. 
Friedrich von Hayeks Befürchtungen in seinem The Road to Servdom, 1944, 
erübrigen sich und sein Traum von einer Constitution of Liberty, 1960, erfüllt 
sich.  
 
Es wird die Zeit nach den Kriegen eine Zeit jener Männer (und immer noch 
weniger Frauen), die ihre rechtspolitische Arbeit an dem Platz tun, an dem 
Europa sie gerade braucht. Sie versuchen gar nicht Europa an sich zu reißen. Die 
neuen Großen vom Typ Jean Monnets bleiben bescheiden. Sie verrichten ihre 
Arbeit am Bau des Rechts und machen dann den Arbeitsplatz frei für die 
nächsten, die die Freiheitsrechtsidee weitertragen. Sie bauen sich keine 
Mausoleen. Sie begnügen sich damit, in den Geschichtsbüchern erwähnt zu 
werden. Eigene Kapitel bekommen sie darin nicht.  
 
Eine Zeit bricht an, die viele „kleine“ Politiker hervorbringen wird. Die bringen 
aber dennoch mehr zu Wege, als alle „Großen“ je zuvor. Die Klage über 
schwächliche Politiker.innen ist daher unsinnig. Gott bewahre uns vor einer 
Wiederkehr derer, die sich „der Große“, „die Große“ nennen. Natürlich wimmelt 
es noch immer von Möchtegernen, insbesondere auf den nationalen 
Tummelplätzen. Aber ohne solche Eitelkeiten würde die Welt stillstehen. Nur 



sind die eigentlich leicht zu ertragen, denn: Eine Kompanie Maulhelden – meist 
national-populistisch – kann weniger anrichten als ein einziger „Held“. Europa 
sollte aber dennoch mehr Aufklärungsaugenmerk auf den archaischen Ruf nach 
dem starken Mann legen. Und wir sollten uns mit den Helden auf der 
Kinoleinwand, am Fußballfeld und auf der Schipiste ausreichend 
ersatzbefriedigt fühlen. 
 
 
Der Bedeutungsschwund nationaler Rechtserzeugung 
 
In den Nationalstaaten Europas blüht nun die permanente Rechtsreform; im 
Privatrecht, im Strafrecht, im Verfassungsrecht. Vielleicht ist hier der richtige 
Punkt, über die Entwicklungen der Verfassungsrechte nachzudenken. Auch sie 
entwickeln sich in der Nachkriegszeit weiter. Nur wenige westeuropäische 
Verfassungen (im postkommunistischen Osteuropa ist das freilich anders, diese 
Staaten müssen erst wieder auf den Rechtsstaatlichkeitsstatus zurück), wie die 
deutsche mit dem Bonner Grundgesetz oder die Verfassung von Spanien, 
verstehen sich als Vollrevision, als gänzlich neue Verfassung. Es werden in den 
Nachkriegsverfassungen eigentlich nur die summierten Grundprinzipien aus den 
vorangehenden Jahrhunderten festgeschrieben, selbst dann, wenn wie in Spanien 
zur Staatsorganisationsform der Monarchie zurückgekehrt wird. Die 
eigentlichen Entwicklungen finden eher in den Realverfassungen statt.  
 
Unübersehbar wandert die faktische Rechtsgestaltungsmacht, die ohnehin nie so 
ganz bei den Parlamenten war, nun gänzlich an die Regierungen. Wovon bei 
Montesquieu und Rousseau die Rede war, dass das Volk sich – allenfalls 
vertreten durch Repräsentanten in den Parlamenten – seine Regierung hole und 
zwischen Regierung und Parlament eine echte Gewaltenteilung herrschen solle, 
was ebenso nie ganz wahr war, wird jetzt aber zur glatten Fiktion. Die 
Reihenfolge kehrt sich um. Nun wählen sich, auch wenn das formal anders 
abläuft – die etwas überspitzte Darstellung möge nachgesehen werden: - die 
Regierungen ihre Parlamente. Der Personenkult ist zwar erst jüngeren Datums 
und hängt mit den medialen Kommunizierbarkeitsbedingungen und den 
selbstgewählten (Schein-)Zwängen zu vereinfachten Botschaften zusammen, 
macht aber, dass eine Spitzenkandidatin, ein Spitzenkandidat gewählt wird und 
die oder der sich schon vor der Wahl sein Team zusammenstellt.  
 
Dabei gilt es freilich für diese „Politstars“ politische Realvernunft walten zu 
lassen, um sich nicht die Arbeit künstlich schwer zu machen. Deshalb tragen die 
Abgeordnetensessel ihre „Mascherl“: Kontingente gehören den Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerverbänden und sonstigen Realmächten. Die schöne Idee vom 
freien Mandat und der angeblichen Nichtexistenz von Klubzwängen ist nur 
Fiktion. Natürlich macht der eine oder die andere da oder dort nicht mit. Sie 
oder er kann dann, wenn es mal ganz knapp wird, ein greifbares Ergebnis 



kippen. Sie oder er wird dann aber flugs parteipolitisch heimatlos und auf Sicht 
ganz verlässlich mandatlos. 
 
Unsichere Kantonisten – wie das in Deutschland der Regierung Schröder I mit 
Oskar Lafontaine passiert ist – haben aber kaum Chancen, den 
Rechtswerdungsprozess länger oder namhaft zu beeinflussen. Ein paar wild 
gewordene Parlamentarier.innen, die dann eben aus den Klubs geworfen werden 
und auch prompt „wilde Abgeordnete“ genannt werden, hält fast jede Fraktion 
aus. Schlimmstenfalls bringen sie, wenn die Mehrheiten hauchdünn sind, eine 
Regierung zu Fall. Aber gerade in diesem Fall zeigt sich am deutlichsten der 
Realzustand der Gewaltenteilung: Dann fallen eben in einer historischen 
Sekunde Regierung und Parlament(sfraktion). Weil sie eins sind und die 
Bürger.innen die Akteure in ihren angeblich so geteilten Funktionen im Übrigen 
auch gar nicht auseinanderkennen.  
 
Erhebungen zur Rechtsakzeptanz ergeben daher wenig verwundernswerterweise 
auf die Frage danach, wer Recht erzeuge zu einem satten Anteil die Antwort: die 
Regierung. Kein Wunder, wenn Fraktionsführer.innen wie siamesische 
Zwillinge stets gemeinsam mit den Regierungen auftreten und Parlamentarier 
sich am liebsten scharenweise im Schlepptau ihrer Spitzenexponenten zeigen, 
die immer Regierende sind. Im Grunde scheint es in der politischen humana 
conditio so etwas zu geben, wie eine Sehnsucht nach schönen Königinnen und 
Königen, schönen heilen Höfen und viel Hoftheater. Befriedigte die Politik 
dieses Bedürfnis nicht, täten es  nur die Schönen&Reichen&Adabeis. Daher 
pokert die auf Spitzenpersönlichkeiten projizierte Politik eben mit und sucht sich 
ihren Anteil am Kuchen des Wahrgenommenwerdens zu sichern. 
 
Im neuen europäischen Kontext ringen deshalb die nationalen parlamentarischen 
Systeme allenthalben um ihre Stellung gegenüber Regierungen, wobei es vom 
Bürger her kurioserweise keine allzu große moralische Unterstützung gibt. Im 
Bürger.innenverständnis bedarf es nämlich der Regierungen unbedingt, der 
Parlamente schon nicht mehr so unbedingt, weil man diese in dem Teil jener 
Mehrheit, die die Regierung trägt, ohnedies als stillen Teil der Regierung 
versteht.  
 
Hinzu tritt ein zweiter Prozess, der die Alleinmacht zur Rechtserzeugung der 
Parlamente in Frage stellt. Immer häufiger kommt der Druck auf 
Gesetzeskorrektur von der Höchstgerichtsbarkeit her; von der nationalen wie 
auch per saldo von der in Strassburg seit 1954/59 und so richtig dann auch aus 
Luxemburg seit dem Costa-ENEL-Fall, 1964. Das Vertrauen in die 
Funktionsfähigkeit der Gerichte wir daher immer tragfähiger. (Dümmliche 
Provokationen von Provinzpolitikern können dieses Vertrauen nicht 
erschüttern). Selbst Parteien, die im parlamentarischen Kräftespiel 
untergegangen sind, wenden sich schon an die Gerichte. In Kombination mit der 



wirksamen Kontrolle durch die, sich selber gerne mit dem Etikett der vierten 
Gewalt schmeichelnden, Medien wird die Funktion des Zähmens der 
Regierungen durch die Parlamente in der öffentlichen Meinung für sinkend 
bedeutsam gehalten. Überdies haben die Bürger.innen ja auch kaum mehr Angst 
vor Regierungen. Sie sind ihnen mit zunehmendem Wohlstand sogar immer 
gleichgültiger. Allenfalls wählen sie sie ab. 
 
Rund um 1848, da ist, wie zu zeigen war, der Ruf nach Parlamenten mehr als 
berechtigt. Da ist Neoabsolutismus und Polizeistaat, echter Polizeistaat, nicht 
das, was heute davon trotz der evidenten neuen Sicherheitsrisken gedankenlos 
dahergebrabbelt wird (was aber dennoch nicht als vage Andeutung verstanden 
werden darf, dass deshalb Aufweichungen des Menschenrechtsbestandes 
gutzuheißen wären).  
 
In der Nachkriegszeit dienen die Parlamente jedoch mehr als 
Absegnungszulieferer zum Zweck der Aufrechterhaltung des Legalitätsprinzips 
denn als Rechtsgestalter. Die ganz überwiegende Masse der Regelungsmaterien 
kommt als Regierungsvorlagen daher. Regierungen sehen es nicht gerne, wenn 
in den Parlamenten daran noch gefeilt wird, mehr als Feilen ist im Regelfall 
ohnedies nicht möglich. Zusätzlich ist eine der gewandelten Funktionen der 
Parlamente in Europa heute die, europäisches Recht in nationales umzusetzen. 
Die Spielräume dabei sind marginal. Ein wenig Implementationsverschleppung 
mag nationalem Selbstwertgefühl frönen, echte Implementationsverweigerung 
findet nicht statt. Und überdies sind Regierungen ihrerseits damit konfrontiert, 
gar nicht mehr nur zu regieren, sondern reagieren zu müssen – auf 
Ausverhandlungen, die oft gar nicht mehr im eigenen Land vonstatten gehen, 
auf faktische Wirtschaftsentwicklungen oder aus Weltfinanzkrisen, die, wenn 
überhaupt, dann nur europäisch beherrschbar sind. Die Rechtssoziologie redet 
daher zu recht vom Verlust der Steuerung durch (nationales) Gesetz.  
 
Wenn hier also die Parlamente als Nachrangorgane moderner Rechtsstaatlichkeit 
beschrieben sind, so entspringt das jedoch nicht aus subjektivem Antrieb. Man 
kann sich nur als Notar sehen, der protokolliert, was ist. Es sind die Regierungen 
selbst, die ohne lange zu bedenken, was sie damit in der Akzeptanz des 
politischen Systems anrichten, die Parlamente als Handlanger und Statisten 
hinstellen. Die deutsche Regierung Schröder II hat 2005 wieder einmal (sich auf 
Traditionen von Adenauer bis Kohl berufend, was aber nicht mehr an 
Legitimität erzeugt, sondern nur die Verfassungsrolle des Parlaments auch im 
längeren Verlauf fragwürdig erscheinen lässt) Europa derlei politischen 
Bildungsunterricht vorgelebt. Obwohl tags zuvor noch eine ganze Reihe von 
Regierungsanträgen mehrheitsgestützt das Parlament passierten, musste dieselbe 
Parlamentsmehrheit tags darauf bestellterweise eben derselben Regierung das 
parlamentarische Misstrauen aussprechen. Das kann man nur Demaskierung der 
Gewaltenteilung nennen. Kurzfristig herrscht beim Bürger Vergesslichkeit; 



langfristig bleiben Eindrücke und Zustandsbilder. Das Zustandsbild von den 
Parlamenten ist daher, wie es ist. 
 
Daneben bestehen in föderativ geordneten Staaten noch Ländergesetzgebungen 
und Länderkammern, deren Sein zwischen der europäischen Regelungsebene 
oben und der der Gemeinden unten in eine gewisse Tragikkomik der 
Verfassungsrechtspolitik gerät. Gerne wird die Schweiz als Kronzeugin für die 
Sinnhaftigkeit des Föderalismus aufgerufen. Dort haben in der Tat die Kantone 
noch ein gehöriges Stück Realpolitik in der Hand. Und in Spanien federt der 
Föderalismus immerhin ethnische und kulturelle Spannungen ab. Die 
Reföderalisierung UKs mag schottischer Selbstbestätigung dienen. Aber ist das 
Feld der Erzeugung von Recht der geeignete Ort für die Austragung von 
kulturell bedingten Befindlichkeiten? 
 
Schon in Deutschland zeigt sich, dass die Unwägbarkeit bei labilen Relationen 
zwischen den Couleurs im Bundestag und denen im Bundesrat kein Plus an 
gelebter oder von Bürger.inne.n gebrauchter Demokratie liefert, sondern 
bisweilen sogar echte slapsticks, wenn ein Landesministerpräsident und sein 
Stellvertreter darüber in Streit geraten, wessen Ansage im Bundesrat nun 
eigentlich gilt. Noch eigentümlicher wirkt die kostspielige Aufrechterhaltung 
der parlamentarischen Stäbe in Vollbesetzung aus dem letzten Jahrhundert in 
Österreich. Österreich hat in Summe sechshundertdreiundneunzig, jawohl 693(!) 
Parlamentarier, also etwa so viel wie das europäische Parlament. Das Argument 
der Politik für starres Klammern an diesem Heer von Mitwirkenden neben 
dreiundneunzig Regierenden ist, dass Demokratie etwas wert sein müsse. Wem 
aber, welche Demokratie, warum und wie viel? Und wofür? Für auf weiten 
Strecken Umsetzungsgesetzgebung, die die eigene (Bundes-)Regierung im Rat 
mit grundgelegt hat? Auch das Argument, dass so das sachnähere, subsidiär 
trennschärfere Recht erzeugt werde, bricht in sich zusammen, wenn man 
vergleicht.  
 
Wer könnte denn schon dartun, dass das niederländische, schwedische oder 
finnische Recht, von einem nationalen Parlament gegossen, die Sache schlechter 
träfe, als das deutsche oder österreichische? Ganz Europa pilgert dorthin, um zu 
sehen, warum dort fast alle Leistungsvergleiche zu deren Gunsten und überdies 
auch noch die Wirtschaftsdaten blendend ausfallen. Nicht dass nun hier 
behauptet würde, der Rechtsföderalismus sei schuld am vergleichsweise 
schlechteren abschneiden, das würde denn wiederum mit der Schweiz nicht 
zusammenpassen. Nur sollten die fundamentalistischen Legislativföderalisten 
Augenmass walten lassen, dass es bestenfalls um ein Nullsummenspiel geht, 
schlechterenfalls um eine Kostenfalle. 
 
Noch eine Ergänzung drängt sich in diesem Zusammenhang geradezu am Punkt 
auf: die skandinavischen Länder haben sich eine systematische Rechtspolitik 



aufgebaut, die ihresgleichen in Europa sucht (mit den zwei kleinen Ausnahmen 
der Findungsarbeit in den nur für außerordentliche Themen zuständigen Royal 
Commissions in Großbritannien und der allerdings nur sektoralen 
Vorbereitungsarbeit im niederländischen Sociaal-Economische Raad): Das sind 
die statens offentliga utredningar, die Öffentlichen Staatlichen Kommissionen. 
So gut wie jede wesentlichere, zur Rechtsregelung anstehende Materie wird 
paritätisch aus Wissenschaft und Politik besetzten Kommissionen, meist unter 
dem Vorsitz eines in der Sache ausgewiesenen Wissenschafters, zur soliden 
rechtspolitischen, rechtsvergleichenden Abarbeitung und Vorbereitung 
anvertraut. Nicht dass die Parlamente (und Regierungen) an die 
Vorschlagskataloge gebunden wären, aber sie schöpfen doch allemal aus dem 
soliden Fundus an Rationalität und die Rechtswerdung ist dadurch stark 
versachlicht und entemotionalisiert. Die Politik fühlt sich ganz oft sogar 
entlastet, für so vieles in politische Haftung zu geraten, was sachlogisch ganz 
einfach zu tun und zu regeln ist. Will eine Regierung von solch fundierten 
rechtspolitischen Vorgaben abweichen, gerät sie zumindest unter stärkeren 
Begründungsdruck und Verhandlungszwang. Aber das ist ja immerhin auch 
gelebte Demokratie. 
 
Europa wird also gewiss nicht um eine Verfassungsrechtspolitik herumkommen, 
die die Rechtswerdung in den alten Nationalstaatsstrukturen erleichtert, 
flexibilisiert, versachlicht, verschlankt, verbilligt – und europäisiert. Es bedarf in 
ganz Europa einer Verfassungsrechtspolitik, die den Lippenbekenntnissen für 
eine Mitgestaltung der Rechtswerdung durch die Bürgergesellschaften, civil 
society, Verfassungstaten folgen lässt. Alltagspolitik im direkten Dienstleisten 
an Armen, Alten, Kranken, Kindern, rund um die Menschenrechte und, und, 
und, wird heute von vielen wie vielfältigen Verbänden, Organisationen (NGOs) 
und Vereinen geleistet, die im politischen System überhaupt nicht gespiegelt 
sind, gelegentlich dafür jedoch behindert werden. Eine solche sichtbar werdende 
Spiegelung findet sich in Europa nur im sogenannten Kronrat im – informell als 
die eigentliche zweite Kammer bezeichnet – Sozialökonomischen Rat in den 
Niederlanden. Dort sitzen mittelbar fast im Kammerstatus repräsentiert auch 
Erwerbslose und Hausfrauen.  
 
Dieses Ausblenden der neuen faktischen Politikformen im Verfassungssystem 
und im Rechtswerdungsprozess wird nicht so bleiben – und auch nicht so 
bleiben können. Wenn die Rechtssoziologie seit Längerem ansagt, dass 
autopoetisches Recht, also von Betroffenengruppen für sich selbst und unter sich 
selbst ausgehandeltes, außerhalb der Parlamente entstehendes Recht im Anrollen 
sei, dann hat sie sich bislang im Zeithorizont sicherlich geirrt. In der Sache 
selbst kann der Wahrheitsbeweis aber durchaus noch kommen. Denn die 
Evolution im Recht arbeitet eindeutig zugunsten der Selbstbestimmungsrechte, 
auch in noch gar nicht absehbaren Formen, und nicht dagegen. Daher darf man 
füglich annehmen, dass das auch im Verfassungsrecht Platz greifen wird. Es 



bedarf keiner größeren prophetischen Gabe, dass die Internetgesellscht, die web 
2.0 community und erst recht einmal die web 3.0 Generation in 
demokratierechtlicher Hinsicht eine gewichtige Rolle spielen wird. eDemocracy 
meint bislang eher den elektronischen Wahlteilnahmeaspekt. Das dürfte viel zu 
kurz gehend gesehen sein. democr@cy ist nach oben hin offen. 
 
Auch die Zivilrechte bleiben in ganz Europa im Großen und Ganzen die alten 
und die Reformen spielen sich im Detail ab. Nur Portugal kreiert 1967 einen 
neuen C—digo Civil und die Niederlande geben sich 1992 ein großes neues 
Burgerlijk Wetboek. Ansonsten wird in Teilreformen und ausgelagerten 
Sonderprivatrechten auf Ungleichgewichtslagen, Asymmetrien reagiert. Mit 
Hilfe des Rechts versucht man aktiv Gleichheit durch das Recht anstelle der 
alten Gleichheit vor dem Recht zu schaffen. Das ist eine Ent-Formalisierung und 
vice versa eine Re-Materialisierung des Rechts, bisweilen auch eine Re-
Moralisierung. Man könnte aber auch von stiller Re-Sozialisierung sprechen.  
 
Rechtsethik als materiales Korrektiv zum Gesetzesrecht wird im 
Nachkriegseuropa zu einem Thema. Rechtsethik wird meist von denen 
instrumentalisiert, deren Erwartungen das Recht zu wenig weit entgegenkommt 
oder zu weit geht. Eine weltanschauliche Zuweisung zu bestimmten 
Wertestandorten gibt es nicht. Wenn in Österreich die Ur-Grünen in der 
Besetzung einer zu schützenden Au skandierten, „die Natur habe auch ihr 
Recht“, dann ist das so ein (nur zufällig wortgleicher:) naturrechtlicher 
Rückgriff. Letztlich haben ja auch die linken Rote Armee Fraktion (RAF) 
Aktivisten ihr Unrechtstun über hehren Durchgriff auf übergesetzlichen 
Rechts“auftrag“ zu rechtfertigen versucht. Aktuell kreist der rechtsethische 
Diskurs rund um Embryonalstammzellrecht, Schwangerschaftsabbruchsrecht 
und Sterbehilferecht. Übersehen wird von Rechtsethiknutzern freilich gerne, 
dass ja auch in jedem Rechtssatz schon eine rechtsethische Entscheidung 
drinnen steckt. Die mag der einen oder dem anderen nicht passen, aber so ist es 
mit der demokratischen, formalisierten Mehrheitsentscheidung nun einmal, dass 
die mehrheitliche Rechtsethik aus den mehreren Rechtsethikenoptionen sich 
durchzusetzen versteht, zumindest solange bis eine andere Rechtsethik die 
demokratische Mehrheit erlangt.  
 
Zugleich geht mit der Pluralisierung des Rechts und mit der eifrigen, in 
Kompensation des Bedeutungsverlusts fast hektischen staatlichen, manchmal 
nur mehr symbolischen Gesetzgebungstätigkeit paradoxerweise jedoch ein 
Steuerungsverlust des staatlichen Rechts einher. Der ergibt sich aus der 
Entgrenzung und Globalisierung. Das führt eben zum schon erwähnten 
Ergebnis, dass die großen Ausverhandlungen immer häufiger auch an den 
Regierungen vorbei gehen (an den Parlamenten sowieso). 
 



Die permanente Rechtsreform in den innerstaatlichen Zivil-Rechten ist selten 
spektakulär und sie steht ein wenig verkannt im Schatten des üppigen Wucherns 
des öffentlichen Rechts. Dennoch wäre es verkehrt, deshalb das 
Nachkriegseuropa als ein Europa des öffentlichen Rechts zu sehen. Vielmehr 
werden unter Sagern von weniger Staat - mehr privat, Staat lass nach letztlich 
aus neoliberalem Ansatz aber doch auch bürgerrechtliche Räume der 
Privatautonomie erweitert. Diese Neuvermessung schafft freilich neue Gewinner 
und neue Verlierer. Letztere werden euphemistisch Modernisierungsverlierer 
genannt. Man beglückt sie, ebenso euphemistisch formuliert, mit 
„Abfederungen“. Auch das schicke Wort von der sozialen Treffsicherheit von 
Rechtsma§nahmen  kann man andersherum lesen. 
 
Allenthalben wird Familienrecht reformiert, was allemal unter dem 
Selbstbestimmungsrechtsargument die europäischen Scheidungsrechte 
liberalisiert, doch aber auch so nebenher die faktische wie auch die 
Rechtsstellung unehelicher Kinder hebt. Auch die Unterhaltszahlungspflichten 
werden in ganz Europa von (meist zu schwachen) Ausfallsübernahmen durch 
staatliche Fonds begleitet. Es werden allenthalben Schutzbedürftige ausgemacht 
und die entsprechenden Schutzrechte nachgeliefert. Rudolf von Jhering 
bekommt spät aber doch recht, allerdings wird seine Interessenjurisprudenz von 
einer Wertungsjurisprudenz überholt. Überhaupt rücken die Werte stark in den 
Vordergrund der rechtspolitischen Debatte, aber noch mehr in den der 
politischen Rhetorik.  
 
Weiters entsteht allenthalben Antidiskriminierungsrecht, das meint zuvorderst 
die Einräumung von positiver Diskriminierung zur Durchsetzung von faktischen 
Gleichbehandlungsansprüchen, zumeist jene von Frauen, bis zur Erreichung 
tatsächlicher Gleichheit. Gerade da zeigt sich, dass der Weg, selbst mit 
proaktivem, begünstigendem Recht anzutreten auch noch keinen faktischen 
Senkrechtstart verbürgt. Die sogenannten Kalanke-Urteile des EuGH zum 
gleichen Zugang zu Arbeit vermögen einiges, wirkliche Gleichheit schaffen sie 
dennoch nicht. Auch gibt es in ganz Europa bei gleicher Arbeit weiterhin 
Lohngefälle. Zu Lasten von Frauen. 
 
Es werden – das schon ganz unter dem Leiteinfluss europäischer 
Harmonisierungstendenzen – die Konsumentenschutzrechte ausgebaut. Man 
geht von einer klassischen Typisierung aus, die oder der Verbraucher.in sei 
schwach, des Lesens regelmäßig unkundig oder des Sich-Artikulierens unfähig 
und folglich immer schutzbedürftig. Die Gegenkritik argumentiert schlüssig: 
Wer wann und warum Verbraucher ist, und wenn es Ingvar Kamprad (Herr 
Ikea) an der Kassa seines eigenen Möbelhauses wäre, das material zu definieren 
habe man sich erspart. Mit dieser Kritik lässt sich es sich aber leben: Dann ist 
eben mal ein Überschützter dabei. Die Rechtsordnung kommt ohne 
Durchschnittsannahmen nie aus, nicht beim Volljährigkeitsalter, nicht bei den 



Frauenrechten, nicht beim Mieterschutzrecht, nicht bei den Patientenrechten und 
so eben auch nicht beim Verbraucherschutzrecht. 
 
Es werden die Haftungsrechte in ganz Europa auf die neuen Gefahrenbilder hin 
angepasst. Im Ergebnis kommen Produkthaftungen in Gang, also 
Gefährdungshaftungen und Erfolgshaftungen, die auf eine stärkere Verlagerung 
des Haftungsrisikos auf den Verursacher, auf den, der die Gefahrenquelle 
beherrschen sollte, oder den, der durch eine gefahrengeneigte Tätigkeit das 
Schadenseintrittsrisiko erhöht – und letztlich auf den, der aus der erwünschten 
oder auch nur geduldeten Tätigkeit den höheren Gewinn zieht. Recht wird 
wirtschaftlich „vernünftig“, geht davon aus, dass der gewerbsmäßige 
Gefahrenemittent sich gegen eine allfällige Inanspruchnahme versichern und die 
dafür anfallenden Kosten auf den Preis überwälzen kann, man neigt auch hier 
zur Durchschnittsbetrachtung. Dennoch geht mit dem Zurückdrängen der alten 
Verschuldenshaftung, die es aus Gerechtigkeitsgründen ganz genau wissen 
wollte, bei welchem Nachlässigkeitsgrad jemand für den Eintritt eines 
Schadensereignisses wie verantwortlich zu machen ist, doch auch ein 
Rechtskulturverlust einher. Die Kritik meint, dass dadurch ein allgemeiner 
Sorgfaltsabbau zu gewärtigen sei. Aber auch da sieht der neue Rechtsdrall die 
Dinge eben aus der anderen Sicht der Geschädigten: Es sei für diese günstiger 
einfach zur Entschädigung zu kommen, als genau zu wissen zu bekommen, aus 
welchem, möglicherweise nicht ausreichendem Verschuldensgrund, mangelnder 
Rechtswidrigkeit ihnen ein Schadenersatz nicht zukomme und ihr Schaden also 
kein Schaden im Rechtssinn, sondern bloß ein Unglück wäre. 
 
Die Gläubigerschutzrechte werden daran ausgerichtet, dass der typische 
Gläubiger nicht mehr der Greisler von nebenan ist, sondern in aller Regel eine 
(Groß-)Bank oder eine Versicherung, die in der Lage ist das Ausfallsrisiko 
kaufmännisch zu kalkulieren, auf die Gesamtschuldner abzuwälzen oder 
rückzuversichern. Im Ergebnis kommen in ganz Europa Privatinsolvenzrechte 
hervor, die dem kooperationswilligen Überschuldeten eine Chance zu geben, 
eines Tages wieder lastenfrei weiterarbeiten zu können (und natürlich auch den 
Staat von potentiellen Fürsorgeklienten zu entlasten, kein Normmotiv ist frei 
von Nebenabsichten).  
 
Die meisten dieser Prozesse werden von den empirischen Wissenschaften 
begleitet, die Rechtssoziologie erhält ihre große Zeit die verwinkelten, bisweilen 
widersprüchlichen Wirkweisen des Rechts zu analysieren. Im Verborgenen 
hingegen blüht die Rechtsphilosophie. Konnten früher Denker wie Kant, 
Feuerbach, Hegel den Gang des Rechts nachhaltig beeinflussen, so gehen jetzt, 
so wie es die Schule des skandinavischen Rechtsrealismus auf den Punkt bringt, 
die Dinge einen einigermaßen schulenfreien Weg.  
 



Es bricht die Zeit des Rechtspragmatismus an. Anders als die Erwartungen an 
die großen Kodifikationen gerichtet waren, erwartet man nunmehr vom Recht 
keine Dauerhaftigkeit. Parlamente arbeiten wie Fließbandbetriebe. Die 
Regierungen bestellen sich dort, meist schon auf Punkt und Komma 
vorformuliert, was sie gerade brauchen, um im Einklang mit dem 
Legalitätsprinzip den Alltag abarbeiten zu können. Hinter dieser Diagnose steht 
kein Vorwurf, auch kein Therapievorschlag, außer dem, dass man die vielen 
Parlamente auf nationalen und subnationalen Ebenen langsam wieder 
herunterfahren kann. Denn die großen Linien werden nicht mehr auf nationalen 
Ebenen gezeichnet. Führt die Umsetzung der Linien und Rahmenvorgaben gibt 
es die politischen Managements in den Regierungen. Und die Kontrolle ist bei 
Bürger.inne.n, Medien und – gottlob – bei den leicht zugänglich gewordenen 
Gerichten mit ihren Spitzen in Luxemburg und Straßburg in sehr viel besseren 
Händen als bei den Parlamenten, die ja nur die Regierungen spiegeln. Hobbes, 
Locke und Montesquieu haben ja nie ganz recht bekommen. Der Vorwurf 
freilich, dass nun auch Richter Rechtspolitik und Politik machten, kann nur 
insoweit gelten, als dies erst dann möglich wird, wenn die Politik nicht 
ausreichend Rechtspolitik macht. 
 
Es geschieht in der Tat viel in der auf die Person gerichteten Rechtspolitik in 
Europa. Wenig erkannter Weise rückt in vielen kleinen Novellierungen 
tatsächlich die Person, ihr Motiv, die und der Schwächere in das Blickfeld aller 
Rechtsreformen. Das Recht insgesat wird „humanisiert“, deshalb werden auch 
die Strafrechte (und das Strafvollzugsrecht) humanisiert.  
 
Gewiss, es gibt trotz wohlmeinender Rechtspolitiken immer wieder neue 
Verlierer oder solche, deren respektable Anliegen im demokratischen 
Mehrheitsspiel erst recht wieder untergehen. Schiebt man aber Kritikasterei und 
zersetzende Sophisterei einmal beiseite und bemüht man einmal den in den 
Sozialwissenschaften ungeliebten Blick mit freiem Auge, dann kann man wohl 
nicht leugnen, dass Europa in einem soliden Wohlstand und äußerster Freiheit 
und all dies in nie zuvor dagewesener Rechtssicherheit lebt. Nur wer kräftig die 
Augen zupresst, kann dies verneinen. Allein der innereuropäische Wettbewerb 
um die bessere Regelung, durch viel rechtsvergleichendes Hin- und Herschielen 
nach dem best practice model, schafft schon so etwas wie eine gleichförmige 
europäische Rechtspolitik mit einer Aufwärtstendenz.  
 
Freilich bleiben unakzeptable Sozialgefälle, es werden auch in Europa Reiche 
reicher, und es stimmt auch, dass die Armen keineswegs parallel dazu an der 
Prosperität teilhaben. In den reicheren Staaten ist es sogar umgekehrt, wie die 
Armutsberichte ausweisen. Das ist skandalös, ist jedoch so – und der 
Soziarechtspolitik fällt daher die Aufgabe zu, dem möglichst punktgenau 
entgegenzutreten. Aber in den ärmeren europäischen Ländern ist der Zuwachs 
an Gesamtwohlstand wohl unübersehbar. Europa orientiert sich im Vergleich 



zum Rest der Welt – inklusive Nordamerika – mehr als diese an sozialen 
Grundrechten, wenngleich man sich die Erfüllung deren Postulate stets besser 
vorstellen könnte, als sie im Ergebnis umgesetzt werden.  
 
Man könnte nun Seiten über Seiten füllen mit den Ergebnissen einer 
kleinräumigen aber steten Rechtspolitik in allen Bereichen. Die jeweiligen 
nationalen Gesetzbücher schwellen an auf jährliche Kompendien, die schier 
unüberschaubar werden. Was den allenthalben verkündeten leichteren Zugang 
zum Recht auf harte Proben stellen. Das Dogma, dass Rechtsunkenntnis vor 
Unrecht nicht schütze, gerinnt zur Fiktion. Selbst die Anwaltschaft wird zur 
Spezialisierung gezwungen, kaum ein Einzelner kann den Überblick bewahren. 
 
Zusätzlich wird die Rechtsvergleichung hochwirksam und trägt das ihre zur 
Rechtsflut bei. Sie trägt aber zugleich doch auch zur stillen Europäisierung des 
Rechts bei. Rundum wird auf die jeweils bessere Rechtsregelung im 
Nachbarland verwiesen und die Parlamente üben sich eifrig an den auffindbaren 
besseren Lösungen beim Nachbarn. Ein Wettbewerb im Recht ist entstanden. 
 
Kurz, jetzt kommt die Zeit der Herrschaft des (neuen) einen Rechts und so auch 
des Europarechts. Dieses ist nicht mehr pompös, verspricht keinen Himmel auf 
Erden, strickt dafür aber viele kleine Netze, internationale, supranationale, die 
eine Wiederholung des Durchsackens ins Bodenlose nunmehr schon sechzig 
Jahre und gewiss noch viele sechzig Jahre (ein Ansage, deren wissenschaftlicher 
Nichtabsicherbarkeit wegen Karl Popper sich freilich im Grabe umdrehen muss) 
ausschließen. 
 
Bei der Entscheidung, ob man nun die vielen Rechtsentwicklungen auf 
nationaler Ebene in ihren Grundlinien ausführlich darstellen sollte oder besser 
gleich das neue europäische Rahmenrecht, tut man sich leicht. Es kann nur mehr 
der europäische Fokus weiterhelfen. 
 
 
Weltrecht oder Europarecht? Die Vereinten Nationen 
  
Europa sieht sich selber immer rechtstreu im Völkerrecht eingebettet. Daran 
kann auch die deutsche Katastrophe nichts ändern. Wenn es im Weiteren nur 
mehr um Europa gehen wird, dann darf einem nicht zu unterstellen versucht 
werden, dass Europa sich aus der Völkerrechtsgemeinschaft und 
Völkergemeinschaft absondere. Deswegen soll also gleich der 
Weltrechtskontext in dem Europa steht, abgearbeitet werden. Die dahinter 
folgende Konzentration auf Europa entspringt einfach der gewählten Thematik, 
freilich auch ein wenig der Überzeugung, dass Europa in der Welt des Rechts 
der Kontinent mit der größten Dynamik wird, mit großem Abstand sogar zu 
allen anderen Kontinente. 



 
Zunächst einmal reagiert die Welt schneller auf den tiefen europäischen Fall als 
das gefallene Europa selbst. Noch 1945, also noch während den Nürnberger 
Tribunalen, werden zur Weltfriedenssicherung die Vereinten Nationen 
gegründet. Darin wird die Idee einer auf Völkerrecht fußenden internationalen 
Gerichtsbarkeit, wie sie schon im Völkerbund angedacht war, weitergeführt. 
Dass daraus nicht im Steilflug ein Erfolgsmodell wird, ist der Katastrophe 
zuzuschreiben, dass sich schon der Eiserne Vorhang über Europa zu senken und 
es für vierzig, fünfzig Jahre zu teilen beginnt und die einzigen wirklichen 
damaligen Weltmächte, Russland und die USA sich anschicken, in den Kalten 
Krieg einzutreten.  
 
Ein zweiter weltweiter Prozess tritt hinzu, er wird gerne mit dem Begriff 
Plurakisierung umschrieben: Rechtsethik geht über in Rechtsethiken, Moral in 
Moralen. Die Zehn Gebote der sozialistischen Moral der Sozialistischen 
Einheitspartei (Ost-)Deutschlands treten in Konkurrenz zu den christlichen Zehn 
Geboten, die immer noch die – wie immer unsichtbare, aber reißfeste – Kette im 
vernunftrechtlich-aufklärerisch farbenfrohen Schuss der Rechtsordnungen der 
westlichen Welt bilden. Die Signatur des ausgehenden 20. Jahrhunderts, der 
Pluralismus als Lebensgrundzug kündigt sich an: Demokratieverständnis Ost, 
meint Rätemacht, geht versus Demokratieverständnis West. Die 
Menschenrechte Ost, als soziale proklamiert, gehen versus Menschenrechte 
West, das sind die alten bürgerlichen Freiheitsrechte und Staatsabwehrrechte. 
Auch Mauern, erst geistige alsbald steinerne, kündigen sich an. Und nicht nur 
im asiatischen Raum, sondern auch in Europa erweisen sich sogleich die 
Grenzen der einenden Kraft der Vereinten Nationen.  
 
Der Weg führt wieder in die verkehrte Richtung: Militärbündnisse, wie das 
nordatlantische, NATO, North Atlantic Treaty Organisation, hält man für 
stabilitätsträchtiger als die Rechtsfriedensorganisationen. Zu mehr als einem 
Gleichgewicht des Schreckens führt das nicht, denn 1955 schließt sich daraufhin 
der Ostblock zum Warschauer Pakt zusammen. Der freilich lebt nur bis 1991, 
während die NATO immer noch Europas militärisches Rückgrat ist. 
 
Dennoch ist Pazifikation durch viele Rechtsverstrickungen und durch 
Selbstbindungen im Recht die neue Leitidee. Die Vereinten Nationen leiden 
jedoch von Anfang an unter systemischen Baumängeln in der 
Institutionenarchitektur. Die Vollversammlung kann zwar die Funktion als 
Diskursforum gut erfüllen – und sie tut dies allen Schmähungen zum Trotz 
besser als Störenfrieden angenehm sein kann.  
 
Die Weltfriedenssicherung ist jedoch von der Einstimmigkeit im engeren 
Willensbildungsgremien, dem Sicherheitsrat, abhängig. Im Sicherheitsrat sitzen 
die Großmächte. Daher gebricht es dieser erforderlichen Einstimmigkeit für 



Maßnahmen regelmäßig dann, wenn die direkten oder auch nur hegemonialen 
Interessen eines einzigen Sicherheitsratsmitglieds berührt sind. Eines findet sich 
immer, das sich querlegt. Dies führt zum brüchigen Ruf der Vereinten Nationen. 
Zu Unrecht. Denn die ameisenhaften Befriedungs- und Humanitäraktivitäten aus 
den vielen Unterorganisationen bieten den unzähligen Völkerrechtsbrüchen 
zwar nicht immer Einhalt, mildern aber doch wieder und wieder Leid und Not. 
Dass kollektiv und beharrlich Widerspenstige – Somalia, Kongo, Darfur etwa – 
aus Sorge um die eigenen UN-Truppen preisgegeben werden, stimmt traurig, 
spiegelt aber dennoch nicht die wahre Verdienstlichkeit der Vereinten Nationen. 
Deren Wirksamkeit misst man überhaupt besser an den vielhundertfachen 
Rechtsakten, Satzungen, Verträgen, die das Völkerrecht tagtäglich vorantreiben. 
Schneckenähnlich zwar nur, aber eben doch. 
 
So sind es auch die Vereinten Nationen, die die ganz großen Ziele vorgeben, wie 
in der ErklŠrung der Menschenrechte von 1948, die bis heute nichts von ihrem 
Glanz verloren hat. Freilich, auch sie leidet unter dem Rechtsstrukturdefizit, 
dass sie ein Völkerrechtsinstrument ist, das nicht direkt durchsetzbar ist und 
keine unmittelbaren Klagsansprüche einräumt. Sie ist eben nur eine Deklaration.  
 
 
Die ersten Schritte zu einem Rechts-Europa, Europarat und OEEC 
 
Nun beeilt sich auch Europa, sich im Recht zu vereinen und zu binden. Europa 
weiß allerdings seit Dante, Penn, Rousseau und den vielen schon erwähnten 
kleineren und größeren Architekten (link mov) eines Europa des Rechts, dass 
man ohne in Rechtsprozeduren verschweißte politische Institutionen und ohne 
einen Gerichtshof mit Durchgriffsrechten auf rechtsbrechende Staaten keinen 
nachhaltigen Rechtsfrieden erzwingen wird können. 
 
Insofern sind Europas erster Schritt, sich 1948 einen Wirtschaftsrat, die 
Organisation fŸr europŠische wirtschaftliche Zusammenarbeit – OEEC, ab 1961 
OECD – einzurichten und der zweite, sich 1949 dann sogleich einen Rat für die 
politische Zusammenarbeit, den Europarat (link mov), aufzubauen, noch 
halbherzige Schritte. Zwar leisten beide viel an Rechtsfriedenszutrag, aber die 
Verbindlichkeitskraft ist mangels Supranationalität eben doch mangelhaft. Mehr 
ist jedoch fürs Erste im noch immer nationalstaatlichen Europa nicht zu haben.  
 
Dabei ist die OEEC/OECD zunächst fast noch durchschlagskräftiger. Es geht 
immerhin um viel Geld. Ihrem „Ratschlag“ zu folgen ist deshalb ratsam, weil 
die OEEC Einfluss auf die Beteilung mit den von Amerika im Marshall-Plan 
ausgelobten Wiederaufbaumitteln - European Recovery Program, ERP – hat. 
 
Der Europarat hingegen ist stärker vom guten Willen seiner Mitglieder 
abhängig. Und die sind eben trotz übelster Erfahrungen damit doch noch immer 



stark im alten Souveränitätsrechtsdenken verhaftet. Plädiert Frankreich für ein 
richtig parlamentarisch organisiertes Europa – es ist schon von Union die Rede – 
, dann ist Verlass darauf, dass England eine lose föderative Versammlung 
favorisieren und damit erfolgreicher sein wird. Aber selbst dafür finden sich 
1949 nur zehn Staaten ein. (Um aber einen Vorausblick auf die wesenseigene 
innere Dynamik solcher Projekte zu geben, heute sind es 46.) 
 
Um die Parlamentarisierung Europas selbst da noch unter Kontrolle zu haben 
und als Ausdruck des Beharrens in Souveränität, wird ein Ministerkomitee der 
jeweiligen Außenminister zur eigentlichen Hausmacht im Europarat bestellt. 
Der Europarat, der symbolträchtigerweise in der Grenzstadt zwischen den 
ehemaligen europäischen Erzfeinden, Straßburg, angesiedelt wird, hat aber doch 
schon zwei konsensfähige Ziele: die Fšrderung von gemeinsamen Idealen und 
GrundsŠtzen und die Fšrderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts. 
Damit fährt er bis heute gut, wenngleich der Europarat stark in den langen 
Schatten der europäischen Union geraten ist. Selbst wenn er der erste 
Auffangraum für Unionsaspiranten ist, so wird er doch mittlerweile mehr als 
Durchgangsraum gesehen. Dieser Blickwinkel ist jedoch unvollständig: Denn 
der Europarat kann sich in der Rechtspolitik der bloßen Empfehlungen 
(naturgemäß) viel freier bewegen und er ist daher auch wagemutiger, siehe 
Biomedizin-Konvention, als die Union, weil deren Ideen prinzipiell schon den 
Samen in sich tragen, verbindliche Norm von morgen zu sein. Also muss man in 
der Union zweimal nachdenken, ehe man eine Idee lüftet. 
 
In dieser Pionierrolle hat der Europarat denn auch viele „weiche“, humanitäre, 
humane aber auch ganz „harte“ Rechtsziele ausgemacht. Viele sind als 
Empfehlung stehen geblieben. Manche habe es bis zu einem dann auch voll 
verbindlichen Vertragsübereinkommen gebracht: die 
Menschenrechtskonvention, 1953, eine Kulturkonvention, 1954, eine dem Tier- 
und Pflanzenartenschutz gewidmete Berner Konvention, 1991, eine 
Datenschutz-Konvention, 1985, Konvention zur Verhütung der Folter und 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafen, 1989, 
Konvention über Geldwäsche, 1990, Rahmenkonvention zum Schutz nationaler 
Minderheiten, 1998, und von Konsensen, wo nicht einmal die Union solche 
erwirken konnte, in der für Patienten, Pfleglinge, Probanden und Minderjährige 
im Behandlungsbetrieb so gewichtigen Konvention über Menschenrechte und 
Biomedizin, 1999, um nur eine Ahnung von der Rechts-Verdienstlichkeit des 
Europarates zu bieten.  
 
Beeindruckend ist auch die EuropŠische Sozialcharta des Europarates. An der 
wird seit den sechziger Jahren gearbeitet. In Kraft getreten ist sie 1999 – und 
seither wir erst recht wieder weitergearbeitet. Recht auf Arbeit (1), Recht auf 
soziale Sicherheit (4), Recht auf FŸrsorge (5), und derlei Rechte mehr, lassen 
klar werden, warum dieses Dokument über eine Charta nicht hinauskommt (und 



derlei Rechte auch im Unionsrechtsentwurf als Charta auftreten, wenngleich 
deren Verbindlichkeitschance schon höher liegt als der der Sozialcharta): Hier 
geht es um Rechte, die den Staaten teuer kommen könnten, stünden sie im 
einklagbaren und einmal begeben, schwer steuerbaren Grundrechtsrang. Man 
redet sich in Europa gerne darauf aus, dass in solchen Rechte-Parts England 
bremse. Hätte man den willigen Sündenbock nicht, müsste man selber auch bald 
ähnlich Farbe bekennen. 
 
 
Europa der Symbole 
 
Symbolen, die der Identitätsbildung dienen sollen, muss man gerade in einem 
Europa, das so üppig Symbole für die Nationalstaatsbildung missbraucht hat, 
mit Vorsicht begegnen. Dennoch kann man ihrer auch nicht ganz entraten, weil 
Menschen sich nach Symbolen sehnen. 
 
Es ist der Europarat, der 1955 die immer noch gültigen europäischen Symbole – 
Sternenkranz und Ode an die Freude – „erfindet“, mit denen wir seit 1986 auch 
in der Union leben. Um die Adoption des Sternensymbols ranken sich zwei 
Erklärungsgeschichten. Die eine, die offizielle, aber gar nicht sehr 
wahrscheinliche, weil ja auch der Europarat schon von Anbeginn an auf ganz 
Europa hin und gerade auf keine fixe Mitgliederzahl hin angelegt ist: Just in 
dem ganz kurzen Zeitkorridor, zu dem der Europarat zwölf Mitglieder hatte, 
habe man schnell die zwölf Sterne festgeschrieben. 
 
Die andere, die heimliche, aber nicht ganz unwahrscheinliche: Die christlichen 
Gründerväter wollten zunächst das Kreuz als das Symbol Europas haben. Das 
verweigern die Laizisten, Atheisten und Agnostiker rundweg. Daraufhin 
schlagen die Ersteren, so verhandlungsoffen wie listig, vor, zum Sternensymbol 
(link mov) zu greifen. Das ist konsensfähig, weil unverdächtig. Immerhin ist das 
Symbol aus der amerikanischen Flagge wohl vertraut. Die Idee hinter der Idee 
der Sternenkünder ist aber eine andere: nun hat man erst recht ein zutiefst 
christliches Symbol (Offenbarung 12:1), das jener Vollkommenheit, die der 
Zwölf-Sternen-Kranz Mariens meint, und das man nun sogar auch noch auf der 
Farbe Mariens und des Himmels, blau, verewigt. Da Menschen aber vergesslich 
sind und wenig um Symbole wissen, obwohl sie solche doch immer wieder 
brauchen, lebt Europa religionsfriedlich mit seiner Fahne – und man legt sich 
eben die Geschichte zurecht, die ihr oder ihm besser ins Weltbild passt. 
 
Der Vertrag über eine Verfassung für Europa von 2004, kurz 
Verfassungsvertrag genannt, normiert die Symbole, Art I-8, endgültig: Flagge 
und Ode von Beethoven, der Leitspruch der Union lautet „in Vielfalt geeint“, in 
varietate concordia, die Währung ist der Euro und der Europatag wird am 9. 
Mai gefeiert. Nüchterne Rechtssprache, schmaler Katalog, so wie es der 



europäischen Rationalität zur Zier gereicht. Man verzichtet auf weitere 
Verführungskünste zur Gewinnung von Identität über bloße Symbolwelten. Man 
hat gelernt. Man wird aber dennoch nicht darauf verzichten können, sich andere 
Wege zur Identitätsbildung einfallen lassen zu müssen, wir werden darauf 
zurückkommen. Der Reformvertrag von Lissabon musste der 
Verbindlichmachung der Symbole aber wieder entsagen: vorzüglich UK 
widersetzt sich allem, was in Richtung eines Superstaates EU gedeutet werden 
könnte. 
 
 
Die europŠische Menschenrechtskonvention 
 
Müsste man einen Marketingslogan für diese europäische Errungenschaft 
finden, er könnte nur lauten: Rechtskultur pur. 
 
Geradezu blitzartig liefert der junge Europarat einen richtigen Paukenschlag mit 
seinem ersten großen, Europa bis heute tragenden und in seiner rechtsethischen 
Pionierrolle weiter und weiter wachsen lassenden Dokument: der EuropŠischen 
Menschenrechtskonvention von 1950, kurz EMRK, die 1953 in Kraft tritt, 
wenngleich ihr keineswegs sofort alle Europaratsstaaten beitreten. Das Gerücht 
verstummt nicht, dass man damit bloß dem kommunistischen Osten Europas, 
mit seinen sozialen Grundrechten, den Menschenrechtsrang ablaufen wollte. 
Wenn dem so sein sollte, dann ist aus politischer Kleinmünze stattliches Kapital 
geworden. 
 
Es entspringt nicht blindem Enthusiasmus, die EMRK als das Herz- und 
Kernstück der europäischen Rechtsordnung zu erklären. Aus ihr sprießt mehr 
europäische Identität als aus allen anderen Quellen. Die Europäer.innen sind 
über sie Rechtseuropäer.innen geworden, sie merken das nur gar nicht mehr. 
Außer wenn sie sich in einem Recht verletzt fühlen. Dann ist das immer gleich 
auch ein Verstoß gegen „meine“ Menschenrechte. Das heißt, dass es ein tief 
eingedrungenes Menschenrechtsbewusstsein gibt, auch wenn sich das meist in 
ego-bezogenen Zusammenhängen äußert. Fast schon gedankenlos und in immer 
gewagteren Sehnsuchtszusammenhängen kommt das Wort Menschenrechte über 
die Lippen. Nicht überzogen, zu behaupten, dass das sogar Beweis einer nicht 
nur rationalen, sondern auch emotionalen Lebenskraft der Europäischen 
Menschenrechtskonvention ist. 
 
Die EMRK gibt sich in den Inhalten bescheiden, ja fast ein wenig dürr und sieht 
auf den ersten Blick aus wie einer der herkömmlichen Menschenrechtskataloge 
nach den Tagen der Französischen Deklaration. Sie fällt optisch weit hinter die 
klingenden Auslobungen des Weimarer Grundrechtskatalogs zurück, weit. Sie 
hat gerade ganze elf materielle Artikel, der Rest ist Verfahrensrecht. Die elf sind 
dazu auch noch von kargem Text und bieten bieder nicht viel mehr als die 



eigentlich schon selbstverständlichen Freiheitsrechte: Recht auf Leben, Art 2, 
Folterverbot, Art 3, Zwangsarbeits- und Sklavereiverbot, Art 4, Recht auf 
Freiheit, Art 5, Recht auf ein faires Verfahren, Art 6, Anspruch auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens, Art 8, Gedankens-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit, Art 9, Recht auf freie Meinungsäußerung, Art 10, 
Versammlungsfreiheit. Art 11, Freiheit zur Eingehung einer Ehe und Gründung 
einer Familie, Art 12, Anspruch eine Verletzungsbeschwerde erheben zu 
können, Art 13 und dabei von Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, 
Hautfarbe, Sprache, Religion, politischen Überzeugung, nationalen oder 
sozialen Herkunft, Zugehörigkeit zu einer Minderheit, Art 14 freigehalten zu 
werden.  
 
Scheint alles ziemlich selbstverständlich, auch 1950 schon. Die Konvention 
wagt sich 1950 noch nicht einmal an die Bannung der Todesstrafe heran. Die 
folgt erst 1983 mit dem sechsten und noch einmal mit dem letzten von 
mittlerweile dreizehn Zusatzprotokollen (ein vierzehntes ist im 
Ratifizierungsverfahren). Deren erstes von 1952, wartet ganz in der Tradition 
des bürgerlichen Europa, mit dem Schutz des Eigentums, einem Recht auf 
Bildung und einem Recht auf politische Mitwirkung auf. Gerade dieses 
demokratische Grundgebot machte es aber bis zum Fall Osteuropas vielen 
Staaten (und dem Vatikan bis heute) unmöglich, der Konvention beizutreten. 
 
Dennoch liefert diese „biedere“ EMRK einen der beeindruckendsten und realen, 
wirklich gelebten Rechtsfortschritte: erstmals wird der Menschenrechtsschutz 
internationalisiert. Staaten unterwerfen sich einem Gerichtshof außerhalb ihrer 
selbst! Wenigstens in Sachen Menschenrechten lassen einige Staaten endlich 
von ihrer Souveränität zur Gänze ab. Der in der EMRK gegründete EuropŠische 
Gerichtshof fŸr Menschenrechte, EGMR, (link mov) ist von den 
Konventionsstaaten im Beitrittspaket zu ermächtigen, diese selbst zu verurteilen, 
wenn sie gegen die Rechte in der Konvention verstoßen sollten. Was ab 1959 
auch prompt geschieht. Gedacht ist zunächst mehr daran, dass Staaten Staaten 
überwachen und allenfalls mit einer Staatenbeschwerde belangen. Totes Recht, 
eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.  
 
Als lebendiges Instrument erweist sich jedoch bis heute die 
Individualbeschwerde. Immerhin können selbst wir einfachen Bürger im Weg 
der Individualbeschwerde ziemlich unkompliziert und nötigenfalls sogar mit 
Prozesskostenhilfe bis zum Straßburger Gerichtshof gehen, wenn unsere 
Gerechtigkeitsauffassung bei Erschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzugs 
nicht geteilt wird und man sich dann immer noch in einem von der 
Menschenrechtskonvention garantierten Recht verletzt fühlt (und die Klage 
nicht offensichtlich unbegründet ist). Dann wird entschieden. Mit einfacher 
Mehrheit. Geschieht dies in einer kleinen Besetzung kann der Fall noch an die 
große Kammer gelangen. Und: Staaten werden am Fließband verurteilt. 



 
Eine Geschichte erzählt, dass der damalige deutsche Bundeskanzler Adenauer 
nach den ersten Verurteilungen Deutschlands plus Entschädigungspflichten 
gemeint haben solle, so habe er sich das aber nicht vorgestellt. Aber so ist es mit 
dem Recht, einmal begeben verselbständigt es sich flugs. Die aus einem 
Dreiervorschlag der Staaten von der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates auf Zuruf des Gerichtshofes hin ausgewählten Richter.innen pflegen 
ebenfalls, sich umgehend von ihren Staaten und Staaten im Allgemeinen zu 
emanzipieren, auch wenn sie zunächst nur für eine, dafür allerdings 
wiederholbare, Amtsdauer von sechs Jahren bestellt werden. Wollte man aber 
die nicht ganz unterdrückbare Kritik abstellen, dass die Wiederbestellung ein 
stilles Verhaltensgängelband sei, nicht allzustaatenunfreundlich zu judizieren, 
müsste man dem Gerichthof ein Selbstergänzungsrecht einräumen. Das könnte 
dann freilich zu einem Versteinerungs- und Vergreisungsfaktor werden, so man 
nicht klare Pensionierungsgrenzen zöge.  
 
Bis zur Reform von 1994 war dem EGMR noch eine Art erster Instanz, die 
Menschenrechtskommission vorgelagert. 
 
Der EGMR ist ein Organ geworden, das Staaten hoch zu respektieren gelernt 
haben. Die Verfassungsdienste beobachten sorgfältig die Judikatur und 
vermelden den nationalen Parlamenten und Regierungen ihre (immer enger 
werdenden) Grenzen. Die Straßburger Richter.innen verurteilen – in öffentlichen 
Prozessen übrigens – freilich nicht leichtfertig. Aber sie ahnden auch solche 
Verstöße als EMRK-Verletzungen, die man manchmal hinter dem Komma 
vermeint. Schon lange geht es nicht mehr um „Prügel-Polizei“Fälle. Die 
nehmen, zumindest in den alten Konventionsstaaten aus den Tagen des 
Gerichtshofs der 21, erstens ab und es lassen diese Fälle zum anderen in der 
Regel schon die innerstaatlichen Höchstgerichte wohlweislich nicht mehr 
ungeahndet. Selbst Verfassungsgerichtshöfe, aber die immerhin schon weniger 
als Verwaltungsgerichtshöfe, die noch eher etatistisch, staatsfreundlich 
judizieren, insbesondere in Steuerrechtsfällen, neigen bisweilen noch dazu, 
Staatshandeln als konventionsgetreu zu erkennen, wo der EGMR sich dann doch 
deutlich mehr auf die Seite der Bürgerinnen und Bürger und ihrer Grund- und 
Freiheitsrechte stellt.  
 
Es ist auch kein Geheimnis, dass die Straßburger Richter auf stille aber 
beharrliche Weise eine dynamische Menschenrechtsweiterentwicklung 
betreiben. Sie lassen aus dem kahlen Stamm der Artikel einen blühenden Baum 
werden. Auch Richter machen eben bisweilen (Rechts-)Politik. Insbesondere 
dort, wo die Politik Rechtspolitik schuldig bleibt. Es ist ebensowenig ein 
Geheimnis, dass wieder und wieder verurteilte Staaten über das Ministerkomitee 
ausrichten lassen, dass sie dieses „Treiben“ des Gerichtshofes nicht mehr 
hinnehmen wollen. Hinter den Kulissen diplomatischer Eleganz wird auch von 



Zeit zu Zeit mit Austrittsankündigungen gewunken, so zuletzt 1995 durch 
Großbritannien. Allein, bis auf Griechenland unter den folternden Obristen, 
1969, die bloß schneller gelaufen sind, ehe sie auch so aus der Konvention 
hinausgeworfen worden wären, hat es keinen Austritt gegeben. Wobei 
Griechenland 1974 sofort mit Rückkehr zur Demokratie wieder beigetreten ist. 
Der Austritt aus der EMRK müsste übrigens auch zum Verlassen der EU führen, 
weil eine der Eintrittsbedingungen in die EU die EMRK-Treue ist. Dies erst 
recht neuerdings, da die EU mit dem Vertrag von Lissabon die EMRK zum 
Bestand des EU-Rechts gemacht hat 
 
Mittlerweile ist seit 1994 das Verfahren reformiert. Die rechtspolitische, 
beobachtende Arbeit ist einem eigenen Menschenrechtskommissar übertragen 
worden. Der Gerichtshof ist ob der dramatisch ansteigenden Verfahrenszahlen 
zu einem ständigen Gerichtshof geworden. Vernünftigerweise kommen nur 
besonders gewichtige Fälle vor die Große Kammer aus siebzehn Richter.inn.en. 
Das Gros der Fälle kann aus Verfahrensökonomie in kleineren Senaten 
abgehandelt werden, die innerhalb von nach regionalen Gesichtspunkten 
ausgewogenen Sektionen gebildet sind. Der Gerichtshof erstickt dennoch in 
Arbeit. Wenn er Staaten nach Art. 6 wegen überlanger Verfahrensdauern vor 
innerstaatlichen Gerichten üppig verurteilt, dann müsste er eigentlich sich selber 
gleich mitverurteilen. Es ist da her die nächste Organisationsreform schon zu 
verspüren; Russland, das sich dem 14. Zusatzprotokoll beharrlich widersetzt, 
wird auf Dauer die Entwicklung nicht aufhalten können. 
 
Die EMRK hat heute noch mit einem anderen, schwerer wiegenden Vorwurf zu 
kämpfen: Dass sie sehenden politischen Auges aufgeweicht werde, ausgehöhlt, 
und dass sie bei ihrer zu großzügigen, zu flotten Aufnahmepolitik das 
Größerwerden der Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit nicht 
wahrnehmen wolle. Namen werden ganz offen genannt: Albanien, Aserbeijan, 
Armenien, Georgien, Moldawien, Türkei. Der Vorwurf ist, dass Staaten in die 
Konvention hereinkämen, die sich nur am Papier den Menschenrechten 
unterwerfen und deren tatsächliche Rechts- und Vollzugswirklichkeit um 
Lichtjahre hinter den Standards der „alten“ Konventionsstaaten lägen. Bloß weil 
ein Staat die Todesstrafe abgeschafft habe, sei er ja immer noch weit davon 
entfernt, menschenrechtstreu zu sein. Ganz und gar wahr. Aber was wiegt mehr? 
Das schon erreicht Haben des Standards oder die durch Aufnahme in die 
Konvention und die damit verbundene Unterwerfung unter den nicht nur 
wachenden, sondern auch Sanktionen verhängen könnenden Gerichtshof und 
damit die dramatisch beschleunigte, weltöffentliche Heranführung an die 
bestehenden Standards?  
 
Wie auch immer, die Ausbreitung einer überstaatlichen Jurisdiktion über alsbald 
einmal 800 Millionen Europäerinnen und Europäer ist ein rechtshistorisches 
Ereignis, das man als Zeitzeuge noch gar nicht richtig einordnen kann. Wir 



leben in einem kolossalen Menschenrechtsraum mit einer 
Menschenrechtswirklichkeit, die sich den verkündeten Menschenrechten stetig 
annähert. Gerade eben noch waren Menschen vor ihren Nationalstaaten am 
allerwenigsten sicher, wurden grundlos und auch ohne Begründung verfolgt – 
und schon können sie ein Gericht anrufen, das ihnen über alle Grenzen hinweg 
Recht verschaffen kann und Genugtuung dazu.  
 
Man sollte dennoch an sich halten und nicht übereilfertig die Rechts-Schalmeien 
auspacken. Denn Straßburg ist ein romanischer Ort, aber keiner der Romantik. 
Die Richter.innen sind zunächst Jurist.inn.en, mit allen unterschwelligen 
Einschränkungen, die diese Klarstellung mit sich bringen muss. Und die EMRK 
ist ein Rechtsdokument und keine Human- oder Sozialenzyklika. Die 
Rechtsprechung macht im Weg einer begünstigenden Interpretation ohnedies 
erstaunlich viel aus dem dürren Text, aber was der Rechtstext nicht hergibt, 
kann auch die Richterschaft nicht hinzudichten. Weit nicht alles, was unter dem 
Namen der und unter Berufung auf die Menschenrechte landläufig darunter 
verstanden oder erwartet wird, sind judizierte Menschenrechte. Recht auf Glück 
und Glückseligkeit hat der Absolutismus verheißen und davon aber schon gar 
nichts einlösen können. Begnügen wir uns also besser mit dem Recht auf 
Freiheit und Sicherheit.  
 
Der Kritiker (in einem selbst) wüsste sogleich auch noch eine Reihe von anderen 
Einwänden zu bringen: Dass es dauere, bis man zu einem Straßburger Urteil 
käme. Dass man mangels aufschiebender Wirkung der Anhängigmachung eines 
Verfahrens in Straßburg trotz möglichem Recht bekommen können inzwischen 
insolvent geworden, inhaftiert geblieben, verstorben sein könne. Dass die 
EMRK hinsichtlich des Asylrechts als Menschenrecht unterbelichtet sei. Dass 
das Gleichheitsgebot wegen der schleppenden Ratifikation eines 
diesbezüglichen Zusatzprotokolls unterrepräsentiert sei. Dass der 
Minderheitenschutz unterentwickelt sei. Dass die Behindertenrechte und Rechte 
älterer Menschen der EMRK kein Sonderanliegen seien. Dass der Umweltschutz 
im Sinne eines Individualrechts kein Anliegen sei. Dass die EMRK den 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten nicht die Bedeutung 
einräume, die ihnen gebühre. Dass - am oberen Ende des Überschützens - 
bedenklich sei, dass im Gegenzug Öffentlichkeitsgebote, Richtermythos und die 
Unabhängigkeits-Anscheinsgebote überzogen würden. Aber man muss beim 
mehrmals schon gebrachten Bild bleiben: Das halbleer besehene Glas ist eben 
doch zugleich auch immer halbvoll – oder voller. Kein Zweifel, die EMRK wird 
nun vom klingenden EU-Grundrechtekatalog überholt (der muss aber in der 
künftigen Praxis erst einmal zeigen, ob er halten kann, was er verspricht) und ist 
mittlerweile in die Jahre gekommen, sie hat jedoch am Weg dorthin ganze 
Menschenrechts-Arbeit geleistet.  
 
 



Wirtschaftseuropa oder politisches Europa? 
 
Schon 1943 und dann wieder in seiner großen Rede von 1946 an der Universität 
Zürich entwirft Winston Spencer Churchill, XV. Herzog von Marlborough und 
englischer Außenminister (link mov), eine schwungvolle Architektur eines 
politisch geeinten Europa. Ohne England, versteht sich, Frankreich solle die 
Führungsrolle übernehmen (und es übt sich seither kräftig in dieser 
Rollenzusinnung). Churchill nimmt ganz offenkundig bei den 
Verfassungsplänen der Zwischenkriegs- und Kriegszeit Anleihe, dem des 
Paneuropa-Kongresses von 1932, dem der Londoner Pax Union, dem 
Verfassungsentwurf fŸr die Vereinigten Staaten von Europa von Gordon 
Mackay von 1940, der schon ein direkt gewähltes Parlament mit eigener 
Gesetzgebungskompetenz vorsieht, dem des Movimento Federalista Europeo 
von Altiero Spinelli von 1941, bei den Verfassungsentwürfen von Alcide de 
Gasperi und von Ernesto Rossi, bei Leon Blum, beim Hertensteiner Programm 
sowie bei den unzähligen anderen glühenden Europavätern. Schon Aristide 
Briand wusste es in seiner Denkschrift Ÿber die Errichtung einer EuropŠischen 
Union von 1930: III.A. Allgemeine Unterordnung des wirtschaftlichen Problems 
unter das politische. Weil die Sicherheit selbst ... von den Fortschritten auf dem 
Gebiet politischer Einigung unmittelbar abhŠngt, muss zunŠchst alle 
schšpferische Arbeit an dem organischen Aufbau Europas auf dem politischen 
Boden geleistet werden.  
 
Aber das reale Europa fühlt sich zunächst von solchen kompakten 
Verfassungswürfen nur überfordert (und tut es scheinbar immer noch, wie die 
Ablehnungen des Verfassungsvertrages in Frankreich, den Niederlanden und 
Irland zeigen) und England im Verein mit Skandinavien blockiert. 
 
So legt Robert Schuman, der französische Außenminister, zunächst einmal nur 
ein bescheidenes Konzept für ein sektorales, aber immerhin schon ein 
supranationales, Europa der gemeinsamen Kohle- und Stahlbewirtschaftung vor. 
Man beginnt also pragmatischer Weise mit einer Wirtschafts-Union. Dennoch 
ein Quantensprung, der Schuman-Plan von 1950 einer Montanunion. Jean 
Monnet, spiritus rector Wirtschaftseuropas, wird nachgesagt, er habe diese 
Weichenstellung sogleich beklagt, man hätte doch besser mit einem geeinten 
Europa der Kultur beginnen sollen. Wahr oder nur hübsch erfunden, die Sache 
nimmt auch so einen guten Ausgang.  
 
 
Die EuropŠische Gemeinschaft fŸr Kohle und Stahl, EGKS 
 
Die EGKS ist Rechtsgeschichte. Aber ein weithin unterschätztes Stück von ihr. 
Denn hier beginnt die Supranationalität Europas. Ein rechtstechnisches Wort? 
Nein, Inhalt, Marke und Erfindung europäisch und, obwohl nicht patentiert, 



bisher noch nicht nachgemacht. Supranationalität bedeutet die Überwindung des 
Nationalstaats, das sich dauerhafte Unterwerfen unter eine eigenständige 
Rechtsordnung, die dauerhaft von den Staaten aus ihrem 
Rechtssetzungsmonopol herausgebrochen wird. Und, es bedeutet auch die 
Schaffung eines eigenen, eigenständigen, autonomen Gerichtshofs, gewiss auch 
Vorbild für den oben erwähnten EGMR. Und noch etwas bedeutet es ganz real: 
Die Deutschlandfrage ist damit überwunden. 
 
Aus dem im Schuman-Plan verdeckten Ziel der dauerhaften Pazifikation 
Deutschlands wird 1951 im Ergebnis die EuropŠische Gemeinschaft fŸr Kohle 
und Stahl, EGKS. Das Projekt wird auf 50 Jahre angelegt und die EGKS ist 
daher 2002 ausgelaufen. Nun ist vieles an integrativen Bauelementen, wie sie 
über die Jahrhunderte erdacht wurden, plötzlich am Platz, der Bauplatz ist 
Luxemburg: Ein Rat, der Rat der Minister, eine gemeinsame Hohe Behšrde, mit 
Mehrheitsbeschlussrecht, in semine die spätere Kommission, eine Gemeinsame 
Versammlung. Und eben die Sensation nach verstrichenen Jahrhunderten der 
vielen Vorschläge für einen solchen: ein eigener Gerichtshof.  
 
Neben der Hohen Behörde gibt es auch schon einen Beratenden Ausschuss, eine 
kleine europäische Sozialpartnerschaft bahnt sich an. 
 
Dies ist nicht weniger als der Kern der Institutionarchitektur der späteren EU. 
Eine neue Balance der Gewalten ist damit entwickelt, mit doppelten Kontrollen. 
Die Kommission ist keine reine Exekutive und die politische Willensbildung ist 
auf den Ministerrat, der seinerseits wieder die politische Willensbildung im 
Entsendestaat braucht, und die parlamentarische Versammlung, die wiederum 
aus entsendeten Parlamentariern aus den Nationalparlamenten besteht, 
aufgeteilt. Europa ist damit schon von Anfang an so kompliziert, wie es bis 
heute geblieben ist. (Wer es einfach haben will, muss sich eine Diktatur 
wünschen.) Mit dem eigenen Gerichtshof, der später einmal der Europäische 
Gerichtshof werden wird, hat Europa nun schon den zweiten Gerichtshof, der 
über den Staaten steht. Jetzt ist die neue Gemeinschaft Träger der Souveränität 
und nicht mehr die Staaten, die diese Gemeinschaft in die Selbständigkeit 
entlassen haben. Innerhalb des Zuständigkeitsreviers von Kohle und Stahl kann 
die neue Gemeinschaft den Staaten bindende Aufträge erteilen. 
 
Der Weg des Völkerrechts schickt sich innerhalb Europas an zu enden. Das 
supranationale Europarecht fängt an sich zu verselbständigen. Bemerkenswert, 
dass gerade jene beiden Länder, die den Ratifikationsprozess des 
Verfassungsvertrages soeben erst gestoppt haben, jene sind, die die 
Supranationalität 1951 als Wortführer eingefordert haben, Frankreich und die 
Niederlande. 
 
 



Ein politisches Europa Ð ein erster missglŸckter Versuch 
 
Erstaunlich schnell erkennt der erste EGKS-Präsident, Jean Monnet, dass aus 
einem Kohle- und Stahleuropa allein aber noch kein wirklich politisch geeintes 
Europa werden werde. Daher tritt er 1954 zurück und macht Druck auf die 
Politik; manchmal zeigen auch Alleingänge Wirkung. 
 
Also versucht man den nächsten Anlauf und plant am Reißbrett RenŽ Plevens 
eine EuropŠische Politische Gemeinschaft, EPG, und eine EuropŠische 
Verteidigungsgemeinschaft, EVG. Das ist aber kein rein europaidealistischer 
Vorgang. Europa will sich damit vielmehr gegen die kommunistische 
Bedrohung wappnen, Festung Europa. Das geht aber nicht ohne Einbezug und 
Neumilitarisierung Deutschlands. Ein neues militärisches Europa seinen eigenen 
souveränen, wirklich supranational angedachten Strukturen anzuvertrauen, die 
sich nationalstaatlicher Beeinflussung entziehen könnten, erscheint zumindest 
Italien unannehmbar. Irgendwie verständlich. Daher rührt dann ersatzhalber die 
Idee einer komplementären, übergeordneten Politischen Gemeinschaft, EPG. 
Trotz mehrheitlicher Akzeptanz der EGKS-Staaten von sogar bundesstaatlichen 
(!) Verfassungsstrukturen strandet das EPG-Projekt 1954 in der französischen 
Nationalversammlung wegen der – von Nationalisten gezielt geschürten - Furcht 
Frankreichs vor einem remilitarisierten Deutschland. Lieber nimmt Frankreich 
die später dann aber doch wieder ungeliebte NATO als europäisches 
Verteidigungssurrogat in Kauf. Und 1954 eine schwache WesteuropŠische 
Union, WEU, dazu. Die ist trotz pompöser Binnenorganisation mit eigenem 
Ministerrat, einer eigenen parlamentarischen Versammlung, einem Ständigen 
Rat plus Generalsekretariat, Studieninstitut und Ausschüssen für lange mehr 
eine Beistands-Absichtskundgebung als ein Verteidigungsereignis. (Erst seit den 
Petersbergener BeschlŸssen 1992 und der EUROFOR-Errichtung, 1996, ist sie 
als Krisenintervention ein wenig ins europäische Bewusstsein gerückt.) Dass im 
Krisenszenario um 1955 herum dann Deutschlands Militärpotential in der 
NATO doch erst recht gebraucht wird, scheint Frankreich wieder nicht mehr zu 
stören.  
 
Die nationalen Protektionismen und Egoismen leben also trotz bester 
Vereinigungsabsichten fort, eigentlich bis heute. Nur müssen sie neuerdings 
besser verkleidet werden. (Manchmal müssen sie sich schon recht umständlich 
mit Prinzipien kostümieren, wie in der Zustimmungsverweigerung Irlands zum 
Nizza-Vertrag. Man kann ja wohl nicht gut zugeben, dass man die Erweiterung 
nicht will, nur weil man dann mit den armen, neuen Brüdern teilen müsste. Dass 
am Ende die Vernunft doch für ein paar Hände voll Euros zu haben ist und die 
Zahler sich dafür auch noch als Scheckbuchpolitiker beschimpfen lassen müsse, 
ist beschämend. Aber auch so ist Europa.) 
 



Das junge Europa der 50er Jahre steht also noch auf recht wackeligem 
einigungspolitischen Fundament. Eine große politische und 
supranationalrechtliche Vereinigung ist nicht zu bekommen. Aber Europa gibt 
nicht auf. Das ist seine Logik und Signatur. Geht eine Gesamtverfassung noch 
nicht, muss man eben Zwischenschritte setzen (so wird es auch mit der 
Verfassungsentwicklung werden, der Vertrag von Lissabon ist gewiss nicht der 
letze). Die setzt die Konferenz der Außenminister in Messina, 1955. 
 
 
Doch nur ein Wirtschaftsrechtseuropa Ð EWG, die EuropŠische 
Wirtschaftsgemeinschaft 
 
Die Konferenz von Messina (link mov) macht die Subsidiärziele aus, die man in 
Ergänzung zur EGKS braucht, um zumindest ein dicht integriertes 
Wirtschafts(rechts)europa aufstellen zu können. Die europäische Idee wird in 
Messina vorläufig auf jene materiellen Werte reduziert, die das heutige 
Heraustreten aus diesen so schwierig gestaltet. In Messina wird das hehre 
Friedensziel und das Grundrechts- und Rechtsstaatlichkeitsziel verschüttet. Im 
Gegenzug werden das Erwerbswohl, Prosperität, Wohlstand für die, die drinnen 
sind in diesem Erfolgseuropa, in den Vordergrund gestellt. Wen wundert es, 
wenn jetzt das Teilen der materiellen Werte mit den durch den Kommunismus 
abgewirtschafteten Neuankömmlingen gar nicht geschätzt wird und Stimmen 
sich erheben, die die Rückkehr zu einer Wirtschaftsgemeinschaft einmahnen? 
Man hat mit Geld gelockt und kann daher jetzt nur schwer die „Währung“ 
tauschen. 
 
Dennoch sind die in Messina akkordierten Einigungsthemen beeindruckend (und 
man hat die politischen Ziele weder vergessen noch verraten, nur verstanden, 
dass ein längerer Umweg zu gehen ist): Freizügigkeit der wirtschaftenden 
Personen, Steigerung des Warenaustausches zum Ziel wechselseitiger 
Wohlstandsförderung, gemeinschaftliche Bewirtschaftung der Verkehrsnetze, 
Energiesysteme, gemeinschaftliche Bewirtschaftung des neuen 
Hoffnungsträgers der friedlichen Nutzung von Atom(strom), dazu Abbau aller 
Zollschranken und Austauschhemmnisse innerhalb der sich vereinigenden 
Staaten. Die Details werden der Expertenkommission unter dem Vorsitz des 
belgischen Außenministers Paul-Henri Spaak überantwortet.  
 
Der große „Rest“ geht in die allgemeine Wirtschaftsgemeinschaft ein. 
 
Der Spaak-Bericht wird zur Grundlage der VertrŠge von Rom, 1957. Die 
europäische Bewirtschaftung der Atomkraft wird zum Sonderthema, die 
EuropŠische Atomgemeinschaft, EURATOM oder EAG, zur Sonderinstitution. 
Und auch die EuropŠische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, steht damit ab 1958.  
 



Weil Englands Versuch, die neue Attitüde, derlei Gemeinschaften in die 
Supranationalität zu führen, zu verhindern, scheitert, bleibt es dann auch der 
Gemeinschaft (zunächst) fern. England inszeniert daher 1960 seine eigene 
Freihandelszone ohne größere politische Perspektiven, die European Free Trade 
Association, EFTA, mit Sitz in Genf – um aber doch sofort wieder nach dem 
Umstieg in die EWG zu streben (und abzublitzen). UK ist eben UK. Und: Die 
nationalökonomische Denkungsart des 19. Jahrhunderts lässt noch einmal 
grüßen. 
 
Die EFTA sieht in den Rechtsinstitutionen nicht gar so viel anders aus, hat auch 
einen beeindruckenden Gerichtshof, schmilzt aber als simple Zollunion alten 
Typs mangels der gemiedenen supranationalen Struktur und mangels eines 
europaunierenden Anspruchs alsbald zusammen. Die ehemaligen 
Kernmitglieder werden der Reihe nach bei EWG, EG und EU 
aufnahmevorstellig. Die Rumpf-EFTA schrumpft mit den Jahren auf jene 
Staaten zusammen, deren Bürger.innen in den erforderlichen Plebisziten (oder 
wie im Fall Islands die Regierung, das aber nun, dem Staatsbankrott nahe, 
reumütig um Einlass bittet, auf dass wieder einmal ein große Gemeinschaft sich 
aufopfern möge) aus durchsichtig vorteilsgeneigten Gründen den versuchten 
Beitritt ablehnen. Die wirtschaftliche Tragik ist aber nur halb so groß, weil das 
größere Europa großzügig ist und die Verweigerer an den Segnungen teilhaben 
lässt, ohne ihnen dafür die Rechnung zu präsentieren: Bis auf die Schweiz, das 
sich´s aber bilaterial gerichtet hat, haben die drei restlichen Fisch-, Öl- und 
Bankplätze, Island, Liechtenstein und Norwegen an den Vorteilen des 
EuropŠischen Wirtschaftsraums, EWR, ja teil. Allesamt eint eines, man will nur 
nicht Nettozahler werden. Was aber, wenn das Nordseeöl dereinst nicht mehr 
sprudelt oder der Bankplatz wanken sollte? Canossagang II? 
 
Trotz der Gründermitgliedschaft von bloß sechs Staaten – BeNeLux, 
Deutschland, Frankreich, Italien – kommt mit der EWG das nachhaltigste, 
dynamischste Rechts- und Regelwerk in Gang, das Europa in seiner langen 
Rechtsgeschichte je erlebt hat. 
 
Die Institutionen werden diesmal jedoch nicht mehr allesamt in Luxemburg 
angesiedelt (obwohl sie dort Außenstellen unterhalten), sondern im 
Wesentlichen nur mehr der Gerichtshof und Kontrollinstanzen. Die Institutionen 
ähneln denen der EGKS, mit dem Fusionsvertrag von 1967 fallen sie dann mit 
denen der EGKS und EAG ohnedies zusammen. Seither sprechen wir bis zum 
Vertrag von Maastricht, 1991, von den EuropŠischen Gemeinschaften, dann nur 
mehr von der EuropŠischen Gemeinschaft. 
 
Die neue „Behörde“ heißt schon Kommission. Walter Hallstein ist ihr erster 
Präsident. Sie kann schon 1958 so gut wie alles, was sie heute muss, sie ist der 
eigentliche Betreiber des Europaprojekts, sie ist der Beobachter der Einhaltung 



der Gründungsverträge, des Primärrechts, und allen daraus erfließenden 
Sekundärrechts. Ihre Mitglieder haben sich von allen entsendestaatlichen 
Einflüssen freizuhalten. Bei der Entsendung ist politische Erfahrung, Seriosität 
und Honorigkeit das Schlüsselkriterium, für die Zeit nach der Amtsausübung 
gilt striktes Inkompatibilitätsrecht und Konkurrenzausschlussrecht. Auf 
mögliche Unanständigkeiten von Kommissar.inn.en, etwa Besoldung von 
Liebschaften auf Regimentsunkosten oder Geschenkannahmen und 
Bestechlichkeiten, ist das frühe Recht der Kommission noch gar nicht 
vorbereitet. Aber unter Menschen menschelt es eben. Dass deshalb die ganze 
Kommission Santer abtreten muss, ist eine Überreaktion. Sie ist aber zwingend, 
wenn man die Möglichkeit solcher Fälle im Recht nicht vorausdenkt. 
Mittlerweile hat man aber vorausgedacht und es können auch einzelne 
Kommissare abberufen werden. 
 
Die Kommission steht in der Gründungsphase viel mehr im Rampenlicht als 
etwa der Rat. Es geht ja um eine Umsetzungsphase eines ausgefeilten 
GrŸndungsvertrages, EWGV, und für geraume Zeit um keine politische 
Gestaltungs- oder Umbauphase Europas. 
 
Harter Kern des Freiheitsrechts im EWGV für ein frei wirtschaftendes Europa 
ist die Beseitigung der Hindernisse fŸr den freien Personen-, Dienstleistungs- 
und Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten (Art 3 lit b). Die Abschaffung 
der Zölle ist nur logisches Komplementärstück. Der Freiheitsrechtspfeiler ist der 
monumentalste. Es werden alle Hindernisse für den freien Personen-, 
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr beseitigt.  
 
Dass das Projekt von Anfang an als ein wirtschaftsdynamisches, expansives 
verstanden wird, ermisst man an der sofortigen Errichtung einer europaeigenen 
EuropŠischen Investitionsbank.  
 
Die Schaffung eines EuropŠischen Sozialfonds zeigt in den Gründungstagen 
schon, dass man eine Wohlstands(um)verteilung über die Grenzen hinweg als 
Grundbedingung der effektiven Integration erkennt. Dass dies heute immer noch 
Schwierigkeiten im Detail macht, beruht wohl darauf, dass man die 
Verteilungsschlüssel zu wenig bedarfsgerecht und gestaltungsoffen grundgelegt 
hat, sondern aud den Ausgangsbedürfnislagen gleich einzementiert hat. Selbst 
wenn die Umverteilungsziele auch schon erreicht sind, so lassen die Beteilten 
dennoch nicht mehr los. Siehe Landwirtschaftsgeldertransfers. Französische 
Bauern wollen nicht einwilligen, dass polnische oder baltische Bauern der 
Stützungsmittel dringender bedürfen könnten. Es lebt sich eben bequemer am 
europäischen Dauertropf. Insofern ist die ungebrochen aktuelle englische 
Forderung nach einer Reform der Umverteilungsziele und –zwecke zugunsten 
einer Impulsgebung für innovativere Erwerbsfelder als dem der Landwirtschaft 



nur zu verständlich. Und wird dennoch weiterhin am französischen Nein 
anstehen. 
 
Die langfristig am wirksamsten europäisierende Strategie rangiert im Art 3 
EWGV relativ weit hinten, lit h: Die Angleichung der innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften. Aber das ist es, was Europa wirklich harmonisiert. Als 
Mittel hiezu kreiert man die zwei großen Schienen, die der Verordnung und die 
der Richtlinie. Während die Verordnung verbindlich gleichmacht, lässt die 
Richtlinie, die erst in nationales Recht umgesetzt werden muss, um verbindlich 
zu werden, gewisse Bandbreiten der Variabilität zu. Das ist eine Verneigung vor 
dem Subsidiaritätsprinzip, dem Souveränitätsprinzip und dem 
Flexibilitätsprinzip. Freilich führt das bei gleichem Rahmenrecht dann doch erst 
recht wieder zu (gewollten) Gefällen in der Treue gegenüber den in einer 
Richtlinie zum Ausdruck gebrachten rechtspolitischen Akkorden. Trotz dieses 
Mankos für die Angleichung lässt sich beobachten, dass der Anfangsschwung, 
mit Verordnungen zu hantieren, einem stärkeren Regulieren mit Richtlinien 
weicht. Der Nationalstaatsrechtswille wehrt sich eben. 
 
Die Haupt-Organe im EWGV sind schon bekannt. Sie sind die gleichen wie die 
der EGKS und der EAG: Versammlung (später einmal das Parlament) Rat, 
Kommission, Gerichtshof. Für Sachnähe und die systemische Verbindung zu 
den tatsächlichen Kräften des Wirtschaftslebens sorgt schon seit dem EWGV ein 
eigener, nur als Beratungsorgan angelegter, aber durchaus vitaler Wirtschafts- 
und Sozialausschuss. Scheinbar gemeinschaftsrechtliche Grundlegung einer 
europäischen Tarif- und Sozialpartnerschaft, allerdings ohne direkten Einfluss 
auf die Rechtswerdung. Aber so simpel wie im innerstaatlichen Bereich läuft die 
europäische Rechtswerdung ohnedies nicht. Die Kräfte des Wirtschafts- und 
Arbeitslebens gehen ihre Wege über den Rat und die Kommission und sind 
dabei in einer Wirtschaftsgemeinschaft naturgemäß hoch erfolgreich. Dass seit 
den frühen EWG-Tagen, Stresa 1958, die Landwirtschaft ihre GAP, 
Gemeinsame Agrarpolitik ab 1960 bis zur Agenda 2000 so dominant 
positionieren kann – und zwar bei damals schon leicht erkennbar sinkender 
Bedeutung der Landwirtschaft als Produktionsfaktor – ist eigentümlich. Den 
Bauern wird in der GAP ein Recht auf angemessene Lebenshaltung zugebilligt 
(was zeitweilig über die Hälfte des Gemeinschaftsbudgets auffrisst, ohne 
dadurch eine globale Wettbewerbsfähigkeit der Bauernschaft herstellen zu 
können und, kurioserweise, ohne das mittlerweile numerisch verschwindende 
Bauernklientel zu befrieden), der Arbeiterschaft hingegen bis heute nicht. Der 
EU-Ärger und der Vorwurf der sozialen kälte der EU von heute sind sorgfältig 
vorprogrammiert.  
 
An europäischen Turbulenzen fehlt es schon vor der Umwandlung in eine mehr 
politische Gemeinschaft nicht. Frankreich, das sich gerne benachteiligt fühlt und 
diese Haltung kultiviert, versucht mit der Politik des leeren Stuhls, das meint 



eine Entscheidungsblockade durch Verweigerung des Mitabstimmens, Europa 
gefügig zu machen. Im Luxemburger Kompromiss von 1966 werden die Wogen 
aber vorübergehend wieder geglättet. Es geht um das Einstimmigkeitsprinzip, zu 
dem sich die Römer Verträge entschieden haben, das die gemeinschaftlichen 
Rechtsentstehungsprozesse lahmlegen kann. Daher geht seit 1966 bis heute das 
Tauziehen um das allmähliche Rückdämmen des Einstimmigkeitsprinzips. Rat 
und Kommission werden auf eine engere Binnenkonsultation festgelegt, um zu 
vermeiden, dass die Kommission eine den Staaten ungenehme Überdynamik 
entfaltet. Weil dies dadurch allein nicht gelingen will, verlagert man sich auf 
ausgeklügelte Systeme der Verschränkungen innerhalb der 
Rechtswillensbildung, das Modell der qualifizierten Mehrheit wird entdeckt. Die 
Geister, die man dabei ruft, wird man bis heute nicht los und daher sind die im 
Verfassungsvertrag festgeschriebenen Verfahren so komplex wie eh und je. 
Einzig auf längere Sicht feststellbarer „Kriegsgewinnler“ ist das Parlament, das 
ist immerhin ein ielversprechender Ausweg.  
 
Aus dieser fatalen Akkordunfähigkeit geht als Remedur die Institutionalisierung 
einer EuropŠischen Politischen Zusammenarbeit, EPZ, das Gremium der 
Außenminister.innen, und die des EuropŠischen Rats, dem Rat der 
Regierungschefs, hervor. Dieser steht seit 1974 für die rechtspolitische 
Harmonisierung im Vorfeld bereit und muss bei allen spätestens seit der 
Präsidentschaft Luxemburgs 2005 nicht mehr übertünchbaren 
Erfolglosigkeitswahrscheinlichkeiten seine Kraft entfalten. Die Prognose fällt 
nicht schwer: solange nicht ein Verfahren analog den klar kanonisierten 
innerstaatlichen Kompetenzabgrenzungen in föderalistischen Verfassungen mit 
einer Letzt-Entscheidungszuständigkeit des EuGH als Verfassungsgerichthof 
entwickelt sein wird, solange wird die Union sich von Konflikt zu Konflikt, von 
Kalmierung zu Kalmierung, von Untergangsmenetekel zu Untergangsmenetekel 
drüberretten müssen. 
 
Das Wirtschaftseuropa verbreitert sich nach den Römer Verträgen dynamisch. 
Europäischen Expansionismus´ wird Europa bisweilen geziehen, obwohl es sich 
doch nur der Idee der Wirtschaftshilfe verschreibt und in mehreren Schritten bis 
zu den Abkommen von LomŽ, 1975-2000, und dem von Cotonou, 2003, den 
sogenannten insgesamt mittlerweile 77 AKP-Staaten, Afrika, Karibik, Pazifik 
fördernd öffnet. 
 
Der europŠische Wirtschaftsraum - EWR 
 
1992 wird in Porto das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
geschlossen. Das Wirtschaftseuropa fühlt sich allmählich stark genug als global 
player auftreten zu wollen. Ein Zusammenwachsen von EFTA und EG/EU ist 
also angebracht. Daher breitet die EG/EU auch im eigenen Interesse seine vier 



großen Freiheitsrechte – Freizügigkeit, freier Waren-, Dienstleistungs- und 
Kapitalverkehr – über den ganzen Wirtschaftsraum aus.  
 
Die Zugehörigkeit zu diesem ist zugleich so etwas wie eine 
Kompatibilitätsaussage und Anwartschaftsoption für den Fall eines 
Beitrittswillens zur Union. Wie schon erwähnt, verharren in diesem Vorraum so 
gut wie bloß die, die befürchten müssten Nettozahler zu werden und dem aus 
dem Weg gehen wollen, ohne doch auf die Vorzüge einer Eingliederung in eine 
große Freihandelszone verzichten zu müssen. Freilich müssen sie den 
einschlägigen Rechtskörper des Wirtschaftsrechts dann doch im Ergebnis 
übernehmen, was wiederum einen gewichtigen Schritt zu einem materiellen 
Europäisierungsprozess bedeutet. Auch hier bauen sich wieder gemeinsame 
Organe zwischen EU und EFTA auf nach bewährtem Vierschritt-Muster, Rat, 
exekutiver Ausschuss, parlamentarischer Ausschuss, beratender Ausschuss. 
 
 
Die Wirtschafts- und WŠhrungsunion 
 
Näher, enger, tiefer. Das ist die Integrationsphilosophie. Wenngleich unlängst 
hochmütige Töne (natürlich nur von Notenpressern und 
Schwachwährungsländern) kamen, dass man wieder zu Lira & Co zurück 
möchte, dahingegen in den Kronen- und Pfund-Staaten die scharf agitierenden 
Euro-Gegner in der globalen Finanzkrise unter Druck  kommen, so sind der der 
Griff zu Währungsschlange und Einheitswährung vermutlich tatsächlich – so 
wie gedacht – die Schritte mit der im Bürger.innen.alltag nachhaltigsten 
faktischen Integrationswirkung.  
 
Man möchte stets meinen, dass die Menschenrechte den höchsten 
Integrationsfaktor und die höchste Identitätsstiftungskraft bieten. Nein, plumpes 
Währungsrecht scheint den Wettlauf zu gewinnen. Auch ist zu erwarten, dass 
die, die bislang dem Euro fernbleiben sich alsbald einmal einfinden werden, 
spätestens dann, wenn die eigene, noch für besser gehaltene Währung auf steile 
Talfahrt geht, so wie das englische Pfund. Noch jede Währung, je kleiner uns 
separatistischer, desto mehr, ist irgendwann unter Druck geraten. Nationale 
Währungen werden von Spekulanten regelrecht attackiert, was schon 
schwieriger wird, wenn eine Währung sich in einem starken Verbund befindet. 
Man darf auch nicht vergessen, dass Großbritannien sich ursprünglich in die 
Währungsschlange eingereiht hat, wegen manifester wirtschaftlicher 
Abwärtsentwicklungen aber unfreiwilligerweise wieder ausscheiden musste. So 
wie das Pfund derzeit aussieht, wird es auch weiterhin niemand integrieren 
wollen. 
 
Zunächst greift ab 1978/79 das EuropŠische WŠhrungssystem, EWS, nur mit 
einem synthetischen Verrechnungssystem, der European Currency Unit, ECU. 



Erst nach der Einheitlichen Europäischen Akte, EEA, von 1986 kommen aber 
die gründlicheren Schritte. Die Jacques-Delors-Kommission bringt den 
Vorschlag, eine EuropŠischen Wirtschafts- und WŠhrungsunion, WWU, mit 
einer einheitlichen europäischen Währung mit Namen Euro, €, und mit einem 
festen Wechselkursmechanismus zu etablieren und eine EuropŠische 
Zentralbank mit Sitz in Frankfurt (plus nunmehr architektonisch schwungvollem 
Neugebäude) zu errichten. Das kündet vom absehbaren Ende der nationalen 
Zentralbanken. 
 
Man lässt den Europäer.inne.n aber Zeit sich an das neue Geld zu gewöhnen. So 
wurd erst ab 2002 in neuer Münze und neuem Papier bezahlt. Gedacht wird aber 
bislang immer noch heftig in den alten Währungen. Und der effektive Beitrag 
des € zur Integration wird von vielen vorerst als kontraproduktiv gesehen, weil 
die Beziehung zum wahren Wert noch nicht entwickelt ist und flottes 
Mehrausgeben dem € als Inflationsverlust und stillem Preistreiber zugeschrieben 
wird. Das wird sich aber irgendwann geben – und die Menschen werden das 
Haushalten im € schon noch erlernen. 
 
Die Kernkriterien, Konvergenzkriterien, für die Beitrittsfähigkeit in die WWU 
werden sehr strikt angelegt. Was nicht hindert, dass diese, um ein 
Ausscheidenmüssen bei Nicht-Mehr-Erfüllung der Konvergenzkriterien zu 
verhindern, wieder aufgeweicht werden sollen. Man wird sehen. Einstweilen 
begnügt man sich mit sogenannten blauen Briefen. Mit viel Häme, auch das ist 
Europa, und viel Verve wird die Kommission angestachelt, solche Briefe auch 
wirklich abzuschicken. Man verstünde in gewisser Weise insbesondere 
Nettozahler, die das eigene Haus – etwa ein mit unsäglichen Kosten 
wiedervereinigtes wie in Deutschland - mit großen Anstrengungen und ebenso 
großen innenpolitischen Akzeptanzverlusten bestellen, dass sie die Lust am 
Projekt verlieren könnten.  
 
Dabei gäbe es einen ganz simplen und überdies bewährten Auftritt. I want my 
money back hat die „eiserne“ Engländerin Margret Thatcher ihren Kollegen 
hineingedonnert – und hat tatsächlich ihr Geld bekommen. Die EG war nie ein 
Benediktinerkloster. Aber so ungeniert hat den Handel im Tempel denn doch nie 
ein Staat gewagt. Seither ist der Bazar eröffnet und lässt sich nicht mehr 
schließen. Ein probates Mittel gegen allzu Dreiste ist noch immer nicht in Sicht. 
Sollte man daher also Deutschland empfehlen, eine Beitragsreduktion 
anzudrohen? Dass Deutschland just von Empfänger-Staaten, die am 
Dauerinfusionstropf hängen, mit einer gewissen Lust in Nöten gesehen wird, ist 
schon keck. Wer hat noch so einen Brocken wie den der Wiedervereinigung mit 
einem bankrotten Heimkehrer am Hals? Man stelle sich doch bloß einmal vor, 
die DDR hätte sich als eigenständiger Staat, sagen wir Neu-Preußen, in die 
Aufnahmereihe gestellt. Dann wäre die Sanierungspflicht der Gemeinschaft ins 
Kontor gefallen und Deutschland stünde ohne jedes gröbere Problem da.  



 
Besonders kurios ist, dass bei all dem peniblen Messen und Wiegen trotzdem 
sogar ein ganz simpler „Ladendiebstahl“ möglich war, wie sich nun herausstellt. 
Man, Griechenland, kann sich mit Zahlenschwindel in den Euro hineinmogeln, 
die Brüssler Bürokratie lässt sich täuschen und es passiert auch im Nachhinein 
nichts. Auch solche Ereignisse erschüttern das Vertrauen der Europäer.innen in 
die Rechtschaffenheit (und Fähigkeiten) der Union. 
 
So gilt vorerst noch, dass ein konvergenzwilliger Staat folgendes vorweisen 
können muss: Eine Inflationsrate, die maximal um 1,5 Prozent höher liegen darf 
als die der drei preisstabilsten Mitglieder; ein jährliches Haushaltsdefizit von 
höchstens 3 Prozent bei einer Gesamthöchstschuld von 60 Prozent eines 
Jahresbruttoinlandprodukts; die vorherige Teilnahme am Wechselkurssystem 
seit mindestens zwei Jahren und dies ohne gröbere Kursschwankungen; der 
langfristige Zinssatz darf maximal um 2 Prozent höher als der in den drei 
preisstabilsten Ländern liegen. In Summe ein schweres Paket. Das will 
sicherstellen, dass nicht eines nahen Tages marode Teilnehmer die 
Gesamtwährung belasten. Kein Geheimnis, just diese Befürchtungen gehen 
trotzdem um. Eine deutsche Betreibergruppe hat daher eine Klage beim 
deutschen Bundesverfassungsgericht angestrengt, dass mit dem 
Währungsunionsbeitritt eine Totalrevision der Verfassung einhergehe und daher 
eine Volksabstimmung erforderlich sei – von der man annahm, dass sie negativ 
ausgehen müsste. Die Klage blieb jedoch erfolglos.  
 
Weitere Turbulenzen rund um das Währungsrecht sind zu erwarten. Die globale 
Finanzkrise von 2009 -? ist freilich drauf und dran die allgemeine Einsicht zu 
schärfen, dass, wenn überhaupt, dann nur eine gesamteuropäische Aktion in der 
Lage ist, die Krise zu meistern. Entsteht Europabewusstsein am Ende nur über 
die Krisen-Hintertüren?  
 
 
Ein erfolgreicher politischer Einigungszwischenschritt Ð die OSZE 
 
Ost und West tauen auf. Der Osten steht vor einem Wirtschaftsdebakel, das sich 
auch mit Waffen nicht mehr zudecken lässt. In Prag wird 1968 zum letzten Mal 
versucht, den Zusammenhalt des Ostens mit Panzern zu festigen. Dann besinnt 
man sich des Rechts als besserer Option für ein friedliches Miteinander. In 
Helsinki startet 1972 die Kooperation in der Konferenz fŸr Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, KSZE. Viel Misstrauen begleitet die 
Verhandlungen, an den Verhandlungstischen sitzen auch CIA und KGB. 
 
Dennoch erwächst ein Zehner-Prinzipienkatalog an Rechten, die in mehreren 
Kšrben gesammelt werden, die man sich wechselweise zwischen Ost und West 
zusichert. Sie laufen in Summe auf die Achtung der Menschenrechte, die 



Selbstbestimmungsrechte der Völker, die friedliche Regelung von Streitfällen, 
Abrüstungsmaßnahmen und die Duldung gegenseitiger Beobachtung der 
Einhaltung der Vereinbarungen hinaus. Das ist zugleich der Anfang vom Ende 
des europäischen Ostblocks. Der Friedensprozess kennt auch einen 
herausragenden Namen der politischen Vernunft: Michail Gorbatschow. 
 
Bedeutsamerweise wird das Ergebnis 1995 dann in Budapest auch noch 
institutionalisiert als überdauernde Organisation fŸr Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Völkerrecht siegt. Organe werden 
eingerichtet. Ein Ministerrat, als obere politische Ebene, ein mehrmals im Jahr 
tagender Hoher Ausschuss, ein StŠndiger Rat, eine Amtsvorsitz, der ähnlich dem 
Unionsprinzip rotiert, jedoch im Jahresturnus, seit 1991 eine Parlamentarische 
Versammlung und dann gibt es noch das Generalsekretariat in Wien mit einem 
angeschlossenen Prager BŸro. Politisch nicht lösbare Konflikte sind vor einen 
Vergleichs- und Schiedsgerichtshof in Genf zu tragen. In Warschau gibt es 
zusätzlich noch ein BŸro fŸr demokratische Institutionen und Menschenrechte, 
BDIMR, das nicht nur allgemein die Entwicklung der Menschenrechte im 
Organisationsraum, sondern ganz konkret auch Wahlen observiert. 
 
Europa gewinnt damit viel an rechtlich geordnetem und vertraglich 
abgesichertem Friedenszuwachs. Um ein Beispiel zur Veranschaulichung der 
Wirkweise zu geben: Als Russland in Tschetschenien mit allen Begleithärten 
gegen die Zivilbevölkerung einmarschiert, interveniert die damalige 
Amtsvorsitzende der OSZE, die österreichische Außenministerin Ferrero-
Waldner. Präsident Putin lässt ihr ausrichten, er verbitte sich eine Einmischung 
in die inneren Angelegenheiten Russlands und sie möge gefälligst hinter ihrem 
geduldigen Schreibtisch bleiben und sich nicht aufplustern. Sie setzt sich jedoch 
unter Berufung der vereinbarten Rechtsgarantien durch und beobachtet 
persönlich vor Ort. Prompt nimmt sich Russland, das sich als nur im Kampf 
gegen Terroristen darstellt, doch etwas zurück. Das bringt freilich nicht der 
Endfrieden, aber für die geschundene Zivilbevölkerung in Grosny ist wenig 
schon ganz viel. Auch so funktioniert Europa. Osteuropa gerät insgesamt in den 
Sog des lange unterdrückten Selbstbestimmungsrechts. 1989 verschwinden 
Grenzbalken, Zäune und Mauern, Deutschland wiedervereinigt sich, die 
Sowjetunion löst sich auf, Trabantenstaaten laufen offen zum Westen über (und 
gleich bis in die NATO), stalinistische Relikte, wie Rumäniens Ceausecu, 
verschwinden. Es lässt sich behaupten, dass ohne den KSZE-Prozess die Union 
noch keine der 27, alsbald wohl 28 und mehr, wäre. 
 
 
Der endgŸltige Schritt zur politischen Einigung 
 
 Ð Die Einheitliche EuropŠische Akte, EEA und der Vertrag von Maastricht 
 



Lange bilden die sechs Gründerstaaten den Kern des neuen Wirtschafts-Europa. 
Dann kommen 1973 Großbritannien, Irland und Dänemark hinzu. 1981 tritt 
Griechenland bei, 1986 werden Spanien und Portugal aufgenommen. Nun sind 
es also schon zwölf Mitglieder und man kann nicht mehr nur auf 
Wirtschaftsintegration setzen. 1995 stoßen Finnland, Schweden und Österreich 
zur mittlerweile schon politisch geeinten EU. Der Takt steigert sich: 2004 tritt 
der Zehnerblock – Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, 
Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern – bei und 2008 Rumänien und 
Bulgarien und Kroatien steht vor der Tür. Kein Wunder, dass 
Erschöpfungstendenzen auftreten und viele, wenn denn schon überhaupt noch 
weiter erweitert werden soll, der Ukraine den Vorzug vor der Türkei geben 
würden. 
 
Ein schon in den achtziger Jahren erkennbar riesig werdendes Europa (dass der 
Osten so rasant übertreten wollen würde, war freilich noch nicht absehbar) 
bedarf also einer anderen als bloß der wirtschaftlichen Einigung. Ein derartiges 
Staatengebilde bedarf eines politisch vereinigten, eines in nahezu allen 
Rechtsbereichen vereinten, insbesondere in einer Verfassung und in den 
Menschenrechten standardisierten Europa. Und? Lediglich die formale 
Verfassungs-Charta steht noch aus, was aber nicht heißt, dass die Union nicht 
längst „verfasst“ wäre. Mit einer kodifizierten und dabei natürlich immer auch 
„reformierten“ Verfassung, die praktikabler geregelte Austragungsverfahren 
vorsieht, ließen sich die Prozesse in der Union gewiss leichter handhaben. Aber 
weitergehen kann der Unionsgang auch am Boden des herkömmlichen 
Primärrechts. Er ist halt vermehrt ausverhandlungsbedürftig, was bei 
siebenundzwanzig Kantonisten plus Einstimmigkeitsgrundsatz in wesentlichen 
Belangen eine hohe sittliche Reife der Spieler.innen am Feld abverlangen wird 
und das Rechtsentwicklungstempo verlangsamen wird. Europa wird auch das 
aushalten. Und irgendwann ist dann die Zeit vermutlich doch reif für eine 
Kompetenzverfassung, auch wenn im Moment die Totschreiber einer 
Verfassung den stärkeren Chor bilden. 
 
Das neue Europa des Rechts ist keines der „permanenten Revolution“, sondern 
eines der steten Revision. Der Probleme – im Nachhinein und in längerem 
Schatten besehen: Problemchen – sind genug: Die Neubeitretenden wollen so 
gut wie nur mehr an den ökonomischen Segnungen teilhaben. Manche 
Altmitglieder wollen auch nichts anderes, UK voran, obwohl UK immerhin 
einer Europäischen Politischen Zusammenarbeit dann in den frühen achtziger 
Jahren noch das Wort spricht, wenn es Sicherheitspolitik damit meint.  
 
Diese Abstinenz in einer politischen Integration bleibt so, auch nach der Welt-
Ölkrise rund um 1973, die Europa stärker ereilt als die USA, obwohl da schon 
hätte bewusst werden können, dass Europa nur als politisch geeinter Kontinent 
ernst genommen werden würde. Die USA suchen sogar regelrecht nach einem 



starken, politisch geeint denkenden Partner, mit einem schwachen ist ihnen auch 
nicht gedient. Aber eine europäische politische Identität ist damals nicht in 
Sicht.  
 
Immerhin geht aus diesem Vakuum aber doch eine neue Entität hervor, die die 
politischen Dinge in die Hand nimmt: der Europäische Rat, also die vereinten 
europäischen Regierungschefs. Die französisch-deutsche Achse zwischen den 
Pragmatikern Valéry Giscard d´Estaing und Helmut Schmidt institutionalisiert 
auf dem Pariser Gipfel von 1974 die bisher formlosen Treffen der 
gemeinschaftseuropäischen Staatschefs zu einer Dauereinrichtung, eben dem 
„Europäischen Rat“. Intergouvernementalität, wie sie auf der politischen Ebene 
noch nicht anders denkbar ist, liiert sich mit der Supranationalität, wie sie im 
EG-Recht schon eingeschrieben ist. Es baut sich also über dem bisher 
beherrschenden Ministerrat eine Art Superministerrat, ein Premierministerrat, 
auf und die Kommission wird durch die Richtlinienkompetenz, die sich der 
Europäische Rat selber holt, ein wenig relativiert. Als Tauschgeschäft bietet man 
die Kooptierung der Kommissionspräsidentschaft in den Europäischen Rat an.  
 
Nichts geht in Europa ohne Preis ab. Im Gegenzug holt sich der Europäische Rat 
denn auch gleich wieder die Zuständigkeit, den oder die 
Kommissionspräsident.in zu ernennen. Das kann man aber, wenn man sich mit 
der Existenz von Realverfassungen anfreunden kann, als einen hinnehmbaren 
Schritt sehen, wenngleich sich da dann doch wieder das Europäische Parlament 
alsbald rühren wird – was dann später einmal bei der Bildung der Kommission 
Barroso, 2004, spürbar werden wird, wenn deren Approbation vom Fallenlassen 
des designierten Justiz-Kommissars abhängig gemacht werden wird, der sich zur 
verbalen Diskriminierung von Menschen wegen deren sexueller Orientierung 
versteigt. Dass das zu Fall bringen des designierten Kommissionsmitglieds vom 
Parlament als seinem „Sieg“ (sic!) gefeiert wird, zeigt aber auch, dass viele 
Rollenmissverständnisse und Fehlbesetzungen die Integrationsdramaturgie 
belasten. 
 
Dem mangelnden politischen Integrationswillen der siebziger Jahre will der 
Genscher-Colombo Plan 1981 abhelfen. Der spricht wieder einmal von einer 
„Europäischen Union“, wie schon Briand fünfzig Jahre zuvor. Man sieht, was 
einmal in der Welt der Rechtspolitik ist, kommt nicht mehr aus der Welt. Wie 
fast immer gehen Pläne freilich weiter als das erreichte Ergebnis. Aber auch 
dieses kann sich am Stand der Zeit sehen lassen: Denn nach dem Spinelli-
Bericht, den das Parlament auch 1981 initiiert und der 1984 vorliegt, der eine 
neue Legislativstruktur aus Parlament gemeinsam mit dem Europäischen Rat 
favorisiert, und dem Dooge-Bericht von 1985 und auch dem Adonino-Bericht, 
der ebenso auf einen flächendeckenden europäischen Rechts- und Sozialraum 
setzt, können die Verhinderer, wieder voran UK, den politischen 
Einigungsprozess nicht mehr aufhalten. Auch eine in Irland vom Höchstgericht 



eingeforderte Volksabstimmung kann es letztlich nicht und es tritt 1987 die 
Einheitliche Europäische Akte in Kraft. 
 
Darin wird das Ziel einer Umwandlung der EG in eine „Europäische Union“ 
rechtsverbindlich. Daneben kommt es zu einer Reihe von 
Integrationsverdichtungen, so im Recht der vier Freiheiten des Binnenmarktes, 
das ab nun auf eine Perfektion des Gemeinsamen Marktes bis 1982 drängt. 
Weiters kommt es zu einer Schaffung einer neuen Zuständigkeit der 
Gemeinschaft im Bereich von Forschung und Entwicklung, im Umweltrecht, in 
der Sozialpolitik und in der Währungspolitik. Auch wird der allenthalben 
beobachtbaren nationalstaatlichen Begünstigung der eigenen Wirtschaften 
weiter abgesagt. Die Strategien hiefür sind etwa die EG-weite Öffnung der 
öffentlichen Beschaffungsmärkte, gegenseitige Anerkennung von 
Produktnormen und Lebensmittelstandards, Marktliberalisierungen und die 
Beseitigung von Staatsmonopolen. Was seither zu nationalen Aufregungen, 
oftmals mehr einer des Boulevards ( eine österreichische Zeitung: „die EU 
stiehlt uns unser Wasser“) als der Bürger.innen, über die mit Privatisierungen 
einhergehen könnenden grenzüberschreitenden Eigentümerverschiebungen bei 
Energie- und Wasserversorgern, Bahn- Telefon- und Postbetrieben oder 
Gesundheitsdienstleistern führt. 
 
Bemerkenswert ist auch der neue Drall, mit dem dem seit längerem schon als 
überkommen und integrationshinderlich erkannten Einstimmigkeitsprinzip 
langsam entgegengetreten wird. Im Europäischen Rat hält für 
Binnenmarktfragen, aber auch nur für diese, mehr geht nicht, das 
Mehrstimmigkeitsprinzip Einzug. Auch gibt man der Kommission verstärkte 
Befugnisse, dann muss man jedoch auch dem Parlament etwas bieten: das ist 
unter anderem das Recht bei der inskünftigen Neuaufnahme von Mitgliedern 
zustimmungsberechtigt zu werden, was übrigens den Ruf nach nationalen 
Volksabstimmungen darüber nähren wird. Eine frühere österreichische 
Regierung hat eine solche für den Fall des anstehenden Türkeibeitritts paktiert, 
wieder ein Beweis für die oben gemachte Ansage, dass Regierungen die 
Parlamente desavouieren.  
 
Man nimmt merklich beim Nationalstaatsmodell Anleihe, so auch noch beim 
nächsten Thema: Um der im Nationalstaatlichen europaweit wohletablierten 
Rechtsidee von aufsteigenden Rechtszügen zu entsprechen, wohl aber 
pragmatischerweise auch, um das da schon überlastete Gericht in Luxemburg zu 
entlasten, wird dem Europäischen Gerichtshof ein „Gericht erster Instanz“ 
vorgelagert.  
 
Noch einmal werden in der EEA die vier großen europäischen Freiheiten aus 
dem EWR-Vertrag wiederverlautbart, quasi als Zwischenbilanz festgeschrieben, 
sozusagen in Verfassungsstein gemeißelt: Freier Personenverkehr, was den 



Wegfall von Grenzkontrollen meint und die Niederlassungs- und 
Beschäftigungsfreiheit für EG-Bürger, was die Europäer.innen in der Tat zu 
schätzen wissen, aber letztlich schon wieder als Selbstverständlichkeit nehmen 
und nicht mehr bewusst und gesondert in der Habenspalte ihres 
Europabewusstseinkontos ausweisen. Freier Warenverkehr, was sich im Wegfall 
von Zoll und in einer mit den EUV-Garantien auf nationale Steuerheit im 
Vertrag von Lissabon wohl noch lange ausstehenden, (Umsatzsteuer-) 
Steuerharmonisierung niederschlägt. Freier Dienstleistungsverkehr, der die 
Liberalisierung der Finanzdienste umfasst, was mittlerweile für Bürger.innen 
das zu gleichen Bedingungen wie im Inland mögliche Beheben an 
Geldautomaten, wo immer in Europa, ermöglicht und woraus wohl auch die 
Öffnung der einstmals geschlossenen und daher sehr teuren 
Telekommunikationsmärkte folgt. Und schließlich der freie Kapitalverkehr, der 
Kapitalbewegungen innerhalb Europas ins Entscheidungsbelieben der 
Europäer.innen stellt und die ehemaligen Beobachtungen und Genehmigung von 
Geldtransfers durch Nationalbanken restlos erübrigt. Alles schon vergessen, wie 
es vorher war? Dass sich neue Kontrollen über die Hintertür des 
Geldwäschereirechts einschleichen ist freilich auch Faktum. 
 
Eine kraftvolle Handschrift ist es, mit der die EEA geschrieben ist. 
Handschriften haben immer einen Namen, die hier sind jene von Helmut Kohl, 
dem deutschen Bundeskanzler, Francois Mitterand, dem französischen 
Ministerpräsidenten, und Jacques Delors, einem der herausragenden 
Kommissionspräsidenten. Wie so manche Achse aus Abwehr entsteht, so tut es 
auch diese. Man muss sich gegen die Forderungen von Margaret Thatcher, die 
money-back-prime minister von UK, stark machen – auch wenn man sich dann 
den europäischen Hausfrieden erst recht wieder einmal mit Geld erkaufen muss. 
Freilich, so ganz von der Hand zu weisen ist die Begründbarkeit der 
Thatcherattacke gegen die Selbstbedienung – Frankreichs zuerst, aber 
Deutschlands auch – aus dem Agrarförderungstopf tatsächlich nicht.  
 
Von dieser Basis aus und der nunmehr hoch politisch gewordenen Ausrichtung 
der Gemeinschaft durch die EEA ist nicht nur der Weg frei, drei in der Tat eher 
unter (geo-)politischem Blickwinkel als unter ökonomischem zu verstehende 
Beitritte, Griechenlands, Portugals und Spaniens, zu rechtfertigen und zu 
verkraften, sondern auch der Weg nach Maastricht. Auch aus einem anderen 
Grund wird Europa politischer, als es sich dies selber in seiner sonst üblichen 
Zögerlichkeit zugedacht hätte: 1989 fällt die „Mauer“. Deutschland wird, sehr 
zum Missfallen Frankreichs, wieder ein großes Deutschland, allerdings eines mit 
großen Sorgen auch. Und es fallen im Dominoreigen die sowjetischen Satrapien 
und bringen so nicht nur sogleich das osteuropäische Wirtschaftsgebäude 
Comecon zum Einsturz, sondern manche drehen, bildlich gesprochen, gleich 
auch noch die Ausrichtung ihrer Kanonenläufe um hundertachtzig Grad und 
bieten sich der NATO an. Was bliebe da dem Wirtschaftseuropa schon noch 



anderes übrig, als sich auch politisch zu verrechtlichen? Sogar vom 
Konstitutionalisieren, sich eine Verfassung geben, wird hinter vorgehaltener 
Hand schon geredet. 
 
Maastricht steht als Kürzel und Symbol für eine Zukunftsorientierung in 
permanenter Erweiterung und Rechtseuropäisierung des Kontinents, bis hin zu 
dem immer näher rückenden Beitritt der Balkanstaaten. Maastricht steht auch als 
Kürzel für ein Europa seiner Bürger.innen, für demokratische Legitimierung der 
Institutionen, für mehr Effektivität der Organe. Wer sich Wunder aus solchen an 
sich selbst adressierten Erwartungen Europas erwartet, sollte sich nicht mit der 
Beobachtung von Rechtsentwicklungen aufhalten. Die mahlen ähnlich schnell 
wie Gottes Mühlen. Aber sie mahlen. Sie wissen es nur noch nicht, die 
Bürger.innen, aber, wie schnell oder langsam die Mühlen wirklich mahlen 
können, hängt interaktiv von der Zustimmung der europäischen Bürger.innen ab. 
Besten Beweis dafür liefern die Verfassungs-Referenden von Frankreich und 
Holland. Maastricht gibt sich Mühe, seinen Beitrag zu einer höheren 
Zustimmung bei den Europäer.innen zu leisten, allein, es wird nicht ganz, was es 
werden sollte, aber es wird mehr als die Kritiker wahrhaben wollen. 
 
Der Vertrag über die Europäische Union, EUV (I) wird ganz oft nur Vertrag von 
Maastricht genannt, weil sich Verortungen oder Benamsungen besser einprägen. 
Weil sich in visualisierten Gesellschaften auch Bilder leichter einprägen als 
Paragraphen und Artikel, entsteht in Maastricht das EU-Bild unter Anleihe bei 
den griechischen Tempeln; eine stolze Symbolsprache.  
 
Das Dach der neuen „Europäischen Union“ wird in diesem Bild von den drei 
Säulen getragen: Der ersten, die eigentlich viel dickleibiger gezeichnet sein 
sollte, die der EWG, EGKS und EAG, die ab nun nur mehr EG heißt; der 
zweiten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP); und der 
dritten Säule, der Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres (ZBJI). Die 
beiden letzteren sind zu Zeiten Maastricht eher noch Säulchen als Säulen und 
sind es vergleichsweise noch immer. Kein Wunder, supranational und mithin 
unter dem Stern der zementierten Vorrangigkeit vor nationalem Recht und der 
ultimativen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unterworfen ist ja 
nur die erste Säule. Die beiden anderen sind auf das Gelingen von 
Regierungszusammenarbeit und dann auf den viel schwächeren Um-und 
Durchsetzungsarm des Völkerrechts angewiesen. Die drei Säulen ruhen 
ihrerseits wiederum bildhaft auf einem Fundament auf, das aus den 
gemeinschaftsansprüchigen, hoch ausverhandlungsabhängigen Politikbereichen 
gebildet wird, die nicht klar einer der drei Säulen zuordenbar sind, etwa 
Strukturpolitik, Bildung, Jugend, Kultur, Forschung, Industriepolitik, 
Sozialpolitik oder Beschäftigungspolitik. Gerade in den letzteren Themen, zu 
denen man Handlungsbedarf durchaus ausmacht, will man nationale Politiken 
durch Gemeinschaftsrechtspolitiken begleiten und dabei sogar das 



Mehrstimmigkeitsverfahren im Europäischen Rat gangbar machen. 
Einstimmigkeit im Rat wird jedoch für Arbeitsschutz und arbeitsrechtliche 
Kernthemen beibehalten, da scheut man den Eingriffsversuch in 
Nationalstaatsrecht. Warum just in diesem Bereich die Bürgerwut an die EU 
addressiert wird, wo sie nun definitiv von den Nationalsstaaten als Regelgeber 
hinausgedrückt wurde, bleibt unverständlich. Verständlich ist hingegen, warum 
die Nationalstaaten dieses Mißverständnis nicht aufklären; man hält sich eben 
einen willkommenen dummen Sündenbock. Auch ein Stück blame game. 
 
Es ist im Maastrichtvertrag viel an Sensibilität für subsidiäre gesellschaftliche 
Entwicklungen und mithin viel an Verzicht auf EU-Kompetenz angesagt. Ob 
das immer auch dem europageistigen Integrationsprozess dient, bleibe 
dahingestellt. Aber es ist jedenfalls für die Respektsbekundung gegenüber den 
Peripherien signalhaft, wenn man den Regionen nunmehr einen Ausschuss der 
Regionen einrichtet, der neben den Wirtschafts- und Sozialausschuss gestellt 
wird – und im Übrigen im selben Haus in Brüssel in der Rue Belliard (Jacques- 
Delors-Haus) untergebracht. Man schafft damit immerhin eine Plattform für die 
organisierte Willensbildung der Regionen. Schön wäre es freilich gewesen, dann 
wenigstens auch den Organisationen der Zivilgesellschaft, als unverzichtbarem 
europäischen Willensbildungsfaktor, die Reverenz erwiesen zu haben und ihnen 
eine Art Bürgerkammer angeboten zu haben. Soweit ist man aber in Maastricht 
nicht und noch immer nicht. 
 
Die Union wird aber in Maastricht doch auch insbesondere in den Säulen II und 
III hellhörig für die aktuellen Probleme und Bedrohungen der Europäer.innen: 
der organisierten Kriminalität und dem evident auch nach Europa 
übergreifenden Terrorismus. Die Geheimdienste wussten schon vor den 
Anschlägen von Madrid und London davon. Diesen neuen, regelmässig und 
wesenseigen grenzüberschreitenden Bedrohungen, wie auch dem Drogenhandel, 
dem Menschenhandel wird über die rechtliche Etablierung einer europäischen 
Polizei, Europol, und einer europäischen Justizstelle, Eurojust, begegnet. Aber 
auch da sind die typisch europäischen Reaktionen eher kritisch, was aus der 
typischen europäischen Freiheitsrechtsgeneigtheit verständlich ist, aber 
bisweilen des Augenmasses entbehrt. Man fürchtet eben den gläsernen 
Menschen fast mehr als die gar nicht geläugneten Bedrohungen. Dass die 
Angehörigen von Opfern in Madrid oder London die Dinge anders sehen als der 
große Teil aller Unbehelligten, liegt aber auf der Hand. Auf die neuen 
Bedrohungen nicht kaftvoll zu reagieren, würde Europa wohl ebenso zum 
Vorwurf gemacht werden. 
 
Diese Maastrichter Kürzelarchitektur EG-GASP-ZBJI schwirrt in allen 
Unionssprachen durch Europa – und, die Europäer.innen haben tatsächlich 
erstmals so etwas wie eine visualisierte Impression was Europa eigentlich ist. 
Dass sie sich weiterhin nicht behaust fühlen, obwohl sich der Maastrichter 



Vertrag erstmals sichtbar den Bürger.innen zuwendet, mag auch an der 
Tempelbildlichkeit liegen. Vielleicht hätte ein herziges Einfamilienhaus bessere 
Dolmetscheffekte geboten. Aber der wirkliche Grund für die mangelnde 
Rechtsakzeptanz des europäischen Rechts liegt trotz aller Bemühungen 
Maastrichts in der mangelnden Einsicht, was die ganze Veranstaltung den 
Europäer.innen eigentlich bringe. Schneller größer und eins werden zu können, 
leuchtet offensichtlich dann nicht als sinnhaft ein, wenn das mit Kosten 
verbunden ist. Und: Erweiterung kostet eben allemal, jedenfalls zunächst.  
 
Dass die Inkaufnahme von Anlaufkosten auch sinnhaft sein könnte, weil es eine 
Umwegrentabilität gibt, kann nicht „drübergebracht“ werden. Einer 
friedengewöhnten, schärfer gesagt, friedensverwöhnten Generationen das 
Friedensargument zu verkaufen, verfängt nicht. Und kürzer greifende win-win 
Argumente könnten einem von Gegner schnell als loss-loss Argumente 
umgedreht werden. Daher greift man im Maastrichter Unionsvertrag zum 
vermeintlich identitätsbildenden Strohhalm der Europäischen 
Unionsbürgerschaft und dem eines Europäischen Bürgerbeauftragten. Beides ist 
mit der Geburt zu Maastricht schon totgeborenes Recht, einfach deshalb, weil es 
danach kein Bedarfsbewusstsein gibt und somit in der faktischen Wertschätzung 
schlüssigerweise auch keinen „Kundennutzen“.   
 
Dass man nun aus der Unionsbürgerschaft heraus das direkte Wahlrecht, aktiv 
wie passiv, zum Europäischen Parlament hat, ist für jene signifikant Mehrheit 
kein Mehrwert, die ohnehin nicht zur Wahl geht.  Die Europäer.innen sind eben 
irgendwie undankbar. Und dass man nun als unionseuropäischer „Ausländer“ 
mit dortigem Wohnsitz bei Kommunalwahlen in einem anderen Mitgliedsstaat 
auch stimmberechtigt ist, klingt zwar gut, ist jedoch in Gesellschaften mit höchst 
freiwillig sinkender Wahlbeteiligung offensichtlich auch kein 
beteiligungspolitischer Kassenschlager. Auch der unionsbürgerrechtliche 
Anspruch, die Botschaften und Konsulate eines beliebigen Mitgliedsstaates in 
Anspruch nehmen zu können ist von Bedeutung, die über den Tsunami-
Krisenfall hinausweist. Aber solange sich nicht unionseuropäische Staaten 
entschließen, Auslandsvertretungen systematisch zusammenzulegen, dahingegen 
allenthalben selber präsent zu sein, was wohl von jedem Außenministerium als 
höchster und nobelster Ausdruck von Eigenstaatlichkeit und Souveränität 
behauptet werden wird,  wird auch dies gut versteckter und nicht herzeigbarer 
Rechtsbestand bleiben. Und schließlich, wer wollte schon zum Europäischen 
Bürger.innen.beauftragten gehen? Gegen wirkliche oder vermeintliche 
Missstände im Handeln europäischer Organe langmächtig beschwerdeführend 
bei ungewissem Ausgang zu Felde ziehen? Noch dazu zu einem Organ, das 
dann auch nur wieder jährlich weiterberichten kann, wie dies Ombudsschaften 
zueigen ist? In Summe, alles schöne Bürgerrechte, aber bis auf das Wahlrecht 
zum Europäischen Parlament zur Weckung von Unionsbewusstsein wenig 
geeignet.  



 
Der große Rest der Maastrichter Rechtserrungenschaften richtet sich daher auch 
gleich wieder „nach innen“, an die den Bürger.innen nicht leicht 
nachvollziehbare, nichtsdestotrotz höchst notwendige „Systemreform“. Dass das 
Subsidiaritätsprinzip rechtlich verankert wird, demnach die Union auf der 
„oberen“ Ebene nur angehen solle, was auf der unteren der Staatlichkeit nicht 
geleistet werden könne, ist ein überfälliger Schritt, wenn man sich politisch so 
verdichtet, wie die Union es tut. Aber auch der erscheint der europäischen 
Öffentlichkeit, die sich mit jedem Integrationsschritt mehr erregt, dass „Brüssel“ 
alles an sich ziehe, offensichtlich nicht ausreichend wichtig, um die Union 
besser anzunehmen. Dass man einer mit steigendem Wohlstand und umgekehrt 
proportional einer politisch abstinenter, institutionenskeptischer, sperriger 
werdenden Bürgerschaft anders umgehen muss, als mit amtlichen oder 
paraamtlichen Verlautbarungen und Politiksprachlichkeit, versteht Europa in 
Maastricht nicht, wo die Gelegenheit günstig wäre – und versteht es trotz 
verdichteter Lippenbekenntnisse bis heute nicht.  
 
Was hingegen rund um Maastricht kommt, ist eine staatsrechtlich wie 
akademisch interessante Debatte, was denn die Union nun eigentlich sei. Ein im 
Werden begriffener Bundesstaat, nach altem nationalstaatsrechtlichem Muster? 
Geht nicht, ist die Antwort, weil es an einer Organisationsgewalt gebricht und an 
der sogenannten Kompetenz-Kompetenz mangelt, also dem Recht, selber für 
sich zu definieren, welche Zuständigkeit man sich zuweist. Ein Staatenbund? 
Aber wie passt dann die Supranationalität in der ersten Säule da hinein? Und 
wie passte da ein Gerichtshof hinein, der eine die Staaten in Pflicht nehmende, 
restlos unabhängige Rechtsprechung ausübt? Die ganz überwiegend gegebene 
Verlegenheitsantwort ist, wie sie in solchen Fällen zu sein pflegt die, die Union 
sei ein Gebilde „eigener Art“, „sui generis“. Der deutsche 
Bundesverfassungsgerichtshof greift zu einer eigenen Begriffskreation und 
nennt sie einen Staatenverbund. Nicht sehr befriedigend, zumal dann nicht, 
wenn so handfest praktische Fragen anstehen, wie die, ob die Union der 
Europäischen Menschenrechtskonvention beitreten könne, was aber 
Rechtspersönlichkeit, namentlich Völkerrechtssubjektivität erfordert, die 
Gebilden sui generis aber nun einmal nicht zukommen kann. Dies selbst dann 
nicht, wenn der Europäische Gerichtshof früh schon im Costa vs ENEL – Urteil 
von 1964 den Gemeinschaftsverträgen verfassungsrechtliche Merkmale 
zuspricht, aber doch auch gleich selbst hinzufügen muss, dass die 
Souveränitätsabgabe an die Gemeinschaft nur sektoral sei. 
Völkerrechtssubjektivität setzt aber volle Souveränität und 
Verfassungsmäßigkeit voraus. Aus diesem vieldiskutierten Anlassfall, aber doch 
aus weit über diesen hinausgehenden Erwägungen wird denn auch schon um 
Maastricht der Ruf nach einer Verfassung deutlicher, wenn auch noch nicht 
fassbar.  
 



Dass ein solches Verpflichtungspaket nicht unaufgeschnürt bleiben kann, ist 
anbetrachts der mit großen Gefällen behafteten politischen Integrationswilligkeit 
nicht weiter absonderlich. UK, wieder einmal, und diesmal auch Dänemark 
knüpfen die Ratifikation an diverse opting outs aus einzelnen Teilen, UK aus der 
WWU, Dänemark aus der Unionsbürgerschaft und der WWU. In Dänemark geht 
vor der Einräumung dieser Zugeständnisse ein Referendum negativ aus und in 
Deutschland gehen DM-Schützer zum Bundesverfassungsgericht, was das 
Ratifikationsverfahren verzögert, aber 1993 tritt der EUV (I) dann in Kraft. 
 
Die Debatte geht freilich kontroversiell weiter. Europa lebt Vielfalt, aber es lebt. 
 
 
Kann das Recht Europa europŠisieren? Die Politik der kleinen Schritte von 
Kopenhagen bis Nizza 
 
In der Rechtssoziologie wird seit jeher die Frage lebendig diskutiert, wieweit 
Recht der sozialen Wirklichkeit vorauseilen kann und ab welcher Kluft 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit es von einem effektiven 
Steuerungselement zu Kundgebung, zur Farce, schlimmer noch: zum slapstick 
wird. Europa sieht sich nach Maastricht vor die selbe Frage gestellt, ganz 
unakademisch, ganz praktisch, ganz existentiell. Es ist das „Europäisierungs“-
Desiderat allenthalben ausgemacht, nur wie gelangt man zu einer 
Europäisierung? Hochfliegende, aber wenig fruchtbare Wertedebatten werden 
angezettelt, um dann doch zu erkennen, dass sich zu den Rechtswerten alle, auch 
die Beitrittswilligen gerne bekennen, solange diese unspezifiziert bleiben. Also 
bleibt nur die Spezifizierung über Rechtstexte und Dokumente, ganz 
positivistisch gedacht. Europa muss auf die Ameisenstrasse zurück. 
 
Im Hintergrund wird spekuliert, ob bei fortgesetztem Integrations- und 
Erweiterungswiderstand und bei einer verstärkt in Anspruch genommenen 
opting in, opting out policy - Beispiele haben es in sich, schnell Schule machen 
zu können und nach englischem Muster zu einem Europa à la carte zu führen - 
nicht doch das Konzept eines Europa der zwei Geschwindigkeiten wieder 
einmal ausgegraben werden sollte. Was ultima ratione ja immer und weiterhin 
droht, denn wirklich blockieren wird sich der europäische Prozess nicht lassen. 
Nicht deshalb nicht, weil man sich Blockaden von einem oder dem anderen 
Mitglied nicht gefallen lassen kann, sondern weil der Europäisierungsprozess in 
sich in der Logik der Dynamik und nicht in der von Exklusivität steht und bei 
Stillstand ein Scheitern im Ganzen droht. Zu viele Staaten stehen ante portas 
und erfüllen die von der Union blanketthaft aufgestellten Kompatibilitäts- und 
Beitrittskriterien. Schweden, Finnland und Österreich erfüllen sie zur 
Maastricht-Amsterdam Zeit mehr, daher werden sie 1995 aufgenommen werden, 
andere weniger, aber auch die will man einigermaßen einhellig heranführen.  
 



Auf der Regierungskonferenz in Korfu, 1994, entdeckt man, nach Helmut Kohl 
vor Maastricht, wieder einmal das Thema der mangelnden Demokratie in der 
Union, das der Bürgernähe und in weiterer Folge das wohlklingende eines 
Dialogs mit den Bürger.innen Europas. Indes werden die Europäer.innen nur 
beschallt, mit ihrem Recht als dem ihrigen und sonst niemandes befasst werden 
sie nicht. Nicht dass jemand zu der Zeit sagen könnte – so wenig übrigens wie 
auch heute –, wie man eine bottom up Bewegung unter den Europäer.innen 
wirklich erzielen könnte, Fakt ist, dass sie top down eingefordert wird. Eine 
Reflexionsgruppe wird eingerichtet, um die Effekte von Maastricht zu 
evaluieren und Konzepte zur Remedur vorzulegen. Europa wird hellhörig.  
 
Die Aufmerksamkeit, die man auf sich zu lenken willens und, siehe da, auch in 
der Lage ist, ohne doch, wie sich im Ergebnis zeigt, ein die Bürgerschaft 
zufrieden stellendes Angebot gelegt haben zu können, offensichtlich eben auch 
mit den Maastrichter Innovationen nicht, schlägt auf den Europäisierungsgrad 
durch. Aber in die falsche Richtung. Das Legitimationsdefizit steigt anstatt zu 
sinken. Die bis zur Mitte der neunziger Jahre hin lakonisch als permissiver 
Konsens ausgemachte wacklige Zustimmung, man duldet halt, was in Europa so 
vor sich geht, wechselt langsam um in einen permissiven Dissens. Man duldet 
halt nicht mehr so recht, was vor sich geht. Liegen nahe bei einander die beiden, 
aber die Vorzeichen machen bekanntlich die Musik. Wenn 1995 dann in der 
Westendorp-Reflexionsgruppe die Aussöhnung der Union mit ihren Bürgern 
eingemahnt wird, dann weiß man bei dieser Textierung nicht so recht, wer sich 
da von wem verabschiedet hat. Man weiß aber daraus doch zumindest, dass das 
Drama als solches erkannt ist.  
 
So sehr sich die Bürger.innen in den siebziger und achtziger Jahren fadisiert von 
ihren nationalen Politiken abgewendet haben und vermutlicherweise nur 
ersatzhalber ein wenig zu Europa hingedreht haben, so sehr scheinen sie in den 
neunziger Jahren bereit, ihr Heil dann doch wieder daheim zu suchen. Was zur 
Hochsaison des sogenannten blame game führt, dass die selben Politiker.innen, 
die in Brüssel oder an den Präsidentschaftsmetropolen im Europäischen Rat und 
im Rat bekundeterweise eifrig der Europäisierung zuarbeiten, sich daheim bei 
ihrer Wählerschaft als die darstellen, denen es wieder einmal gelungen sei, das 
närrische Treiben der Brüsseler Wilden Jagd einzubremsen und die Union im 
Regelungszaum zu halten. Die guten ins Kröpfchen, die schlechten ins 
Töpfchen. Ein besonderes solches „Helfersyndrom“ verspüren mehr noch als die 
Politiker.innen großer Mitgliedstaaten, die von kleinen. Oppositionen, vor allem 
solche, die gegen alles sind und damit ihr Wahlgeschäft auf jene Prozentzahlen 
bringen, die eine halbwegs solide parlamentarische Absicherung garantieren, 
werden geradezu antieuropageifernd. Unter den vielen dummen Argumenten ist 
keines zu schlecht. Ein österreichischer Geistesriese enttarnt sogar, dass  auf 
europarechtliche Erlaubnis hin Erdbeerjoghurts mit dem Rot aus dem Panzer 
von Läusen gewonnen eingefärbt werden.  



 
Das alles tut aber seine Wirkung, es wird geradezu gesellschaftsfähig auf die 
Union einzuprügeln. Daran ändert wenig, dass bei den nach 
Nationalstaatsrechten erforderlichen Beitrittsplebisziten gute bis hin zu 
sensationellen Bekundungsquoten erreicht werden. Finnland wird und bleibt der 
Musterschüler, was aber angesichts der geographischen Nähe zur „Alternative“ 
wiederum auch nicht sosehr erstaunt. Schweden hat sich gleich nicht so weit 
hinausgelehnt. Schwedische Besonnenheit oder als was immer man es 
ausmachen will, lässt die Hinwendun auch kräftig, aber doch moderater – precis 
lagom, gerade richtig, würden Schwed.inn.en sagen, weil die das zu allem sagen 
– ausfallen. Österreich fällt kometenhaft beziehungsweise meteoritenhaft, 
seinem Freudschen Erbe gerecht zu werdend, von einem Extrem ins andere, 
stimmt zuerst hochwillig dem Beitritt zu und wendet sich dann ebenso 
hochwillig wieder ab. Der außerhalb dieser feuerwerksartigen und daher auch 
nicht länger leuchtenden Phänomene anhaltend labile Zustimmungskurs der 
Europäer.innen bleibt auch nicht ohne Rückwirkung auf die Europapolitik: Die 
wird zaghaft. Man mag es an Stilbeispielen der Rechtsetzung ermessen. Hat man 
in der EWG flott mit horizontal wirkenden Verordnungen reguliert, also alle 
Anwender gleichmachenden, so geht man nun mehr zur Richtlinie über, die den 
Nationalstaaten Übergänge und gewisse Implementierungsspielräume bieten.  
Europa fährt nun mit Gas und Bremse gleichzeitig, was jeweils nur den, der auf 
einem der beiden Pedale steht, zu befriedigen vermag. Auf solche Art kann man 
nur zu einem Vertrag von Amsterdam kommen, 1997. 
 
 
- Der Vertrag von Amsterdam 
 
Dieser bringt nichts als eine neue Zählweise der Paragraphen des bisherigen 
Rechts, Ertüchtigungsfeld für unterbeschäftigte Europarechtler.innen, sagen 
Böswillige. Gutwillige sagen, man habe die Umnummerierung gemacht, um 
Europa durch Vereinfachung und Konsolidierung verständlicher zu machen. 
Wenn es so wäre, wäre ungewiss, welche da die Gefährlicheren sind. Meint 
irgendwer irgendwo, dass es Bürger.innen jenseits einer zahlenmäßig überhaupt 
messbaren Quote gäbe, die europäische Rechtstexte oder aber auch nur 
heimische solche läsen? Man sollte im Interesse der Zustimmungsquote auch 
darauf achten, dass das so bleibt. Das ist weder Sarkasmus noch Zynismus. Das 
ist das sachliche Kalkül des Rechtsakzeptanzforschers. Die Vermittlung von 
Recht mit dem Ziel einer günstigen Aufnahme und der zu gebenden 
Einwilligung und Zustimmung kann nur mediatisiert über Zweck, Sinn, 
Sinnhaftigkeit, Nützlichkeit und Nutzbarkeit, Hilfreichheit, ja, und die 
(ausgleichende) Gerechtigkeitsbemühung des Rechts ertragreich gelingen. 
Gerade diese Erfordernisse kann aber ein genuiner Rechtstext nie und nimmer 
liefern. Das hat schon das Römische Recht gewusst: leges scire non est verba 



earum tenere, sed vim ac poteste, die Gesetze verstanden zu haben, heißt nicht 
ihren Worte zu kennen, sondern ihre Kraft und ihre Macht.  
 
Was sollte man denn schon über das europäische Kodezisionsverfahren etwa 
berichten, außer, das das historisch so geworden ist und eine sinnvolle 
Verschränkung der Macht bedeutet? Ein Rechtstext ist ein komplexes Handbuch 
in der Hand der Anwender, fast immer Jurist.inn.en - unverständlich ohne die 
Zusammenhaltskenntnis anderer komplexer Handbücher – und selbst die haben 
schon ausreichende Apperzeptionsschwierigkeiten. Allenfalls ist ein Rechtstext 
noch in der Hand einer unmittelbar betroffenen Partei wirksam, aber selbst die 
tut gut daran, sich beim Lesen eines Rechtsfreundes zu bedienen. 
 
Verständlich und erfahrbar wäre ein Rechtstext nur dann, wenn man alle diese 
oben angeforderten Erklärungen und Motive in eine schön geschriebene 
Präambel aufnähme.(Dann freilich krümmen sich wieder die Jurist.inn.en und 
beklagen sinnlose, nur zu Auslegungsstreitereien Anlass gebende 
Schwatzhaftigkeit; andererseits, um deren Befindlichkeiten sollte man sich auch 
wiederum nicht allzu viele Gedanken machen). Wozu Europa übrigens ohnehin 
neigt, klugerweise muss man zugestehen. Aber darauf stoßen Bürger.innen ja 
ohnehin nicht, man mag es beim empirischen Befund belassen, ohne Bedauern, 
ohne Beifall, dass Bürger.innen Rechtstexte eben nicht zu lesen pflegen. Auf die 
möglichen Ausnahmen und deren Chancen ist aber beim Europäischen 
Verfassungsvertrag noch einmal zurückzukommen.  
 
Allen Skeptizismen zum Trotz gibt es aber auch vom Vertrag von Amsterdam 
Vermeldenswertes zu berichten. Zunächst dies, dass die dritte Maastrichter 
„Säule“ in eine Polizeiliche und Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 
umgemodelt wird. Und dann noch, dass der sog Schengener Besitzstand von der 
intergouvernementalen Säule in die erste, die supranationale übergeführt wird. 
Das hat Bedeutung. In Schengen, einem kleinen Nest in Luxemburg, ist man 
1985 übereingekommen, die gegenseitigen Grenzkontrollen innerhalb der 
Abkommenspartnerstaaten, zunächst Deutschland, Frankreich und den Benelux-
Staaten zu beseitigen und nur mehr ein für allemal an der Grenze jenes Staates 
zu kontrollieren, an der jemand in das „Schengen-Land“ einreist. Ein 
Erfolgsmodell sondergleichen entwickelt sich daraus und heute verlagert sich 
die sog Außengrenze im weiter an die Ränder Europas, sodass das Europa 
innerhalb ein wahrlich entgrenzter Raum geworden ist. Zusätzliche 
personalisiert man die gemeinsame Außenpolitik, indem man einen „Mister 
GASP“ in Person von Javier Solana inthronisiert, Vorgriff auf einen späteren 
unionseuropäischen Außenminister.  
 
Dann aber schreibt sich Amsterdam in die Geschichte des europäischen Rechts 
doch auch noch tiefer ein. Während man konkrete Ausführungen über mehr 
Bürgernähe und bürgernahes Recht gegenüber dem Entwurf fallen lässt und sich 



mit einem allgemeinen, etwas nichtssagenden Transparenzprinzip für das 
Verwaltungshandeln der Unionsorgane begnügt, werden erstmals wertbezogene 
Grundsätze, wer Europa ist und wie es sich anlegen will, rechtlich verbindlich 
gemacht. Noch hat man kein Verfahren dafür entwickelt, wie man diese 
Werthaltungen von Unionsmitgliedstaaten operational einfordern kann, was in 
der Causa Österreich, 2000, Bedeutung erlangt, und auch kein Verfahren, 
„Frühwarnsystem“, wie man einen Verstoß gegen diese Grundsätze denn 
überhaupt ausmachen könne. Aber immerhin wird festgehalten, dass der Union 
nur Staaten angehören können, die auf Freiheit, Demokratie, Achtung der 
Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit gebaut sind. Um diesen neuen 
Wertanreicherungsdrall zu vervollständigen, wird der Europäische Gerichtshof 
für die Kontrolle der Achtung der in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention gewährleisteten Grundrechte zuständig gemacht. 
Damit gelangt ohne formale Zugehörigkeit der Union zur 
Menschenrechtekonvention der EMRK-Bestand mittelbar und materiell in die 
Rechtssprechungszuständigkeit des obersten Unionsgerichts, ohne doch in 
Konkurrenz zum Straßburger Menschenrechtsgerichtshof zu geraten. 
 
Erst nach Amsterdam beginnt eine in jeder Hinsicht, aber besonders für die 
Rechtsentwicklung heißer werdende Zeit. Wieder einmal soll der Europäische 
Unionsvertrag umgebaut werden, zum dritten Mal nun in der kurzen Zeit seit 
Maastricht. Auch das gehört immer wieder festgehalten, so ist Europa, ständig 
unfertig, ständig umbaubereit, ständig ergänzungsoffen, ständig 
rechtsveränderungswillig. Irgendwie ein perfektes Spiegelbild des Seins unserer 
Zeit in offenen, vielfältigen Gesellschaften.  
 
- Der Vertrag von Nizza 
 
Zwölf Staaten werden inzwischen als Beitrittskandidaten gehandelt. Politisch 
nicht ganz korrekter Weise wird in einem fort immer von Osterweiterung 
geredet, was als Kürzel soviel heißt wie, dass die Erweiterung ab jetzt sehr teuer 
zu werden beginne und in seiner Kostendimension einem Art Marshall-Plan 
ähnle, wie er von Amerika angeboten wurde, um das nach dem Krieg restlos 
ruinierte Europa wieder auf die Beine zu stellen. Die Agenda 2000 von 1997 
stellt klar, dass die Erweiterungsdynamik erfordere, dass der Rechtsbestand 
abgesichert werden müsse und Verfahren her müssten, die eine geordnete 
Austragung der Vervielfachung der auseinanderdriftenden Interessen möglich 
mache. Gemeint ist damit, dass man sich nicht mehr nur auf die politischen 
Ausverhandlungsgeschicke verlassen könne, um auftauchende Kollisionen 
beilegen zu können. 
 
Das wiederum meint zu Ende gedacht, dass eine Verfassung analog einer eines 
föderativ organisierten Staates mit Teilstaaten, Ländern, vonnöten sei, in der die 
Arbeitsstrukturen der Union an ein nicht mehr erweiterungsabhängiges, 



vorläufiges Ende gebracht würden. An einem Beispiel festgemacht: Bislang 
widmet man jedem neubeitretenden Staat einen Kommissar und man musste 
daher konsequenterweise ein Kommissariat einrichten, gleichgültig ob es danach 
einen Bedarf gibt oder nicht und im Parlament stockt man einfach die Zahl der 
Sitze auf. Wie einfach, aber bis wann und wohin? Alle diese Fragen sind 
natürlich keineswegs neu, man schiebt sie nur mangels Konsensfindung vor sich 
her, von einer Regierungskonferenz zur anderen, von einer Vertragsrevision zur 
anderen. Man nennt diese Brocken lapidar „left overs“, überspielend, dass in 
dem lässig left overs genannten Paket der eigentlich größte und überdies 
zentrale Rechtsreformbedarf schlummert. 
 
Weiters versteht man in der Agenda 2000, dass die erforderlichen Mittel für die 
Sanierung der Beitretenden nicht mehr über Beitragserhöhungen aufzubringen 
sein würden, weil die Bereitschaft der Nettozahler zu Mehrleistungen erkennbar 
erschöpft und die Bereitschaft der Nettoempfänger, weniger zu bekommen, 
ebenso Chimäre ist. Es geht also nur über Umschichtungen. Man findet auch den 
an sich richtigen Topf hiefür, das Agrarbudget. Aber da ist Streit 
vorprogrammiert. Er entlädt sich denn auch prompt, indem Irland 2001 in einem 
ersten Referendum die Zustimmung zum Vertrag von Nizza verweigert, was auf 
Grund des Einstimmigkeitsprinzips zur vorläufigen Nichtannahme führt. Dann 
wird Irland, sagen wir das einmal ungeniert so, eingekauft. In einem zweiten 
Referendum funktioniert das dann besser und damit tritt 2003 dann der Vertrag 
von Nizza von 2000 in Kraft. Polen – und in gewisser Weise Spanien – lernen 
diese europäische Lektion rasch und werden daraus später auch noch Kapital 
schlagen. So ist Europa eben auch. 
 
All diese Probleme hat man sich auf die Tagesordnung von Nizza geschrieben – 
und sich damit übernommen. Aber trotz der Nebengeräusche rund um die 
Fortschritte von Nizza kann man diese als solche werten. Natürlich sind die 
Eliten der Union einmal mehr dabei, hauptsächlich ihre Formalien abzuarbeiten 
- entgegen allen oft und leicht hingesagten Ambitionen, sich endlich um die 
Legitimitätsverleihung durch den eigentlichen Souverän, die Bürger.innen der 
Union, bemühen zu wollen. Aber so ist es dann doch wieder auch nicht, wie die 
Nizzakritiker gerne meinen, dass man sich für die Akzeptanz seitens der 
Europäer.innen nicht interessiere.  
 
Immerhin wird das Herzstück jeder Rechts-Gesellschaft, ein eigener 
Grundrechtekatalog der Union, auf dieser Regierungskonferenz angenommen. 
Die Vorarbeiten dazu hat man auf der Vorbereitungskonferenz in Tampere 1999 
einem „Konvent“ anvertraut. Ein Rechtsdokument von dieser Tragweite einem 
Konvent anzuvertrauen, hat zusätzlich eine eigene Bedeutung: Dass die 
vielgelästerte europäische Elite bereit ist, darauf zu verzichten, eine 
„Regierungsvorlage“ im eigenen Haus der für Rechtsvorbereitung allemal allein 
zuständigen Europäischen Kommission zu designen. Man mag über eine solche 



Geste lächeln, sie für pure Diplomatie oder auch für Desinteresse an der Materie 
halten, selbstverständlich ist sie für das bisherige Europa nicht. Das ist 
symbolisch ein Stück Rückübertragung der Gestaltungshoheit. Bloß an wen? An 
die Bürger.innen ja wohl nicht. Denn die sitzen, auch nicht über Vertreter.innen, 
nach welchem Elektionsprinzip auch immer, nicht im Konvent. Aber, von 
Revolutionstribunalen wie dem Französischen Konvent von 1789 einmal 
abgesehen und selbst dort sitzt ein Elitenrepräsentant wie Lafayette und schreibt 
seine Version der Deklaration der Menschenrechte so ziemlich eigenhändig, 
pflegen Hochdokumente kaum vom „kleinen Mann“ zu kommen. Thomas 
Morus war kein „kleiner Mann“, Hobbes und Locke nicht, Marx auch nicht. 
Nicht einmal Olympe de Gouges, mit ihrer Erklärung der Rechte der Frau, kann 
man gut als „kleine Frau“ beschreiben, obwohl sie von ihrer Herkunft diesem 
Ideal noch am ehesten nahe käme. Wenn also eine Art paritätischen Konvents 
von 62 Repräsentanten aus Europaparlamentariern, Abgesandten der 
Mitgliedsstaatsregierungen, Wissenschaftern und ähnlichen Kalibern unter dem 
Vorsitz des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Roman Herzog, selbst im 
Zivilberuf Professor für Verfassungsrecht und hoch ausgewiesener Grund- und 
Menschenrechtler, einen Grundrechtekatalog vorlegt, dann hat man es gewiss 
mit einem Professionistenprodukt zu tun. Bloß, warum sollte ein 
Grundrechtekatalog denn nur dann bürger.innennah sein, wenn er von beherzten 
Autodidakt.inn.en geschrieben wäre? Das Ergebnis – das sinnhafterweise erst im 
Kontext zum Verfassungsvertrag herzuzeigen ist – erweist, dass sich auch 
„Matadore“ durchaus noch beseelt genug erweisen können, die Niederungen 
ihrer erlernten Alltage hinter sich zu bringen. Und, wie prompt von gestandenen 
Jurist.inn.en hart kritisiert wird, die menschenrechtlichen Sterne vom Himmel 
herunter zu versprechen. Wir können aber jetzt ausreichend weit zurückblicken 
und sehen, dass Recht von heute gar oft bei der Phantasterei von gestern 
beginnt. Insofern darf man es schon als einen Akt von hoher symbolischer 
Qualität nennen, wenn der Rat von Nizza mit Zustimmung von Kommission und 
Parlament einen solchen leicht verträumt wirkenden europäischen 
„Menschenrechts-Dekalog“ absegnet. 
 
Aber auch an der Front der Institutionenreform kommt Nizza voran, zäh aber 
doch. Vielleicht wird im historischen Rückblick das einmal als Berge kreißten 
und ein Mäuslein ward geboren gesehen werden. Aber es erfordert in dieser 
jetzigen Union schon viel Kraft, um aus dem alles lähmen könnenden 
Einstimmigkeitsprinzip stetig herauszuwachsen, um den großen Staaten 
Parlamentssitze, Kommissare, Stimmgewicht abzunehmen, damit der Kuchen 
der Macht und Mächtchen mit den Neuankömmlingen neu geteilt werden kann. 
Zehn scharren schon ungeduldig vor der Tür, Rumänien und Bulgarien kann 
man noch auf 2007 vertrösten - wo sie dann wohl immer noch nicht restlos 
unbedenklich EU-kompatibel sind, aber Europa ist eben seit Maastricht ein 
politisches Projekt. Dieses Projekt wird eben aus einem Amalgam von 
rechtlichen Verfahren, von ökonomischen Verfahren mit Mitteln aus Fonds und 



Programmen, die wiederum Geld ausschütten, Heranführungsmitteln, 
Stützungsmitteln, Strukturverbesserungsgeldern & Co gesteuert. Und da soll 
Europa einfach funktionieren? Daher kommt man immer wieder zurück an die 
Punkte, die das einfacher funktionieren fördern sollen, wobei einfacher noch 
lange nicht einfach heißt und wohl auch nie heißen kann. Daher muss man 
zuerst an so große Herausforderungen herangehen, wie an das 
Einstimmigkeitsprinzip, das für demokratische Gesellschaften einfach archaisch 
anmutet. Also reitet Nizza auch an dieser Front. 
 
Das Mehrheitsprinzip schreitet tatsächlich wacker voran, viele Materien 
brauchen nur mehr einfache Mehrheiten, so wie das in Nationalparlamenten 
auch gilt, sofern nicht für Verfassungsmaterien Verfassungsmehrheiten erfordert 
werden. Im Rat gilt ab nun für Entscheidungsprozesse das Prinzip der 
qualifizierten Mehrheit. Der Schlüssel wird nur dann kompliziert, wenn man die 
Absicht der ausgewogenen Balance nicht verstehen will: es muss die 
qualifizierte Stimmmehrheit so geartet sein, dass sie einmal 62% der 
Gesamtbevölkerung repräsentiert. Dann gilt, dass die Stimmen gewogen 
werden, das heißt, dass große Staaten eben mehr Gewicht auf die Stimmwaage 
bringen als die kleineren, aber dabei geht es durchaus noch immer ziemlich die 
Kleineren und Kleinen begünstigend zu. Deutschland wiegt 29 Stimmgewichte, 
UK und Frankreich, jedes merklich kleiner, wiegen aber ebensoviel und, siehe 
da, Italien immer noch gleich viel. Luxemburg, mit einer Bevölkerung, die 
gewiss kleiner ist als die eines Pariser Vororts, wiegt aber immerhin noch mit 4 
Stimmanteilen. Weiters bedarf es für das Zustandekommen eines Rechtsaktes 
dann noch, dass zwei Drittel der Mitgliederstaaten mitgestimmt und dass sich 
dabei dann auch noch mindestens 169 Stimmen zusammengefunden haben 
müssen, was wieder zum Schutz der Kleinen dient: die Großen zusammen mit je 
29 Stimmen müssten also immer noch einige Kleinere einwerben, um einmal die 
169er Marke zu erreichen, um allenfalls dann den Rest majorisieren zu können. 
Andererseits will man mit einer solch ausgeklügelten Balance aber auch 
absichern, dass nicht ein Regiment von Kleineren den Großen in die Tasche 
greifen kann. Wahrlich nicht unverständlich. 
 
Das Parlament fixiert man auf eine Maximalbesetzung von 732 
Parlamentarier.innen. Auch bei der Beteilung bringt Nizza für die Neuordnung 
des Europäischen Parlaments zuwege, dass einige auf ihre bisherigen 
Besitzstände verzichten müssen. Deutschland hat zwar wieder mit 99 den 
größten Sitzeanteil, aber Dänemark etwa, mit knapp etwas mehr als einem 
Zwanzigstel der deutschen Bevölkerung hat immer noch 13 und Luxemburg mit 
6 wiederum überüberproportional viele Abgeordnete. Und die Kommission soll 
ab 27 Unionsstaaten bei in ihrer Größe eingefroren oder heruntergefahren 
werden. 
 



Eine Frage drängt sich hier auf. Warum klammert man sich bei der 
Beschreibung der Rechtsentwicklung in Europa sosehr an die 
Institutionenreform, wo doch der eigentliche Rechtszuwachs und die 
Europäisierung so gut wie aller Rechtsbereiche und damit die des zivilen Lebens 
in der täglichen Kleinarbeit der unzähligen Direktionen und den unzähligen 
Parlamentsausschüssen und in den unzähligen Sitzungen des Rates und seiner 
vorgelagerten und beigeordneten Gremien und bei den europäischen 
Höchstgerichten vor sich geht? Die Antwort ist einfach: Weil das europäische 
Augenmerk auf der Selbststeuerungskraft der Union und auch der 
Selbstreinigungskraft ruht. Die beurteilt man über den Kopf der Union. Und 
man ist daher geneigt, diesen Teil für das Ganze zu nehmen. Was eigentlich ein 
falscher Blickwinkel ist, dem man sich entziehen sollte. Aber wer kann das 
schon? Daher wird auch hier so getan, als hinge das Wohl Europas am Wie des 
Funktionierens der Institutionen und es wird also weiter berichtet werden, dass 
man auch nach der Nizza-Reform den langen Marsch durch das Recht der 
Institutionen weitergeht, weil man ihn weitergehen muss. 
 
Auf einer Regierungskonferenz in Laeken, einem Vorort Brüssels, dem Sitz des 
belgischen Königs, kommt man zum vorläufig letzten großen Vorhaben, diesen 
überbordend gewordenen Rechtsbestand einschließlich der Europäischen 
Grundrechte in eine kompakte Europäische Verfassung umzugießen. 
 
 
Der EuropŠische Verfassungsvertrag  
 
Man muss sich zunächst einer Provokation stellen: Brauchen wir denn überhaupt 
eine Verfassung der Union? Die Mitgliedstaaten haben jeder für sich eine, die 
Bürger.innen sind in diese gut eingebettet. Die Union hat ihren Rechtsbestand, 
den man mit Fug und Recht durchaus im Anwendungsergebnis auch als 
Verfassung sehen kann. Dass die Umschreiberei, wenn es nur eine solche wäre, 
so wie in Amsterdam schon nicht viel gebracht hat, ist auch Faktum. Und die 
Grundrechte haben die Bürger wiederum je über ihre nationale 
Grundrechtsordnung. Gesamteuropäisch krönt ohnedies die Europäische 
Menschenrechtskonvention den Habeas Corpus Bestand der Hochrechte, die den 
Europäer.inne.n sogar die Möglichkeit an die Hand gibt ihren eigenen Staat zu 
belangen und in Strassburg verurteilen zu lassen, wenn ihnen ihre nationalen 
Höchstgerichte nicht jenes Recht zugesprochen haben sollten, das ihnen nach 
dieser großen europäischen Konvention zusteht. 
 
Man muss sich einer nächsten Provokation stellen: Genügt es denn nicht mit 
dem Ding von Amsterdam plus Nizza im Anhang, möglichst als Protokoll – 
denn so geschieht es ja jetzt beim Verfassungsvertrag auch wieder, dass nicht 
Unwesentliches in einem Rattenschwanz von Protokollen angehängt wird? 
Schreiben wir doch über dieses Konvolut einfach oben drüber „Verfassung der 



Europäischen Union“. Ersparen wir uns das ganze Theater mit dem Einkauf von 
Zustimmung – diesmal der polnischen – und all den Referenden und lassen wir 
die Neins von Frankreich und Holland im leeren Raum stehen. Aber was soll 
man jetzt mit den Staaten tun, die schon mit Ja abgestimmt haben? 
 
All das weiß man natürlich auch in Laeken schon. Man weiß aber auch, dass 
dann, wenn ein Gebilde seinen Weg nicht weitergehen kann, weil es keine 
Verfahren gibt, die den toten Punkt nicht überwinden lassen, es dann zu 
exklusiveren Veranstaltungen kommen kann: zu einem inneren Kreis, zu einem 
Europa der mehreren Geschwindigkeiten, zu einem Weg zurück in die 
Bilateralität oder Multilaterialität, wo sich zwei oder mehrere ihre 
Sonderspielregeln für ihr Extraspiel ausmachen, bei dem dann die anderen 
wieder nicht mitspielen dürfen und so fort und so fort. Siehe Frankreichs 
Ambitionsprojekt einer separatistischen Mittelmeer-Union.  
 
In der Tat, in Europa sollte man wahrlich nicht zündeln, es ist schon zu oft 
abgebrannt bis auf die Grundmauern. Wenn man sich also in Laeken auf den 
langen Weg macht, dann weiß man zwar noch nicht, wie lang er wirklich 
werden kann und glaubt auch nicht, dass sogar Gründungsmitgliedsstaaten 
umschmeißen werden. Aber dass der Verfassungstrip kein Spaziergang werden 
wird, dass weiß man bei Gott. 
 
Dennoch kommt man verantwortungsbewussterweise zur Auffassung, dass die 
Union einer stabilen, belastbaren, von politischen Stimmungsschwankungen 
unbeeinflussbaren Rechts- und geschlossenen Verfahrensordnung bedarf, 
zuvorderst, so pragmatisch sollte man bleiben, um die erwartbaren 
Erweiterungsturbulenzen auf eine Rechtsschiene schieben zu können. Dann aber 
doch gleich auch, um die Bürger.innen für diese Verfassung zu gewinnen, 
schließlich aber auch um Rechtssicherheit und Rechtsgewissheit, gut, auch um 
Rechssymbolik auf oberstmöglicher Ebene herzustellen.  
 
Das tut man, wie wir nun ausreichend wissen, seit der Zeit der 
Frühkonstitutionalisierung üblicherweise über Verfassungen, und man ist nicht 
schlecht damit gefahren. Dahinter steckt auch Symbolkraft. Seit der Aufklärung 
haben Gesellschaften, die sich als rechtsstaatlich verfasst erkennen wollen, eine 
Verfassung zu haben. Was für einen schlichten Einfamilienhauskauf gilt, gilt 
auch ganz oben: Feierlichkeit und Schriftform, Urkunden und Siegel, schaffen 
Vertrauen und Verlässlichkeit – und um das geht es beim Verfassungsrecht um 
nichts weniger als in allen anderen Beziehungen. Gesellschaften schaffen 
innerhalb ihrer selbst Vertrauen und Verlässlichkeit über Verfassungen. Dass 
diese oft genug gebrochen wurden ändert nichts daran, dass dennoch kein 
anderes Mittel zur Hand ist. Und die 500 Millionen-Bürgerschaft Unionseuropas 
kann man wohl nicht anders als eine Gesellschaft sehen. Was nicht ausschließt, 
dass man mehreren Gesellschaften gleichzeitig angehört, so wie man auch 



mehreren Vereinen angehören kann, ohne deshalb schon dankend abwinken zu 
müssen, man brauche kein anderes Vereinsrecht, weil man ja eh drüben beim 
anderen Verein schon eines habe. Nichts anderes gilt für die Mitgliedschaft zu 
Vereinen, die nicht neben einander bestehen, sondern übereinander.  
 
Nicht anders verhält es sich in Europa. Ein Schotte bleibt ein Schotte und 
versteht sich dennoch zweifelsohne als Bürger des Vereinigten Königreiches, 
der nach britischem Recht lebt. Eine Bayerin bleibt eine Bayerin, mit einer 
Landesverfassung bedacht, die wahrscheinlich einiges hermacht und viel über 
die Rechte (und vermutlich Werte) in Bayern zu berichten versteht, und sie 
würde dennoch nicht darauf verzichten wollen, im Bonner Grundgesetz 
mitverstanden zu sein. Ein Katalane legt Wert darauf die katalanischen 
Autonomierechte zu genießen, in vollen politischen Zügen, mehr sollen sie 
sogar noch werden, aber er fühlt sich auch in der spanischen Verfassung 
wiedergespiegelt. Und so fort. Aber alle diese Mehrfachidentitäten im Recht 
sind geworden. Sie sind die pluralistische Antwort auf die sich geändert 
habenden gesellschaftlichen und politischen Konstellationen. Schottland kam 
unter die englische Krone, Bayern hat aufgehört ein Königreich zu sein und fand 
sich in einer Bundesrepublik Deutschland wieder und Katalonien verstand sich 
immer als Katalonien aber doch zugleich auch als Spanien (man erspare sich 
jetzt den hier wenig zweckdienlichen Einwurf: und was ist mit den Basken?). 
Niemand verfiele auf die Idee, dass man eigentlich das spanische oder deutsche 
Verfassungsrecht nicht bräuchte, weil der Teilstaat ja ohnedies schon ein 
Verfassungsrecht habe. Teilstaaten müssen aufeinander zugeordnet werden, was 
auch so viel heißt, wie verfasst werden, und die Bürger.innen haben im 
Verhältnis zum Gesamtstaat auch einen Anspruch auf ein Direktverhältnis zu 
diesem und nicht nur ein Mittelbarkeitsverhältnis über die Zugehörigkeit zum 
Teilstaat. 
 
So einfach ist es auch mit der Unionszugehörigkeit und der Begründbarkeit, 
warum diese verfassungsmäßig „aufgerüstet“ werden sollte. 
 
Ein Etwas mit mehr als einem Mitglied gibt sich klugerweise ein Statut. Will so 
ein Etwas mit mehr als einem Mitglied etwa ein Verein sein, dann muss es ein 
Statut haben. Die Vereinsrechte wissen schon, warum sie einen derartigen 
Mumpitz abverlangen; es geht immer um den klar geregelten Interessenabgleich, 
im Konfliktfall um den Schutz eines vor allen andern. Das meint also immer so 
etwas wie eine „Verfassung“.  
 
Ein Etwas, Bundesstaat oder Etwas sui generis, mit 27 Mitgliedern, nach oben 
offen bleiben wollend, muss sich so ein Statut geben, ob es muss, darf oder 
nicht. Die akademischen Debatten darüber, ob sich denn nach staatsrechtlicher 
Dogmatik die Union überhaupt eine Verfassung geben darf, zeugen von hoher 
Intellektualität. Aber doch zugleich auch davon, dass man die Welt, wenn es 



ernst wird, den Rechtswissenschaftlern besser nicht überlässt, freilich immer 
noch eher als den Militärs. Wenn so eine Statutgebung sehr solenne – und sei´s 
drum: auch mit ein wenig Pathos – geschehen soll und mit fundamentalen 
Verkündungen von Werten und Haltungen, mit Rechten, die jedem einzelnen 
Mitglied, und sei es eines von 500 Millionen, unverzichtbar zustehen, dann 
landet man unweigerlich bei einer Verfassung. Jede organisierte, politische 
Willensbildung, zumal eine demokratische, bedarf eines Verfahrens. Baut sie 
auf Repräsentativität auf, auf Organen, auf Organwaltern, auf einem geordneten 
Konfliktbeilegungsverfahren, auf einer Letztzuständigkeit eines Höchstgerichts, 
dann nennt man ein diesbezügliches Statut eben nun einmal Verfassung. 
 
Macht man sich verdächtig, wenn man einen solchen Überaufwand an scheinbar 
betulichen Argumenten betreibt? Reichte denn nicht einfach der einfache Satz: 
Eine Europäische Union mit einer Gesellschaft von 500 Millionen Bürger.innen 
braucht eine Verfassung, basta? Man möchte es meinen. Blickt man aber auf die 
rechtswissenschaftliche und politologische Literatur und erst recht auf die 
Wirklichkeit der Referenden, dann wird man eines Besseren belehrt. Die Union 
hat sich gerade dazu grob fahrlässig die Begründungsmühe und 
Überzeugungsarbeit erspart, Ausgang bekannt. Die als „Motor“ Europas für das 
operationale Geschäft hauptzuständige Kommission hat versagt. Jetzt kleckert 
die immer noch herum, mit Weißbüchern darüber, wie man denn oder wie man 
eher nicht die europäische Bürgerschaft informiert. Informiert? Es bedarf einer 
Bewegung von unten nach oben und nicht eines Brüsseler Staatsfunks mit 
Hofberichterstattung von oben nach unten.  
 
Wer auf eine Rechts- und Institutionenlehre setzt, hat ja nicht einmal verstanden, 
dass die Bürger.innen darauf auch in ihrem Nationalstaat pfeifen. Auch dort sind 
das Vertrauen und die Rechtsakzeptanz nicht auf Wissen gebaut, sondern auf 
das begründete Vertrauen, dass das Werkel, mit allen Diffusitäten plus hoher 
Bürger.innen.ignoranz, eben doch per Saldo funktioniert und der eigene 
Nationalstaat ja auch in seiner Rechts- und Verfassungsstaatlichkeit erahnt, 
gefühlt und geglaubt wird, ohne dass man dessen Recht oder Verfassung auch 
nur um einen Deut besser kennte, als das der Union. In einer allen 
Fundamentalismen abgeneigten (aber möglicherweise nicht auch wieder einmal 
zugänglichen; wer hätte 1920 schon geglaubt, was in einer gebildeten, humanen, 
humanistischen Gesellschaft ab 1933 alles noch möglich sein wird), in gewisser 
weise geradezu indifferenzgläubigen, gezwungenerweise doch fast schon wieder 
fundamentalistisch selbstfindungsbeschäftigten, autodivinisierenden 
Gesellschaft kann man nicht das kollektivpsychologische Vakuum mit 
„Information“ füllen wollen. Das geht nicht. Die jüngere Politikpsychologie 
amerikanischer Schulen bringt es auf den Punkt: der Weg übers Hirn ins Herz ist 
ungangbar. Man kann nur übers Herz (oder den Bauch) ins Hirn gelangen.  
 



Die humana condition will eben emotional verständliche Antworten. Niemand 
braucht zu glauben, dass man da Europa als den Saalfüller bespielen kann. Aber 
bei den seriösen Themen sollte es wenigstens dabei sein. Mit mehr als 
Worthülsen und Institutionenkauderwelsch. Recht als Kulturerrungenschaft und 
Menschenrechte als Hochkulturerrungenschaft eignen sich um zu punkten, auch 
wenn es damit noch gar niemand versucht hat, nach innen wie nach außen. Sie 
müssen sich eignen, weil Europa in Abgrenzung der eigenen Identität zu 
anderen Identitäten ja gar nichts anderes hat, mit dem es spektakulär punkten 
könnte. Wie eine USP muss Europa seine Rechtskultur ins Gespräch bringen. 
 
Man ist wieder am Thema von vorhin. Man hätte den Europäer.innen auf Punkt 
und Komma, inklusive den unnachgiebigen „Wahrheiten“, dass der andere auch 
Mensch ist, hineinhämmern müssen (so funktioniert modernes 
Produktmarketing eben, um das unschöne Wort Werbung zu vermeiden),  
 
-warum und wo ihre ureigenen Rechte ihnen selbst zu Gute kommen,  
-was sie für sie bedeuten, plus der schon etwas abgegriffenen Friedenssicherung  
-und dass banalerweise die Reisefreiheit, Niederlassungsfreiheit, 
Wettbewerbsfreiheit auch Kinder der einen Freiheit sind, 
-wem die Rechte wann nützen und wie und dass sie allen zusammen nützen, wie 
sich an Sicherheit und Wohlstand ablesen lässt 
-dass Recht, ein pures Minimal- und Kriseninstrument, die einzig vernünftige 
Basis vielfältig bleiben sollender, die diversen Subidentitäten schützender 
Gesellschaften ist (bitte nicht mit der Gurkenverordnung zu kontern, wir sollten 
hier nicht um Kahlschläge, k.o. Auszählen und auch nicht um Kleinmünze 
buhlen)  
-dass nur ein im Recht geeinter Kontinent im globalen Wettbewerb bestehen 
kann, aber doch nicht Nationalstaaten – Luxemburg oder Malta oder Finnland 
allein gegen China & Indien? 
 
Man kann die Prognose wagen, die Abstimmungen in Frankreich, den 
Niederlanden und Irland wären anders ausgegangen, auch wenn sie gar nicht nur 
an die Union, sondern zu einem Gutteil an die innenpolitische Adresse 
abgeschickt waren. Aber schon allein der Umstand, dass sich die Union darauf 
verlässt, diese Darstellung den Innenpolitiken und Nationalpolitiker.innen 
anzuvertrauen, zeigt, wie rührend naiv diese Union ist oder sich so gibt – oder 
wie hilflos auf Gedeih und Verderb sie den Nationalpolitiken ausgeliefert ist. 
Glaubt denn irgendjemand, der deutsche oder österreichische Bundesstaat hätte 
eine Chance bekommen, wenn man ihn blauäugig vertrauensvoll allein in die 
Hand der Ministerpräsidenten oder Landeshauptleute gelegt hätte? 
 
Dieses Vorausplädoyer erschien notwendig, um die Ränke rund um den 
Verfassungsvertrag in der Dimension des durch das minderheitliche 
Niedervotieren ausgelösten sehen zu können. Es machte nämlich wenig Sinn, 



den Verfassungsvertrag losgelöst von seiner Funktion darstellen zu wollen. 
Dann wäre man ja wieder bei bloßer Rechts- und Institutionenlehre gelandet, 
die, wenn man sich darauf beschränkte, soeben als ins Leere laufend behauptet 
wurde. 
 
Der Verfassungsvertrag für Europa bemüht sich in seinen drei großen Parts um 
seine Architektur, die Rechtswertewelt und die Verfahrensabläufe auf einfache 
Weise darstellen zu wollen. Dass das bei den Verfahrensabläufen und 
Instrumentarien, Wirtschaftsrecht etc in Teil III nicht gelingen kann, hätte man 
wissen müssen und man hätte daher auch nicht so tun sollen, als könnte es auch 
dort „bürgernah“ hergehen. Um gleich wieder die Dinge ins Lot zu bringen: das 
kann in den entsprechenden Materien auch bei einer nationalen Verfassung nicht 
gelingen. Ginge es so einfach, Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshöfe hätten 
es gemütlicher. Rechtsstaaten sind nun einmal hochentwickelt und daher 
komplex und daher stets interpretationsbedürftig. 
 
In den Teilen I, Ziele und Organe, und II, Grundrechte, ist Verständlichkeit aber 
viel besser gelungen, als allen Glauben gemacht wird, die je weder die EU-
Verfassung noch aber auch „ihre“ nationale Verfassung in die Hand nehmen. 
Wozu sollten sie denn auch? Man gebe doch den Bürger.innen nicht auch noch 
das schlechte Gewissen, sich als Banause oder illiterat fühlen zu müssen, weil 
sie die Verfassung mit ihren vierhundert Seiten nicht in die Hand nahmen, 
nehmen und auch nicht nehmen werden, wie oft daran auch noch herumgebastelt 
werden wird – nachdem daran ja schon seit 2002 gearbeitet, umgearbeitet, 
verworfen und neugefasst wird. 
 
Wieder bedient man sich 2002 der schon bei der Kreation der Grundrechte-
Charta bewährten Methode, gerade keine „Regierungsvorlage“ vorzulegen, 
sondern einen Konvent ans breit beschickte Werk gehen zu lassen. Ob die Wahl 
des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Valery Giscard d´Estaing zum 
Konventsvorsitzenden eine glückliche zu nennen ist, wenn man sich an das 
„Volk“ der Union wenden will, bleibe dahingestellt. Eine harte Hand verbürgt 
zwar ein hartes Ergebnis. Ob aber ein hartes Ergebnis das ist, was den 
Europäer.innen zur Selbstfindung verhelfen kann, darf bezweifelt werden. Auch 
hier ist gleich mit einer Kritik zu beginnen, aber nicht aus modischem Chic, 
sondern um sie hinter uns zu bringen: Einer modernen Verfassung, die 
verstanden haben sollte, was seit den Tagen von Locke, Hobbes und Rousseau 
schon Allgemeingut der Intelligentia gewesen ist, wie zu zeigen war, stünde es 
gut an bei dem Grund- und Menschenrechten zu beginnen – und nicht, wie 
passiert, bei den von den Menschen eingesetzten Organen. Das zeigt doch nur, 
vom Vorsitzenden abwärts, dass da die falschen Haltungen versammelt sein 
müssen. Warum die deutschen Mitglieder nicht protestieren ist unverständlich, 
das Bonner Grundgesetz weiß es sympathischer Weise besser. Wieder eine 
vertane Chance mit jenen Bürger.innen ins Gespräch zu kommen, denen man 



„bürgernah“ entgegentreten zu wollen sich seit Jahren betan hat. Wobei 
eigentlich in dieser Wortwahl „bürgernah“ ja auch schon wieder eine gewisse 
Bürgerferne zu sehen ist, irgendwie wirkt das semantisch doch von oben herab, 
symbolisiert, dass man sich herbeilässt, zum Bürger „hinauszugehen“ – und 
dann wundert man sich, dass das europäische Projekt als elitär abgetan wird.  
 
Was sich in der Verfassung – die Rede sei hier im Weiteren nur vom 
Elementaren und das steckt nur in I und II – abspielt, lässt sich auf den 
Bürger.innenblickwinkel bezogen auf wenigen Seiten darstellen. Man tut es aber 
besser nicht mehr hier, denn der Verfassungsvertrag wurde durch das Non und 
Nee zu Makulatur der Rechtsgeschichte. Nicht ganz natürlich denn das Meiste 
davon wurde in den nächsten Entwurf eines neue Europäischen Unionsvetrages 
hinübergerettet. 
 
 
Der Vertrag von Lissabon Ð nicht mehr Verfassung, sondern schlicht 
Reformvertrag Ð und doch die Verfassung der EU 
 
Ratlosigkeit blockiert zunächst 2005 aufwärts die Europakteure. Aussitzen 
würde nicht gelingen, ein totales Aufschnüren des Verfassungspakets würde 
möglicherweise hinter Nizza zurückführen. Der französische Präsident Sarkozy 
favorisierte dennoch einen neuen Mini-Vertrag, treaty light, zunächst ohne 
Grundrechte-Charta, dann doch wieder mit, eben Sarkozy. Die 
Mehrheitsvernunft, repräsentiert durch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel,  
mochte sich zu behaupten, man beschließt daher einen „Reformvertrag“ zu 
bauen. Dass der nicht wesentlich anders aussehen könne als der 
Verfassunsgvertrag war konsensfähig. Er durfte nur keinesfalls mehr mit 
Verfassung übertitelt sein, eine Dauerforderung UK´s, um ihn nicht mehr 
volksabstimungserforderlich erscheinen zu lassen, sondern schlicht als eine 
Fortentwicklung des bisherigen Unionsvertrages, anspruchslos ein weiterer EUV 
(IV), zit EUV n.F.. Daher mussten auch alle markigen Überschriften und 
hochtrabenden Prinzipientiteleien fallen. Dass Irland dennoch auch über einen 
schlichten Reformvertrag ein nationales Referendum abhalten müsse, sei in 
Kauf zu nehmen. Und würde sich dennoch als Stolperstein erweisen.  
 
Dass viele EU-abgeneigte Bürgerbewegungen darauf hinweisen, dass nur ein 
Etikettenschwindel vor sich gehe und unter dem Namen Reformvertrag doch die 
annähernd gleiche Verfassung wie im Verfassungsvertrag zur Wiedervorlage 
gebracht werde, kann nicht verhindern, dass der numehr der sog Vertrag von 
Lissabon 2007 mit beabsichtigtem Inkrafttreten 2009 zur Ratifikation aufgelegt 
wird – und prompt rasch von der Mehrheit der Parlamente angenommen wird. 
Das irische Referendum von 2008 vereitelt jedoch vorerst das geplante zügige 
Inkrafttreten und erst durch eine Wiederholung des Referendums kommt die EU 
zu neuer Verfassungsstabilität. 



 
Die Union schickt sich im EUV-VvLissabon endlich an, die Kollektivpsyche 
wenisgtens teilweise verstanden zu haben und will sich daher Gesichter geben, 
was Menschen nun einmal brauchen, und gibt sich daher einen Präsidenten, Art 
15 (6). Dass das keiner nach Nationalstaatsmuster sein kann, und schon gar nicht 
einer nach US-amerikanischer Machtfülle, liegt in der Natur der Union. Für 
jeweils zweieinhalb Jahre mit einer einmaligen Wiederwahloption, die 
vernünftigerweise wohl auch ausgeschöpft werden sollte, wenn man die 
Identitäts- und Personalisierungsambition befriedigen wollte, hat die Union nun 
einen Art Vorsitzenden. Weniger als ein Staatschef, auch weniger als ein CEO 
eines Unternehmensgiganten, aber doch mehr als ein Frühstücksdirektor. Eine 
geschickte Persönlichkeit vorausgesetzt (so da nicht gleich eine Rudolf von 
Habsburg policy anhebt, wo könnte man den Schwächsten weit und breit finden, 
der niemandem weh tun kann), hätte die Union inskünftig einen 
organisatorischen Chefkoordinator. Das genügt auch. Das Risiko, sich einen 
George W. Bush einzuhandeln, soll Europa gleich gar nicht erst eingehen 
wollen. 
 
Die Union ist kein Super-Nationalstaat und will und braucht das auch nicht sein. 
Daher ist der Europäische Rat, dem Kommissionspräsident und Aussenminister 
(nunmehr bescheiden „Hoher Vertreter der Union für Aussen- und 
Sicherheitspolitik“ genannt) angehören, eben auch weiterhin „das“ politische 
Topgremium, in dessen Hand das politische Koordinationsgeschick noch stärker 
gebündelt sein soll. Ist ja bekanntlicherweise ohnehin nicht leicht, allein den 
Europäischen Rat auf gemeinsamen Kurs zu bringen. Aber wenn dort die 
Mehrheiten oder gar die erforderlichen Einstimmigkeiten gefunden werden 
könne, dann wird er das starke Organ in der Union. Wollte der Boulevard nicht 
immer eine „starke“ Politik? Dass der Europäische Rat die Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik formuliert und konsequenterweise das Recht für sich 
beansprucht Mister GASP, den Unions-Außenminister, mehrstimmig und unter 
Zustimmung der oder des Kommissionspräsidenten zu nominieren und, weil 
man schon dabei ist, gleich auch die Kommissionspräsidenten und, ja, erst recht 
die Unionspräsident.inn.en und auch noch das Recht dazu, Mitgliedschaftsrechte 
unbotmäßiger Staaten zu sistieren, könnte man als überstarke 
Machtanreicherung kritisieren. Man kann aber auch realitätsgeneigter 
argumentieren und dies als ein vernünftiges Auffangen der 
Verfassungswirklichkeit akzeptieren. Noch einmal: Die 27, bald einmal gewiss 
sehr viel mehr, auf Konsens zu trimmen, wird ohnedies noch mehr an 
Ausverhandlung erfordern, als in dringlichen Situationen immer bewältigt 
werden wird. Diese Ausverhandlungszwänge auf möglichst wenige Situationen 
zu reduzieren und die Probleme darunter per Verfassungsspielregeln einfacher 
abarbeitbar zu machen, nötigenfalls durch den Gerichtshof in der Rolle eines 
Verfassungsgerichtshofs, ist eines der zentralen Ziele dieser Verfassung sowie 
von Verfassungen im allgemeinen. 



 
Die Probleme der oberen Ebene hingegen können nur im Konsensweg gelöst 
werden. Da im Europäischen Rat jeder Mitgliedstaat vertreten ist, kann auch ein 
Zwerg bei ganz wesentlichen Fragen blockieren. Man sollte dieses Beharren auf 
dem Einstimmigkeitsprinzip in wesentlichen Dingen verstehen wollen. In 
elementaren Fragen sollen selbst Luxemburg oder Malta nicht überfahren 
werden können, Große schon erst recht nicht. Das ist gut so. Würde man sich 
über solche Interessen prinzipiell hinwegsetzen setzen können, dann würde man 
fast zwingenderweise bei einer Art Sicherheitsratsarchitektur der Vereinten 
Nationen landen müssen, in der sich jedenfalls die „Großen“ schützen, 
überfahren werden zu können. Damit wäre man aber erst recht wieder bei einem 
Europa der zwei Geschwindigkeiten. Es ist doch schon viel an 
Binnendemokratisierung gewonnen, wenn das Mehrheitsprinzip als solches in 
Nichtkernbereichen vorankommt. Und das tut es. Eine Notfallskompetenz der 
Großen täte den Kleineren jedenfalls weniger gut als das Beibehalten des 
Einstimmigkeitsprinzips in wesentlichen Interessenfragen – bei schleichendem 
Voranschreiten des Mehrstimmigkeitsprinzips. Wieder ein Stück des Weges zu 
mehr Demokratie scheint bewältigt. 
 
Die Verneigungen vor den Staaten inklusive deren innerer Verfassung, 
Subsidiaritätsprinzip und Verhältnismäßigkeitsprinzip, sind ja ohnedies 
druchgängig leitende Prinzipien der Verfassung, Art 5. Die nationalen 
Parlamente bekommen, Art 12, ein mehr an Mitwirkungskompetenz, eigentlich 
fast schon zuviel, um langfristig das Funktionieren Gesamteuropas zu 
gewährleisten, denn Nationalpolitiken, zumal 27 oder mehr in Reihe, sind 
bisweilen noch grösseren Unwägbarkeiten ausgesetzt, als die Union selbst. Aber 
was tut man nicht alles, um die Zustimmung zu einer (Fast-)Verfassung zu 
bekommen. Das Subsidiaritätsprinzip wird daher verfassungsdicht gemacht, die 
Union soll nur dort zuständig sein, wo die Staaten nicht selbst die anstehenden 
Aufgaben bewältigen – wollen oder können. Das Prinzip der 
Verhältnismäßigkeit wird daher verfassungsdicht gemacht; die Union darf nur 
die gelindesten Mittel zur Erreichung ihrer Ziele ergreifen. Eigenmächtig 
durchgreifen kann die Union in den Staaten vorbehaltenen Politikbereichen 
überhaupt nur dann, wenn eines der Ziele der Verfassung verwirklicht werden 
soll und sich nicht durch Tun der Staaten verwirklicht, so will es die 
Notreißleine, Flexibilitätsklausel genannt. Das Instrument der „Verstärkten 
Zusammenarbeit im Rahmen der nichtausschließlichen Zuständigkeit der 
Union“, Art 20, ist die noble Umschreibung für eine dichtere Kooperation 
einzelner Mitgliedstaaten, auch ein Notventil für eine Union der zwei 
Geschwindigkeiten.    
 
Auch der Umstand, dass das Europäische Parlament, das seit Maastricht auf 
Samtpfote des Weges ist, hier und dort ein Zustimmungsrecht heimzuholen, 
wieder weiter an Zuständigkeit für sich gewinnen kann, Art 15, ist ein 



Demokratisierungszuwachs. Es würde bei Verfassungsgeltung nun schon fast 
wie in einem Zweikammersystem ernsthaft an eine erste Kammer 
herankommen, würde mit dem Ministerrat gemeinsam zu einem Art 
Gesetzgeber mit einem regelrechten Gesetzgebungsverfahren. Natürlich kann 
man unter demokratiepolitischem Blickwinkel kritisieren, dass die GASP dem 
Parlament vorenthalten bleibt, dass dem „Supergesetzgeber“ einige Bereiche 
verschlossen bleiben, wie in der Polizeilichen und Justiziellen Zusammenarbeit 
in Strafsachen oder bei den sogenannten Maastrichtkriterien, aber das könnte 
noch hingenommen werden unter der Begründung, dass manche Sachbereiche 
der Staatensouveränität so weit reserviert ist, dass in diesen nur koordiniert 
werden kann.  
 
Schwerer wiegt in der Kritik jedoch, dass das EuP auch weiterhin kein 
Initiativantragsrecht, kein Selbstbefassungsrecht hat, was ein Parlament erst zu 
dem macht, was man seit Montesquieu unter einer echten Legislative, einem 
Parlament, eigentlich versteht. Das EuP kann Rechtsentstehung 
entgegennehmen, günstigenfalls auch anregen, über das was es dann vorgelegt 
bekommt, kann es nur abstimmen, es kann auch nicht abändern, was die 
Kommission vorher gestaltet hat. Weiterhin gibt es keine 
„Ministerverantwortlichkeit“ gegenüber dem Parlament und dieses EuP kann 
auch keine Untersuchungsausschüsse einsetzen.    Alles richtig, dieses Parlament 
ist mit den den Bürger.innen aus ihren Erfahrungen bekannten Parlamenten 
nicht zu vergleichen; worin wohl auch ein Hauptgrund liegen dürfte, dass die 
Bürger.innen es mangels aktivem demokratieüblichem Eigenleben auch gar 
nicht wahrnehmen, folglich wenig Interesse für dieses entwickeln und daher 
letztlich auch der Wahl mehrheitlich fernbleiben. Aber wo stand das Parlament 
in den Gründungsverträgen? Kein demokratischer Fortschritt zu sehen? Wirklich 
nicht? 
 
Verbissen wird der Kampf über die Paritäten in Parlament, Kommission und die 
Stimmgewichtung im Rat geführt. Letztlich überschatten derlei Debatten über 
die Verteilung die echten Zugewinne im Verfassungsvertrag. Der Schaukampf, 
wie nun vorläufig die endgültig mit 750 limitierten Parlamentssitze unter die 
Staaten verteilt werden sollen oder das Auslagentheater darüber, dass jedem 
Staat ein.e Kommissar.in zustehen müsse – was inskünftig nicht mehr der Fall 
sein wird und auch nicht gut sein kann (für wie viele „Minister“ soll man denn 
noch „Ministerien“ erfinden?) sondern ein Rotationsprinzip greifen wird - sind 
doch nur Nebengeleise, Kleinschutt für spätere Geschichtsschreibung. 
 
Die Frage ist doch die, was haben die Bürger.innen von ihrer Verfassung? Für 
die sollte doch das Fest veranstaltet werden.  
 
Denen bietet der Lissabonvertrag schon einiges. Freilich muss sogleich 
dazugesagt werden, dass das alles viel zu wenig ist. Aber erinnern wir uns, in 



der Französischen Deklaration hat man noch nicht einmal darüber nachgedacht, 
dass Frauen auch Menschenrechte haben. Man braucht auch für die Entwicklung 
von Verfassungen viel Geduld und es gibt doch auch keine, die nicht längst 
schon in der wer-weiß-wievielten Fassung wäre. So ähnlich wird es auch mit 
dem Reformvertrag sein. Ende der Geschichte der EU? Wie unhistorisch 
gedacht. 
 
Immerhin werden die Grundsätze und Ziele, ArtArt 2 und 3, schon einmal so 
etwas wie die zehn Gebote an deren Spitze die „Achtung der Menschenwürde“ 
steht. Nur eine hohle Phrase? Da geht es erstmals deklarierterweise nicht um 
alle, sondern um eine oder einen. Träger.in von Würde kann nur ein Mensch 
sein. Und der wird als Zielpunkt der Verfassung genannt. Was nach 
Präambelbetulichkeit aussieht, könnte aber morgen oder übermorgen dem 
Europäischen Gerichtshof ein willkommener Auftrag sein, in einem 
Kollisionsfall zwischen einer oder einem von uns und der Union zugunsten 
eines oder einer von uns zu entscheiden. 
 
Maßlos ratlos war man schon im Verfassungskonvent bei der Frage, wie es zum 
Status dieser Bedeutung der Menschenwürde in Europa kam und kommt. 
Europa, eine christliche Gesellschaft, ja oder nein? Gott rein in die Verfassung 
oder gleich raus, bevor er überhaupt reinkommt? Die laizistischen Wogen 
gingen hoch bei dem Ansinnen, sich in der Verfassung auf Göttliches zu 
berufen, obgleich eine ganze Reihe von mitgliedsstaatlichen Verfassungen dies 
tun. Die kirchlichen Interventionen waren im Vergleich dazu merklich auf 
geordnetem Rückzug – und sind auch untergegangen, man hätte es vorhersagen 
können. Man kann die Kirchen nur damit trösten, dass die Berufung auf die 
Menschenwürde im ersten Satz von Art 2, wie auch wieder in Art 1 der 
Grundrechte-Charta Einbegleitung ja ohnedies ein stilles Anerkenntnis ist und 
nichtzuletzt eine metaphysische Grundfundierung. Was sollte es anderes schon 
sein?  Würde, dignitas, dignity, dignité ist seit der Aufklärung ein ersatzweiser 
Verlegenheitsbegriff für die Einmaligkeit jedes unter uns und damit auch nur ein 
anderes Wort für die Metapher der Gottebenbildlichkeit, die Laizisten, Atheisten 
in Rage bringt und Agnostiker immerhin noch aufstöhnen lässt. Man hätte sich 
das Gefecht um den Gottesbezug in der Verfassung ersparen können. Zugleich 
hätte man sich aber auch die unwürdige Herumwurschtelei, wie man die 
historisch gewordene Identität Europas in der Verfassung so zer-schreiben 
könnte, um nur möglichst wenigen weh zu tun.  
 
Also wollte man im Konvent die Union als ein Ergebnis griechischer, römischer, 
christlicher, aufklärerischer Traditionen und so tun als stünden die wirkgleich 
nebeneinander. Albern. Beleg einer politisch-historischen Lebenslüge, einer 
Verfassung nicht würdig. Durch verkürztes Formulieren einfach so zu tun als sei 
der altgriechische Faktor gleich groß wie der römische und deren beider 
wiederum gleich groß wie der christliche und dann der des Humanismus und der 



Aufklärung, beide aus dem christlichen Naturrecht abgeleitet, ebenso groß, 
würde nur Relativismus bedeutet haben. Von Griechenland bleibt uns die Idee 
der Demokratie, aber doch auch die nur auf Umwegen mit Neuerfindung. Von 
Rom ist mit Konstantin so gut wie alles an Idee und Staat ins Christliche 
hinübergegangen und Humanismus und Aufklärung sind, wie gesagt, säkulare 
Töchter des christlichen Naturrechts. Europa ist nun einmal über fast 
zweitausend Jahre christlich geprägt, das werden selbst die nicht läugnen, denen 
das ein Ärgernis bedeutet. All diese Identitätsstiftungen werden nun durch 
Weglassung schlüssigerweise per Verfassung für unwichtig erklärt. Man hat es 
vorgezogen sich scheinbar elegant hindurchzuschwindeln und sich darob selbst 
zu verleugnen. Da muss doch auch ein wenig europäischer Selbsthass dabei 
sein. Aber so ist Europa auch, man kann das nicht oft genug entschuldigend und 
an Geduld appellierend wiederholen.  
 
Heraus kommt am Ende der Debatte die in der Präambel lapidar niedergelegte 
Formel: „Schöpfend aus den kulturellen, religiösen und humanistischen 
Überlieferungen Europas...“ Nicht schlecht, nicht falsch, aber doch nichtssagend 
über die Größenordnungsverhältnisse der europäischen Wurzeln. Sieht man 
nicht, was jeder nichteuropäische Besucher mit „ah“ und „oh“ bestaunt, dass 
dieses Europa eines der Dome und Klöster ist? Eine historische Realität mit 
Fernwirkung, zu der man so oder anders stehen kann, aber irgendwie stehen 
muss. Man kann das christliche Europa auch zur bloßen Kulturleistung 
herunterstufen, aber dass es Baumaterial dieses heutigen Europa ist, kann man 
nicht wegschreiben. So sehr sich die Wissenschaft bemüht, die Anteile 
freizulegen und zu relativieren, kommt auch eine kritische Wissenschaft nicht 
umhin, festzustellen, dass die europäischen Rechtsordnungen, zumal im 
Menschenrechtsbereich, tief mit sogenannten christlich-abendländischen Werten 
imprägniert sind. Europa ist natürlich heute anders, frei im Geist, frei von 
Fundamentalismus, frei von allen Vereinnahmungen, frei zu (fast) was auch 
immer, so frei sogar, dass viele die Freiheit zur Freiheit nicht sinnhaft leben 
können, aber eben nicht ohne seine Geschichte.  Die Verfassung wäre ein guter 
Ort gewesen festzuhalten, was Europa genährt hat und zu dem werden ließen, 
was es heute ist, aber geworden ist und nicht in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts vom Himmel gefallen. Dahinter, aber dahinter erst, ist es dann 
zulässig wie angezeigt, die neue Vielfalt als ebenso gewordene europäische 
Errungenschaft zu preisen. 
 
Klug daher, dass man breite, akzeptable Brücken baut und allen, wie immer sie 
zu ihrer soziokulturellen „Genetik“ stehen, im Vertrag eine neue Wahlheimat 
der Vielfachoptionen anbietet. Und tragend kündet, dass „Europa „in Vielfalt 
geeint“ ist, Menschen die besten Möglichkeiten bietet.....(dass sich) „ ...die 
Hoffnung der Menschen entfalten kann“.  
 



Entfaltung kann nur in Freiheit vonstatten gehen. Weil aber maßlose Freiheit 
dazu angetan ist, sich selbst, die Freiheit, zu vernichten, tut die Verfassung gut 
daran, die mitverstandenen Grenzen dieser Freiheit über die 
verfassungsintegrierten Werte anzudeuten, Art 2: „Achtung der 
Menschenwürde, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Wahrung der 
Menschenrechte“, und insbesonders die Rechte und den Schutz von 
Minderheiten ausdrücklich ausweist. Einfach schön. Denn Europa ist in seiner 
kulturellen, ethnischen, sprachlichen Vielfalt doch eigentlich gar nichts Anderes 
als die Summe von Minderheiten, mögen diese auch aus zweiundachtzig 
Millionen Deutschen und sechzig Millionen Engländer.innen und fast 
ebensoviel Pol.inn.en bestehen. Bezogen auf die irgendwann einmal achthundert 
Millionen oder mehr Europäer.innen bleiben selbst solche Größenordnungen 
Minderheiten. Auch das hat die Verfassung verstanden. 
 
Sie ist rundum auf eine Zukunftsvision hin gerichtet - was sehr Geerdete erst 
recht wieder zum Anlass für Kritik nehmen, dass da nur geschwafelt und 
geträumt würde. Aber, die Gegenfrage sei verstattet: Soll die Union nicht nach 
vorne blicken dürfen und sich den Blick nach vorne in der Verfassung nicht als 
Zielbestimmung verbindlich machen dürfen? 
 
Die Union nimmt sich per neuer Verfassung grund- und menschenrechtlich sehr 
viel vor. Sie erklärt in Art 6 die Charta der Grundrechte von 2000 als dem EUV 
gleichangig, hebt sie also in Verfassungsrang. Weiters unterwirft sie sich, 
ebenfalls in Art 6,  der Europäischen Menschenrechtskonvention und macht die 
in der EMRK genannten Rechte zu allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts. 
Die Organisation eines Kontinents erklärt sich also bereit, sich einem Gericht 
außerhalb ihrer selbst unterwerfen zu wollen, denn der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte liegt, auch wenn er sich europäisch nennt, definitiv 
außerhalb ihrer Beeinflussbarkeitssphäre! Das ist Rechtsstaat pur, fast schon 
Richterstaat. Die Rechtsgeschichte wird auf den Kopf gestellt. Soviel an 
Selbstbindung war noch nicht da und gibt es nirgendwo in der Welt. Wenn daran 
immer noch und erst recht wieder herumgemäkelt wird, dann kann das doch nur 
Kritik hinter dem Komma sein. 
 
Aber auch die weiteren Selbstverpflichtungen sind so, dass man genau hinsehen 
sollte. Etwa die in Art 3 (3), dass die bisherige Marktwirtschaft der Union in 
Hinkunft eine „soziale Marktwirtschaft“ werden soll, die sich nicht mehr wie 
bisher auf ein „hohes Beschäftigungsniveau“, sondern auf „Vollbeschäftigung“ 
festlegt. Das kann man flott als wertloses, gehaltloses Wortgeklimper abtun. 
Kann man, gewiss. Aber dann kann man ebenso gut alle ähnlichen Zielvorgaben 
in nationalen Verfassungen als Schrottmaterial des Rechts abqualifizieren. Und 
doch stecken in solch hohen Verkündungen, wenn schon nicht tägliche Aufträge 
und Ansporne für die Unionspolitiker.innen so doch die Interpretationsquellen 



für den Gerichtshof, wenn er in einem konkreten Streit, unter Berufung auf die 
Ziele der Union angerufen, sein Erkenntnis fällen muss. 
 
Dass man Ziele wie Preisstabilität in eine Verfassung hineinschreibt, Art 3 (3), 
ist gewöhnungsbedürftig aber doch auch wieder nicht unbeachtlich. Dahinter 
kann man Ideologie vermuten, was manche Kritiken auch tun, man kann das 
aber auch als schlichte Einsicht erkennen, dass wirtschaftliche Stabilität allemal 
Perioden hoher Prosperität beschert hat und Prosperität wiederum nicht l´art 
pour l´art ist, sondern günstigste Ausgangslage für die Friedfertigkeit von 
Gesellschaften. Ein hohes Maß an Umweltschutz und die Verbesserung der 
Umweltqualität in den Rang einer Zielbestimmung in der Verfassung, Art 3 (3) 
gehoben zu haben und dann sogar noch einmal in der Grundrechte-Charta, Art 
36, bedeutet wohl auch, sich der Verantwortung gegenüber unseren Kindern und 
Kindeskindern bewusst zu sein. Man zeige uns Verfassungen, die das auch tun, 
man wird sie schwerlich finden.  
 
Neben diesen Errungenschaften nehmen sich all die anderen bescheiden aus – 
und sind natürlich auch ergänzungsbedürftig.  
 
Vergleichsweise dürftig fällt die Beteiligung der Europäer.innen an ihrem 
politischen Geschick in der EU aus. Die Union stellt sich betont, Art 10, auf den 
Grundsatz der repräsentativen Demokratie. Warum eigentlich? 
Ungeschicklichkeit oder doch, wie allenthalben verdächtigt, elitäre Planung? 
Warum sind die Bürgerbeteiligungsoptionen gar so kläglich ausgefallen? So 
wird man die Europäer.innen nicht aktivieren können für die Teilnahme an der 
Gestaltung ihres Rechts, eine Teilnahme, die seit Maastricht als Aufforderung an 
die unionsmüden Europäer.innen beim Fenster hinausposaunt wird. Aber auch 
hier gilt, das halbleere Glas ist doch auch halbvoll. Es wird an den 
Europäer.innen liegen, sich das Glas vollzufüllen. Zwar verkündete der 
Verfassungsvertrag, Art I-47, noch vollmundig in der Überschrift den 
„Grundsatz der partizipativen Demokratie“. Das ist nun im Reformvertrag, dem 
neuen und weniger solennen Stil entsprechend, nicht mehr als Grundsatz 
ausgeflaggt, die Rechtsinhalte sind aber weiterhin am Platz und mithin gibt es 
ein EU-Volksbegehrensrecht, Art 11 (4). Eine Million Bürger.innen  haben das 
Recht, die Kommission „aufzufordern“, im Sinne ihres Begehrens, „tätig“ zu 
werden, was immer auch das heißen mag.   
 
Dieses Bürgerbeteiligungsinstrument scheint eher passiert zu sein, als dass man 
von einer entschlossenen bürgeraufrüstenden Haltung der EU-Chargen reden 
könnte. Es ist nicht viel mehr, als ein wenig anrichten könnendes indirektes 
Initiativrecht, das Recht sich bemerkbar machen zu dürfen, irgendwie am Stand 
des Petitionsrechts von 1848. Dennoch ist das ein historischer Augenblick. 
Erstmals wird den Bürger.innen auch nur irgendwie ein Mitwirkungsrecht auf 
Unionsebene zugestanden. Gut, weit reicht es natürlich noch nicht in dieser 



ersten Fassung. Wenn die Kommission gelaunt sein sollte (oder politisch klug), 
dann behandelt sie eine Initiative, andernfalls eben nicht. Die eine oder andere 
Initiative behandelts sie vielleicht sogar etwas länger, macht vielleicht sogar 
etwas daraus und überlässt allenfalls das Abhaken Rat und Parlament. Wenn das 
Begehren abwegig erscheint, taucht es halt auf einer Tagesordnung der 
Kommission auf – und ist dann dort damit auch schon wieder abgehakt.  
 
Vorsicht, Kommission. Die Bürger.innen haben mit diesem Etwas an 
Direktdemokratie Rechtsgestaltungsmacht zurückbekommen. Sie könnten sich´s 
merken, wenn man mit einem Begehrenswillen herumtändelnd umgeht. Der 
vage und bislang noch unorganisierte Wille zur Rückgewinnung von 
Rechtsgestaltungsmacht geht tiefer, der braucht gar nicht artikuliert sein, er ist 
einfach als vages Gefühl da, das ist empirisch erhoben. Man sollte dieses 
erwachende Gefühl klugerweise nicht verletzen. 
 
Vergleichsweise dürftig nehmen sich auch die übrigen Rechte aus, die den 
Bürger.innen aus der Unionsbürgerschaft heraus zugeschrieben werden, alles 
nur Altbestand, den wir schon kennen: Das Recht sich innerhalb der Union frei 
zu bewegen und aufzuhalten, das gesamteuropäische Kommunalwahlrecht, der 
Anspruch auf Vertretung durch irgendeinen europäischen Staat, wenn der eigene 
vor Ort im Ausland nicht vertreten sein sollte und das Recht, Petitionen an das 
Europäische Parlament oder den Bürgerbeauftragten zu richten und erwarten zu 
dürfen, dass man in seiner eigenen Sprache zurückbedient wird. Das alles ist 
nicht viel mehr als ein Staatsbürger so zwischen 1848 und 1867 und 1920 schon 
hatte. Zurück an den Start? 
 
Gewiss nein. Denn es gibt eben auch zusätzlich noch die Charta der 
Grundrechte.  
 
 
Charta der Grundrechte der Union 
 
Hier finden die Bürger.innen sich wirklich wieder. In einer Form, die bisher 
noch nie dagewesen ist. Man kann mit Fug behaupten, dass sich hier die Union 
der Bürger.innen, nein, die Union einer Bürgerin, eines Bürgers, abspielt.  
 
Auch hier sei wieder die Kritik vorab abgeliefert: Gelernte Jurist.innen 
befürchten, dass durch die Charta – und eine Charta ist eben nun einmal eine 
Verkündung und nicht „hartes Recht“ – der hart erworbene harte 
Menschenrechtsbestand geradezu aufgeweicht werden könnte. Das hätte etwas 
für sich, wenn die Judiziabilität ausbliebe. Aber das soll so nicht sein. Die 
zweite Kritik ist die, dass die Charta ja nur die Organe und Einrichtungen der 
Union binde, Art 50, und nicht die Rechtsanwendung in nicht-unionsrechtlichem 
Zusammenhang und für die „Mitgliedstaaten ausschließlich bei der 



Durchführung des Rechts der Union“ gelte. Dieser Bereich sei aber schmal und 
daher die Lebenswirklichkeit der Charta kärglich, meint die Kritik. Auch das hat 
etwas für sich. Man sollte aber auch hier auf die Stimme des Gerichtshofs 
warten und mit ein wenig Phantasie hört man ihn schon eine Doktrin 
entwickeln, die für den Vollzug von Stammrecht aus der Union eine Lehre von 
einer mittelbaren Bundesverwaltung entwickelt, wie föderativ verfasste Länder 
Europas sie kennen. Dann wäre der Anwendungsbereich schon beachtlich. 
Freilich, auch dafür würde es wieder Gerichtshofschelte setzen. 
 
Aber die Grundfrage ist eigentlich eine andere, eine politische und 
psychologische wie kollektivpsychologische. Alle Hochdokumente zu den 
Menschenrechten im Verlaufe der europäischen Rechtsentwicklung waren zum 
Zeitpunkt ihrer Begebung mehr Anspruch als Wirklichkeit. Und was ist daraus 
geworden? Das, wo wir heute stehen. Insofern ist es zwar nicht gleichgültig, mit 
welchem Verbindlichkeits- und Wirksamkeitsgehalt die Charta abhebt, aber es 
ist auch nicht so wichtig. Man kann darauf wetten, dass sie auf leisen Sohlen in 
die Interpretation der Gerichtshöfe über das argumentum de lege ferenda, das 
Argument, wo sich die Rechtsentwicklung hinzugehen entschieden hat, 
einfließen wird. Einmal, zweimal, dann ständig – und schon hat man über die 
Hintertür den Effekt, den man durch die Vordertür nicht hindurchkriegen 
konnte. Nicht ganz sauber gearbeitet, stimmt schon und der Zweck kann niemals 
die Mittel heiligen. Diesen Satz muss man gerade im Umgang mit den 
Menschenrechten besonders beherzigen, weil er, siehe Terrorismusbekämpfung, 
ein durch und durch respektabler Zweck, eher dafür beansprucht wird, um die 
Menschenrechte ein wenig tiefer hinhängen zu dürfen. Dennoch, der Blick 
zurück zeigt eben, dass Rechtserrungenschaften durch Beherztheit, die gewiß oft 
auch vor der Rechtsbruch nicht zurückgescheut hat und das wollen wir heute 
nicht mehr, und Beharrlichkeit erworben werden. 
 
Insofern sollte man der Grundrechtecharta ihren Kredit lassen und sie nicht 
gleich über scheinbar blitzgescheite und geschliffen vorgetragene Einwände 
totreden wollen. Kritik ist erwünscht. Sie sollte ihre Kraft jedoch dem besseren 
Gelingen widmen und nicht der Hochform im Erklären, was warum und wie 
nicht geht, eine Hochform, die im Jurist.innenstand gerne zur Höchstform 
gebracht wird; prachtvolle Sprech-Gebäude werden da gebaut. Augenmaß sei 
erbeten: Es geht der Union immerhin um eine Handreichung an die 
Bürger.innen.  
 
Dass die Union die Bürger.innen mit der Charta auch ein wenig dort zu 
umgarnen gedenkt, wo die Schutzbedürftigkeit zwar da aber wenig punktgenau 
ausmachbar ist, erkennt man an einem eher floskelhaft wirkenden Art 37 mit der 
Überschrift „Verbraucherschutz“. Dahinter tönt es daher auch nur leise, dass die 
Union „ein hohes Verbraucherschutzniveau sicherstellen“ will. Das war´s? Das 
war’s. Ob man da nicht ein wenig zu hoch oder zu tief hingegriffen hat? Das 



wird wirklich schwer judiziabel gemacht werden können. Gut, man schielt halt 
manchmal auch ein wenig nach Mehrheiten, obwohl die gerade nicht das 
Zielpublikum der Menschenrechte sind. Aber, sei´s drum. Vielleicht ging es 
auch ein wenig um Marketing, wäre auch nicht ganz verboten. 
 
Im Eingangsteil wird zunächst einmal nicht viel mehr wiederholt, halt mit etwas 
blumigeren Kontexten, als das, was schon in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention steht. Pleonasmus? Vielleicht. Aber ein 
geschlossener Menschenrechtskatalog kann nicht gut ohne die Wiederholung 
des schon Gesicherten auskommen.  
 
Daher lösen die Anführung eins „Recht auf Leben“, Art 2, oder das „Recht auf 
Unversehrtheit“, Art 3 so etwas wie ein Kopfschütteln aus Selbstverständlichkeit 
aus. Sieht man dann aber darauf, was etwa unter Letzterem gemeint ist, dann 
sieht man plötzlich auch die Ziele der kurz so genannten Biomedizinkonvention, 
der die Union nicht angehört, in das Unionsverfassungsrecht herübergeholt: 
Behandlungseingriffe dürfen nur nach freiwilliger Einwilligung und nach 
vorheriger Aufklärung vorgenommen werden. Wirkt auch noch irgendwie 
selbstredend. Aber dazu gibt es eben doch auch schon wieder Interpretationen, 
auch solche der Gerichte, dass das auf jede.n Einzelne.n bedeutende 
Rückwirkungen hat, bürgernah ist, um es so zu sagen. An einem Beispiel 
festgemacht: Aus einer Blutprobe, die nach Aufklärung und Einwilligung zu 
bestimmten Klärungen, die nicht in Verbindung zu einer HIV-Erkrankung 
stehen, abgenommen wurde, darf eben kein Aidstest gewonnen werden. Da 
könnte man schon auf die Idee verfallen, zu argumentieren, nun, wenn das Blut 
doch schon einmal abgenommen worden ist, tut es weiter nicht mehr weh und 
bedarf es auch keiner weiteren „Integritätsverletzung“ mehr, um diese nicht 
uninteressante Vergewisserung gleich noch mitzunehmen. Nein, geht nicht. Das 
wäre eine Menschenrechtsverletzung. Und auf solche Feinjustierungen textuell 
zu reagieren hat sich nun also auch die europäische Verfassung eingelassen. 
Kein Fortschritt? 
 
Das Verbot der Folter, das Verbot der Sklaverei, das Recht auf Sicherheit, die 
Achtung des privat- und Familienlebens, der Schutz personenbezogener Daten, 
das Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen, Gedankens-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit. Freiheit der Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit, Versammlungs- und Vereinsfreiheit, Freiheit der Kunst 
und Wissenschaft, das alles, Art Art 4 ff, wie auch die Unschuldsvermutung, Art 
47 und das Recht, wegen derselben Tat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt 
oder bestraft zu werden, Art 49, wohl auch, sind tradierte Rechtsbestände, die 
wohl kaum einem Menschenrechtskatalog abgehen. Wohl nicht einmal der 
Afrikanischen oder Arabischen Menschenrechte-Charta, obwohl man dort 
Zweifel hätte, ob die sich auch so bedingungslos gelebt zum Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit von Straftat und Strafe, Art 48, bekennen.  



 
Selbst dass die „Nichtdiskriminierung“, Art 21, alle gängigen 
Diskriminierungstatbestände von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, ethnischer oder 
sozialer Herkunft, Sprache, Religion (man beachte wie weit hinten im 
säkularisierten Europa dieser Tatbestand schon gereiht wird!), Weltanschauung, 
Minderheit, Vermögen, Geburt, Behinderung, Alter bündelt, wird man 
üblicherweise nicht mehr als aufregend empfinden. Na und schon, wird manch 
eine.r sagen, ist doch selbstverständlich. Ist es? Wird das so gelebt? Wie weit 
sich die Union in der klammheimlichen Erweiterung in der Verhinderung des 
Verletztwerdenkönnens wirklich vorwagt, mag man aber daran ermessen, dass 
im Vergleich zu den üblichen Katalogen ein neues Thema auf der 
Grundrechtsebene auftaucht: das Verbot der Diskriminierung wegen jemandes – 
sexueller Ausrichtung. Polen ist dagegen auf die Barrikaden gegangen, im Rest 
der Union ist dies jedoch schon konsensfähig. 
 
Derlei Rechte beeindrucken Europäer.innen üblicherweise allerdings schon 
wieder kaum mehr, obgleich sie erst seit ganz Kurzem – im Vergleich zu den 
dreitausend Jahren seit einer Art Sekunde erst – zu den Selbstverständlichkeiten 
zählen. Merkwürdigerweise ist da doch immer von einem anderen die Rede. Die 
Mehrheiten brauchen (vermeintlicherweise) die Menschrechte nicht und sind 
demnach auch einigermaßen gleichgültig: Mehrheiten sprechen die Sprache der 
Mehrheit, sind weiß, gesund, wenn sie Frau und jung und gesund und tüchtig 
sind, dann haben sie meist auch ein flottes Sprücherl auf den Lippen, dass sie 
diesen ganzen „Gleichbehandlungsschmarrn“ doch eigentlich gar nicht 
brauchen, Religion ist den Europäer.innen überwiegend auch egal, also was soll 
das ganze Theater, noch dazu wenn der Islam immer fundamentalistischer wird, 
die meisten der Mehrheiten haben auch moderat am Wohlstandsaufschwung teil, 
sind kaufkräftig wie kauflustig – und außerdem ist ja noch Zeit, sich etwas 
einzufallen lassen, wenn man dereinst älter, krank oder einsam werden sollte. 
Also, wozu mischt sich die Union da auch noch ein? Nett, aber überflüssig. 
Außerdem lässt sich ja immer auch noch damit argumentieren, wozu brauche ich 
derlei Rechtsgewissheiten auch noch von der Union versprochen, wo ich sie 
doch schon längst über die Europäische Menschenrechtskonvention habe? Nicht 
ganz unrichtig, wenngleich zu zeigen war, dass die Union eben doch viel 
konkreter wird. 
 
Aber schon bei weiteren Unionsverfassungsgarantien wird unleugbar, dass die 
Grundrechtecharta sich eben doch breiter, feinnerviger für die Vielfalt möglicher 
Bedrohungslagen anlegt, wenn auch vielleicht nicht tiefer. Das macht aber 
nichts. Tiefer gehen werden schon die Gerichte.   
 
Ein „Recht auf Arbeit“ würde die große Mehrheit der Europäer.innen gewiss für 
eine echte Rechtswohltat gehalten haben. Die Erfahrungen mit einem derartigen 
Recht im realen Sozialismus sind freilich wenig ermunternd und die Union 



dürfte daraus ihre Zurückhaltung bei der Ausgestaltung des Rechts rund um das 
Arbeiten daraus beziehen. Man sollte darüber vielleicht mit Menschen aus dem 
europäischen Osten reden. Jedenfalls war ein solches Grundrecht auf Arbeit, so 
schön und edel es klingt, eines jener Rechte, das die Eigenverantwortlichkeit 
und Eigenvorsorge nicht gerade gefördert haben dürfte und, nationalökonomisch 
besehen, eine der Ursachen für das wirtschaftliche Desaster gewesen ist, an 
dessen Spätfolgen die Union nun zu leiden (und zu zahlen) bekommt. Was die 
Bürger.innen der Nettozahlerstaaten so erweiterungsunlustig stimmt. Auch das 
steckt hinter dem französischen und niederländischen Nein. 
 
Blickt man aber auf die Härte, mit der steil aufblühende und satt abschöpfende 
Wirtschaftsbetriebe ihre beim Aufstieg unterproportional teilhabenden 
Mitarbeiter.innen, schon beim Stagnieren „freistellen“, zuvorderst die Älteren, 
und wenn diese nicht sehr fit und nicht mehr sehr jung sein sollten, diese 
deshalb dann in weder selbstgewählter noch selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit 
landen, dann könnte der Text der Charta, Art 15, „Jede Person hat das Recht, zu 
arbeiten ....“. Das könnte als Verhöhnung durch die Union empfinden, wer das 
gerne täte, aber nicht kann, weil der Arbeitsmarkt sie oder ihn einfach nicht 
aufnimmt. Gegenüber einem ausgetrockneten Arbeitsmarkt hilft auch das 
„Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungsdienst“, Art 28, nicht wirklich 
weiter. Ehe aber Frust an die Union adressiert wird, sollte man dreierlei 
bedenken: 
 
Erstens, dass sich die Verfassung mit Verfassungsauftrag auch an dieses 
Problem heranwagt, das bisher nur der Europäischen Sozialcharta, einem zwar 
gutgemeinten aber doch eher durchsetzungsschwachen Rechtsdokument, und 
ansonsten innerstaatlicher Rechtsgestaltung überlassen war. Man sollte es also 
als eine Verfassungseinmischung der Union in die inneren Angelegenheiten von 
Staaten verstehen wollen, wenn Art 29 erstmals ein unionseuropäisches 
Grundrecht des „Schutzes bei ungerechtfertigter Entlassung“ statuiert. Was als 
„ungerechtfertigt“ anzusehen ist, diese Interpretationshoheit teilt sich die Union 
zunächst einmal per Verweis mit den „einzelstaatlichen Rechtsvorschriften“, sie 
kann gar nicht anders. Ganz sicher sollte man sich aber nicht sein, dass auch hier 
wiederum der Gerichtshof der Europäischen Union mehr daraus macht, als 
einem „Einzelstaat“ lieb sein könnte. Solche „Stückln“ – man denke wieder nur 
an die Tragweite der Entscheidung im Costa - ENEL-Fall – hat der Gerichtshof 
schon viele hinter sich, dessen Respekt vor dem, was Staaten gerne hätten, 
keineswegs eilfertig ist. 
 
Zweitens sollte man bedenken, ehe man die Union als säumig ausmacht, hier 
besseres Recht gebracht zu haben, dass gerade das Sozial- und Arbeitsrecht zwar 
zu den Politiken zählt, in die die Union sich einzumischen gedenkt (was dann 
wieder zur berühmten Klage führt, dass „Brüssel“ alles an sich reiße), aber keine 
echte Zuständigkeit hat. Das heißt, dass die Union bei allem, was sie hier 



rechtspolitisch voranbringen will, doch sehr auf den guten Willen der 
Mitgliedstaaten angewiesen ist. Und daher auch bei der Charta nicht das Blaue 
vom Himmel herunter versprechen könnte, ohne sich lächerlich zu machen. 
 
Und drittens muss man sehen, dass die Charta sich redlich bemüht, sich bei den 
möglichen Begleittrassen zu engagieren, wo sie eigentlich aber auch wieder 
keine Vollzuständigkeit der Union für sich auf ihrer Seite weiß. Wenn sie in Art 
33 den Bürger.innen ein „Recht auf soziale Sicherheit und soziale 
Unterstützung“ garantiert, dann klingt das ebenfalls mehr nach gutem Wollen 
und Bemühtsein. Denn auch hier haben die Staaten allein die 
Rechtsgestaltungshand drauf. Es ist aber doch auch eine Bekundung, dass die 
Union auch hier langfristig ihre Rechtsidee entfaltet sehen möchte.  
 
Wer jetzt vorschnell den möglichen Vorwurf anbringen möchte, dass das ja auch 
zu einer Nivellierung nach unten führen könnte, sollte bedenken, dass es so 
etwas wie einen generellen Vorbehalt gibt, dass Staaten mit besseren 
Rechtsausstattungen diese beibehalten können. Gewiss, die Charta nährt solche 
Bedenken der Nivellierung nach unten, wenn sie etwa, wie beim Recht auf 
Bildung, Art 14, der europäischen Jugend einen Rechtsanspruch auf 
unentgeltlichen Pflichtschulunterricht garantiert. Welcher wird der erste Staat 
sein (oder welcher hat das jetzt vielleicht sogar schon?), der, weil das 
Pflichtschulalter mit vierzehn oder fünfzehn Jahren endet, auf die 
kostensparende Idee verfällt, dass man dann eigentlich Oberstufenschulen mit 
Studiengebühren belegen könnte? Staaten, die Bildung als Investment mit dem 
höchsten Returnfaktor erkennen, werden an ihrem Standard vernünftigerweise 
festhalten. 
 
Klar, auch das kann man wieder einer kritischen Sicht aussetzen und meinen, die 
Nivellierung erfolge über den Wettbewerb der Nationalökonomien, in dem sich 
ja auch die Unionsstaaten untereinander nichts schenken. Und sie erfolge über 
Marktwirklichkeiten, wie über die entgrenzten Arbeitsmärkte, in denen Staaten 
sich mit dem leidig bekannten Standortsicherungsargument gezwungen geben 
könnten, die Anpassung nach unten gedrungenermaßen scheinfreiwillig 
vorzunehmen. Nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber ein rein pessimistischer 
Blickwinkel kann nicht durchgehen. Für derlei Anfragen muss man ständig die 
Gegenfrage zulassen, droht diese Option ohne Union nicht genauso oder gerade 
erst recht? Noch einmal, glaubt jemand ernsthaft, Bulgarien oder Irland könnten 
den Wirtschaftswettbewerb, der doch allemal mit der Aufrechterhaltung des 
Sozialstandards etwas zu tun hat, mit den USA, China oder Indien allein besser 
meistern? Man sieht, auch die Grundrechte und deren Gewährung hängen in 
einem Netz mit der Wirtschaftsordnung Europas, man muss sich soziale 
Grundrechte – leider – auch leisten können. 
 



Just deswegen bemüht sich die Charta, als erster großer Grundrechtekatalog seit 
der Weimarer Verfassung, wieder darum, auch die Rechte des Wirtschaftens in 
Grundrechtsrang zu bekommen. Dass die „Unternehmerische Freiheit“, Art II-
76, ausdrücklich garantiert wird, könnten Kritiklustige als bloße Interpretation 
der Freiheiten im Allgemeinen niedermachen. Das könnte aber durchaus auch 
einmal Realwert über den EuGH bekommen, wenn etwa Finanzämter das eine 
oder andere unternehmerische Engagement gar scnell als Liebhaberei und 
folglich als nicht betriebsausgabenabzugsfähig erklären wollten. Eher als in die 
Wirtschaftsethik einschlagend wird diese Garantie unternehmerischer Freiheit, 
wenn man sie aber in den Kontext der  Solidaritätsansprüche, ArtArt 26ff stellt. 
Dann wird klarer, was die im EUV 3 (3)  deponierte die Zielvorgabe einer 
sozialen Marktwirtschaft meint, eine freie Marktwirtschaft zwar, aber eben doch 
nur eine im Rahmen sozialer Verpflichtungen.  
 
Denn neben dem Recht auf „Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen“, 
Art 30, und unter dem mehr verheißenden Titel „Familien- und Berufsleben“, 
Art 32, als die inzwischen üblichen Mutterschutzrechte und Elternkarenzrechte, 
taucht auch ein „Recht auf Kollektivverhandlungen und auf 
Kollektivmaßnahmen“, Art 27, auf. Man trifft also Vorkehr, dass die 
unternehmerische Freiheit in einen stillen Rahmen von allemal mäßigender 
Sozialpartnerschaft eingebettet wird. Und wenn dieses Befriedungsgebot nicht 
eingehalten werden sollte, erscheint die Rute im Fenster im Verfassungsrang: 
Denn zum Recht auf ein Tarifvertragssystem gesellt sich nunmehr das 
Grundrecht auf kollektive Maßnahmen zur Verteidigung der 
Arbeitnehmer.inneninteressen und die Charta scheut sich auch nicht das beim 
Namen zu nennen: „einschließlich Streiks“ – wogegen UK Sturm gelaufen ist 
und sich hinausoptiert hat. Wir haben damit das Streikrecht als grundrechtlich 
garantiertes Recht auf der Unionsebene. Nicht der Rede wert?  
 
Gleicher Lohn bei gleicher Arbeit ist ein Thema, das schon der EG-Vertrag 
kannte. Frauendiskriminierung konnte aufgrund der Zuständigkeit des EG-
Rechts bisher aber nur über Verletzungen im Bereich des Erwerbs- und 
Wirtschaftslebens festgemacht werden. Die Charta entwickelt nun den 
überfälligen Überbau, indem sie nun die „Gleichheit von Frauen und Männern“, 
Art 23, „in allen Bereichen, einschließlich der Beschäftigung, der Arbeit und des 
Arbeitsentgelts“ sicherstellen will.  
 
Ein wenig in die Welt der Utopie entrückt fühlt man sich zunächst, wenn man 
liest, was die Charta zum „Umweltschutz“, Art 36, von sich gibt. So wie beim 
Verbraucherschutz kreiert man auch da keinen subjektiven Rechtsanspruch, 
auch keinen ableitbaren, sondern eine Absichtskundgebung. Schon die 
Textierung zeigt das Angestrengte des Bemühtseins: „Ein hohes 
Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität mŸssen in die 
Politik der Union einbezogen werden....“. Aber man sollte weder hier noch im 



Folgenden gleich die Flinte ins Korn werfen. So dürften sich die Väter der 
Französischen Deklaration der Menschenrechte auch gefühlt haben, man 
probiert ins Neuland vorzudringen – was die Umwelt in den Grundrechtsrang zu 
heben eben ist – und stampft einfach einmal fest auf. Und schon kommt der 
EuGh und stellt sich de lege ferenda mit seinem sog Feinstauburteil von 2008 
fest auf den selben Boden: Bei inakzeptabler Luftbelastung können sich 
beschwert fühelnde Bürger.innen von ihren Gemeinden einen Aktionsplan 
erwzingen. Erzwingen; da kam Protest. Ja darf er denn das? Er darf und er muss. 
Die Grundrechte eines Einzelnen kommen eben vor irgendwelchen 
Organisationsschwierigkeiten.  
 
So ähnlich könnte es eines Tages auch mit dem durchaus reichlich vagen „Recht 
auf eine gute Verwaltung“, Art 40. Es kann nur die Zukunft und die 
Spruchpraxis der Gerichte erweisen, ob daraus ein wirklich brauchbares 
Rechtsinstrument werden wird. Vieles schlummert für lange Zeit, um dann doch 
plötzlich zu Leben zu erwachen. Die Weimarer Verfassung kannte schon ein 
Grundrecht auf eine Wohnung. Dann hat man nie mehr sehr viel Substantielles 
davon gehört außer ein wenig Wohnungs-Einweisungsrecht in der 
Nachkriegszeit. Darauf wäre man in einer Notsituation wahrscheinlich auch 
ohne Verfassungsvorbild gestoßen. Jedoch, siehe da, gerade unlängst hat 
Frankreich ein solches Recht ventiliert – und man darf sich sicher sein, dass 
dieses Vorbild Schule machen wird und dann irgendwann einmal auch in einem 
europäischen Grundrechtskatalog zum Vorschein kommen wird. So 
funktionieren die rechtspolitischen „Räuberleitern“ auch. Mal geht ein Recht 
voran, schafft neue Wirklichkeiten und die neuen Wirklichkeiten schaffen dann 
erst recht wieder neues Recht. So sollte man auch die Grundrechtecharta als des 
Weges sehen, freilich als einen Meilenstein am Weg. 
 
Die Union entwickelt auch eine neue Feinfühligkeit für besondere 
Schwächelagen, in denen Menschen in Relation zu Stärkeren durch das ihnen 
zur Seite Treten ganz spezifischer Menschenrechte „aufgerüstet“ werden: was in 
der UN-Kinderrechtekonvention, die in den frühen neunziger Jahren ihren Zug 
durch die Welt gemacht hat, grundgelegt wurde, wird nun zum Thema der 
Union. Die „Rechte des Kindes“, Art 24, werden naturgemäß bündiger als in der 
eigens nur diesen gewidmeten Kinderrechtekonvention formuliert, treffen aber 
den eigentlichen Kern: „Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen ... muss das 
Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.“ Das ist es worauf es 
ankommt, Kindgerechtheit, Kindgerechtigkeit. Die Gerichte werden diese 
Prinzipien dann schon auf die Alltagswelten herunterzubrechen verstehen, von 
der Anhörung des Kindes in es betreffenden Verfahren, von Kindergartenplätzen 
bis zu kindgerechten Kindergartenöffnungszeiten.  
 
Grundrechtssätze auf oberem Abstraktionsniveau haben den Samen in sich, den 
– klingt eigenartig, ist aber so: – Gerichte zum Blühen bringen. Davon werden 



auch die „Rechte älterer Menschen“, Art 25, noch profitieren. Wenn in einer, 
wie schön, immer älter werden dürfenden Gesellschaft älteren Menschen das 
Recht „auf ein würdiges und unabhängiges Leben und auf Teilnahme am 
sozialen und kulturellen Leben“ zugesprochen wird, dann hört man schon die 
Verwalter.innen von Altenbetreuungs- und Altenpflegeeinrichtungen tief 
einatmen. Was heißt das für uns? Wie sollen wir die erkennbare Lawine an 
Forderungen, die unter Berufung auf solche Rechte auf uns zukommen, 
organisatorisch, personalmäßig und kostenmäßig bewältigen? Iudex non 
calculat, wir wissen es schon, Richter rechnen nicht; die Gerichte werden derlei 
Fälle nicht vorrangig unter dem Blickwinkel der Budgetierbarkeit entscheiden. 
Die Sozialpolitik muss zuschauen, wie sie damit zurecht kommt, dass die 
Gerichte in Menschenrechtsfragen fast immer proaktiv auf der Seite der 
Menschenrechte und mithin der Menschen sind und nur selten an der Seite der 
Finanzpolitiker. Und ganz gleich wird sich das so beim Grundrecht der 
„Integration von Menschen mit Behinderung“, Art 26, entwickeln. Wenn da ein 
Anspruch eingeräumt wird auf „Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer 
Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer 
Teilnahme am Leben der Gemeinschaft“, dann werden die Tage der 
Freikaufsprivilegierungen in nationalen Rechten gezählt sein, denenzufolge sich 
Betriebe von den Behinderteneinstellungspflichten loszahlen können und mit 
diesem Geld dann – immer noch besser als nichts, aber dennoch nicht das ideell 
gemeinte Ziel – geschützte Werkstätten, Ghettos, finanziert werden. Man muss 
so hohe Ansprüche der Menschenrechte als Ansprüche an sich selbst und an 
jede.n unter uns und nicht bloß an irgendwelche anonymen Organisationen 
verstehen. Menschenrechte gehen immer aufs Ganze. Und wenn Integration von 
Behinderten durch gesellschaftlichen Konsens angesagt ist, dann meint das, dass 
wir sie in unseren Alltag integrieren, dass sie bloß etwas anders sind – so wie 
wir doch alle etwas anders sind als andere und darauf größten Wert legen und 
das daher bis zur Affigkeit kultivieren – aber doch zugleich ganz gleich, notfalls 
eben durch das Recht. Es würde also gar nicht mehr überraschen, wenn 
Behinderte irgendwann sogar einen Sozialleistungsanspruch auf 
Kostenübernahme für sexuelle Dienstleistungen durchsetzten. 
 
Wenn es die einzige Aufgabe der Menschenrechte ist, das Sosein eines 
Menschen genauso wie sein Andersseindürfen zu schützen, den Einen in seiner 
Einmaligkeit zu bestätigen und in seiner Verwiesenheit auf die Anderen in alle 
einzubetten, dann hat die Grundrechtecharta bei dieser Aufgabe einen neuen 
Höhepunkt am langen Weg der Menschenrechte geschafft. Dass dies alles nicht 
nur ein schönes Papier bleibt, ist unser aller Aufgabe.   
 
 
Der Gerichtshof der EuropŠischen Union - EuGH 
 



So wie sich für den Politikbereich, Rechtspolitikbereich und 
Verwaltungsbereich der Union das Kürzel „Brüssel“ durchgesetzt hat, so meint 
man, wenn gefragt wird, was „Luxemburg“ zu diesem oder jenem wohl sagen 
wird, damit den Gerichtshof. 
 
Um gleich mit der Kritik zu beginnen, wiederum deshalb, um sie hinter sich zu 
bringen: Vielen sind Höchstgerichte ein demokratiepolitisches Ärgernis, dass 
(fast) alle europäischen Verfassungsrechte, so auch das der Union, einer 
Handvoll Menschen, meist immer noch mehr Männer als Frauen, ein größeres 
Gerechtigkeitsvermögensvertrauen entgegenbringen als dem Gesetzgeber. Der 
meist stille, bisweilen aber auch laut, manchmal sogar rabaukenhaft 
vorgetragene Vorwurf ist kein geringerer als der, Richter.innen machten doch 
auch nur Politik. Verfassungen seit der Aufklärung haben sich jedoch zu diesem 
Vertrauensvorschuss an Richter.innen entschlossen, weil irgendjemand einen 
Konflikt unwiderruflich und wie bei Höchstgerichten stets der Fall auch 
unbeeinspruchbar beenden können muss. Dabei handelt es sich um keine 
Glaubensfrage, sondern um eine höchst praktische. Die Kritik an Gerichten und 
ihren Urteilen, die keineswegs sakrosankt sind, sollte daher auch nicht gläubig 
geführt werden, sondern mit praktischer Vernunft und mit dem Blick auf die – 
mangelnden – Alternativen. Wer nicht wieder zurück will zu einem 
gewaltenvereinenden König als Richter und nicht will, dass Parlamente über 
einen Rechtsstreit entscheiden, dem bleibt nur das Entscheidenlassen über 
Richter.innen und am Ende der Appellationskette durch Höchstrichter.innen. 
Das hindert aber nicht, dass nicht gerade aus der Politik mitunter säbelgerasselt 
wird, dass man über die Existenz von Höchstgerichten „wenn die so 
weitermachen“ nachdenken müsse.   
 
Die Rechtssoziologie weiß natürlich so Einiges über die Sozialisierung von 
Richter.innen, dass sie überwiegend aus biederen Beamtenverhältnissen 
stammen und nur wenige aus Kapital- oder Großbürgertum und noch weniger 
aus Arbeiterfamilien. Man braucht nicht erst Tucholksys Politische Justiz in die 
Hand zu nehmen, um auf die daraus herrühren könnenden – wohlgemerkt 
könnenden, keineswegs müssenden – möglichen Nebenwirkungen für die 
Rechtsprechung zu stoßen. Aber einen Stand von Heiligen gibt es nicht und 
auch ein Gremium von Hohenpriestern, das hatten wir schon alles und nicht nur 
in Judäa, müsste bei der Beurteilung menschlicher Dinge unter der Vorgabe 
menschlicher Gesetze nicht schon von vorneherein das geeignetere Gremium 
abgeben. Ist man gerufen, die Dinge auch unter dem Blickwinkel von 
Lebenserfahrung zu beurteilen, dann braucht man Lebenserfahrung und die 
sammelt man am besten im Alltagsleben. Dieses haben Richter.innen, die zu den 
höchsten europäischen Gerichten gelangen in aller Regel in reichem Masse 
hinter sich. Die abverlangten Qualifikationen sind wahrlich hoch, „sie müssen 
Gewähr für Unabhängigkeit bieten und ... die für die höchsten richterlichen 



Ämter erforderlichen Voraussetzungen erfüllen oder Juristen (sic!) von 
anerkannt hervorragender Befähigung“ sein, Art 253 EUVnF.  
 
Man hat gelernt, dass die Auswahl der Richter.innen nicht ganz unpolitisch vor 
sich gehen kann, was auf die Unabhängigkeit drücken könnte – Bestechlichkeit 
ist übrigens auf dieser Ebene überhaupt kein Thema – und man hat daher das 
Verfahren stetig verbessert. Um nicht Regierungen zu breite 
Handlungsspielräume zu bieten, hat man das Einfallstor für Regierungsbelieben 
einigermaßen weit geschlossen, wenngleich die Ernennung für jeweils sechs 
Jahre durch die jeweilige Regierung des Staates erfolgt, aus dem je eine.r der 
Richter.innen kommt. Denn: Ein unabhängiger Siebener-Ausschuss aus 
europäischen, meist ehemaligen, Höchstrichter.innen ist es, der aus den 
Bewerber.inne.n die oder den Geeignetste.n herausfiltert und in Vorschlag 
bringt. Dass dabei Einvernehmen gepflogen werden soll, ist keine Einladung 
zum Feilschen, sondern versteht sich aus Gründen der wechselseitigen 
Akzeptanz.  
 
Die Gefahr von Höchstrichterschaften, die in Strassburg oder Luxemburg in 
einem Art Konklave leben ist also weniger die, dass sie an der Leine ihres 
Staates lägen, obwohl die Wiederernennung natürlich eine gewisse 
Zurückhaltung bei der Verurteilung von Staaten stimulieren könnte, als vielmehr 
eher die, dass sie mit Dauer ihrer etwas isolierten Berufstätigkeit, salopp gesagt, 
Bodenhaftung verlieren können. Da die Dauer durch eine an sich vernünftige 
Wiederbestellbarkeit recht lang werden kann, kann die Abgehobenheit schon zu 
einer professionellen Verbiegung führen. Aber nur von Übel ist eine leichte 
Abgehobenheit von den Niederungen der Erfahrung hinein in die Lauterkeit der 
Rechts- und Gerechtigkeitssphären dann doch auch wieder nicht. Sie haben 
Entscheidungen von beachtlicher, gesamteuropäischer Tragweite auch in 
finanzieller Hinsicht zu fällen, sollen aber auch nicht zu sehr auf die möglichen 
Auswirkungen schielen, die ihre Auffassung von Recht und Gerechtigkeit nach 
sich ziehen kann. Wie schon erwähnt, Richter.innen rechnen nicht, so sieht 
schon das Römische Recht die vornehme Aufgabe des Richters, so sollte es 
bleiben. Fiat iustitia, pereat mundus, es lebe die Gerechtigkeit auch wenn die 
Welt darob untergeht, steht auf der gegenüberliegenden Risikoseite. Und in der 
Mitte durchmarschieren – das mag für ein Landgericht angehen, indem es einen 
Vergleich manchmal am Rande der Nötigung zuwege bringt – geht auf der 
Ebene der europäischen Höchstgerichte kaum. Keine leichte Aufgabe also und 
kein Wunder, dass auch dort Entscheidungen bisweilen mit hauchdünnen 
Mehrheiten zustande kommen. So öffentlich die Verfahren sind und so 
selbstredend die Urteile veröffentlicht werden, so vertraulich sollte die 
Abstimmung sein. Dennoch weiß die professionelle Fama Richter.innen einem 
gewissen Entscheidungsverhalten zuzuordnen. Aber auch das ist nicht so viel 
anders als bei staatlichen Gerichten und Höchstgerichten. 
 



Daher variiert je nach Bedeutung eines Falles die Größe des Gerichts in 
Kammern, als Große Kammer oder gar als Plenum, stets unterstützt von einer 
oder einem aus acht Generalanwält.inn.en. Es ist wiederum kein großes 
Geheimnis, dass mit der Stellungnahme der Generalanwältin oder des 
Generalanwalts, die oder der den Fall „in völliger Unparteilichkeit und 
Unabhängigkeit“, Art 252 EUVnF, vorbereitet und den Urteilsantrag stellt, in 
vielen Fällen das Urteil aus Sachlogik heraus und in eindeutigeren Fällen auch 
schon gesprochen ist – aber eben nicht sein muss. Daher geht der Vorwurf ins 
Leere, dass in Europa de facto Einzelrichter.innen Recht sprächen. 
 
Weil der Arbeitsanfall, wie man sich leicht vorstellen kann, gigantisch ist, wird 
der Gerichtshof von einem vorgelagerten Europäischen Gericht und 
Fachgerichten entlastet. Entscheidet eines von diesen ist ein Rechtszug an den 
Gerichtshof möglich.  
 
Man geht üblicherweise davon aus, dass die Rolle von Gerichten bloße 
Rechtsanwendung und Interpretation der Spielräume sei, die Rechtsordnungen 
logischerweise immer haben. Dies tun sie weniger deshalb, weil Gesetzgeber 
solche großzügig dem Richtercorps zur Auffüllung überließen. Weit gefehlt, 
gerade die Gesetzgeber vertrauen da viel, viel weniger als die Bürger.innen, 
sondern deshalb, weil sie im Vorhinein gar nicht erkennbar sind. 
Gummiparagraphen, wie sie im Volksmund heißen, werden doch nicht als 
Gummibärlis designt. Man muss sich eben ganz häufig mit 
auffüllungsbedürftigen Generalklauseln, Annahmen, allgemeinen 
Rechtsbegriffen begnügen. Es sei denn man will, was niemand will, dass 
Gesetze alle Wechselfälle des Lebens vorausdenken zu können sich anheischig 
machen, sie alle zu beschreiben und zu regeln versuchen, einem Paragraphen 
noch hundert erklärende nachstellen, die jetzt schon beklagte Gesetzesflut zu 
einer Gesetzeskatastrophe anwachsen zu lassen, um dann am Ende irgendwann 
draufzukommen, dass man an diesen nunmehr aufgetauchten Fall erst recht 
wieder nicht gedacht hatte. Menschen sind findiger als der beste Gesetzgeber der 
Welt. Daher geht es nie und nimmer ohne Vertrauen in Richter.innen, die aus 
dem Zusammenhalt der gesamten Rechtsordnung sagen müssen, wie der 
Gesetzgeber geregelt hätte, wenn er diesen Fall gekannt hätte. Hiefür gibt es 
Auslegungsregeln oder Analogie oder Lückenfüllung. Dass es dabei auch unter 
Richter.innen Meinungsunterschiedlichkeiten geben kann, sollte eigentlich nicht 
weiter kommentiert werden müssen – wenn da nicht Sager im Umlauf wären, 
wie zwei Juristen, drei Meinungen oder Juristen, schlechte Christen und 
ähnliche. Es geht doch im Recht immer um Wertfragen und nicht um 
Naturgesetzlichkeit. Damit ist eigentlich alles gesagt. Auch ein Gesetz hat 
immer eine Wertentscheidung getroffen, es regelt so oder anders oder gar nicht 
und unterscheidet sich damit vom Naturgesetz dem keine Wahlmöglichkeit 
gegeben ist, denn ein Fluß kann nur abwärts fließen. In dieser Nie-
Vollständigkeit der Rechtsordnung kommt der Richter.innenschaft eine 



unverzichtbare Rolle zu, zugegeben auch als ein Art Reserve“gesetzgeber“ im 
Einzelfall. 
 
Erwächst aus dem Einzelfall dann plötzlich Bedeutung für einen ganzen 
Kontinent, dann wird klar, dass der EuGH ein Instrument von höchster 
gesellschaftlicher Brisanz ist, zugleich ein Wächter im Interesse der 
Bürger.innen. Denn dieser Gerichtshof hat einen langen Arm, er kann auch 
Staaten verurteilen und sogar die Kommission. 2004 ist, auf Klage der 
Kommission hin, der Gerichtshof sogar einem Beschluss der europäischen 
Finanzminister in die Parade gefahren: Sogar eine ganze Ministerschaft kann 
also wegen EU-Rechtsbruchs verurteilt werden. Auch wenn das so niemand 
zugibt, alles fürchtet den EuGH und, auch wenn es manchmal heftige Kritik 
hagelt, alles respektiert ihn. Denn, noch einmal: Er hat vorläufig immer das 
letzte Wort. Er interpretiert verbindlich europäisches Recht, konkretisiert es und 
wenn es dann noch einmal anders werden soll, dann müsste nachher erst wieder 
die Gesetzgebungsmaschinerie in Gang gesetzt werden. Meistens bleibt es so, 
wie der EuGH es wollte und auch wenn sich Staaten beim Umsetzen kokett 
zieren und auf Zeit spielen, so kriechen sie doch zähneknirschend irgendwann 
zu Kreuze. 
 
Der EuGH entfaltet seine Wirkung aber nicht nur durch die absolute und 
unmittelbar mit Urteilsverkündung eintretende europaweite Geltung als 
Höchstgerichte am Ende eine langen, bei den Gerichten im Nationalstaat 
beginnenden, über die Kommission drüber laufenden Verfahrenskette, sondern 
auf einer zweiten Schiene, die den Verfahrenszug dramatisch abkürzen kann. 
Das ist das sogenannte Vorabentscheidungsverfahren, ein lang bewährtes 
Instrument, schon im EG-Vertrag, Art.234 fest abgesichert, das 
selbstverständlich im Reformvertrag, Art 267 EUV nF, weitergeführt wird. 
Begonnen hat das mit einem renitenten kleinen Mailänder Friedensrichter, der in 
einem Streitfall einer der Parteien den langen Weg durch die innerstaatliche 
italienische Gerichtsbarkeit ersparen wollte. Mit viel Zivilcourage und unter 
Inkaufnahme eines Eklats mit seinem Justizministerium hat er am Amtsweg 
vorbei seinen Fall direkt dem EuGH vorgelegt und den Verdacht geäußert, dass 
EG-Recht berührt sei und der Fall daher nach langen Wegen doch in die 
Gerichtszuständigkeit Luxemburgs fallen würde. Der EuGH hat damals die 
Frage bejaht, dass Gemeinschaftsrecht berührt werde sowie auch die, dass es 
sich um eine Vertragsverletzung handle und auch gleich vorgezeichnet, wie die 
Entscheidung auszugehen habe und schließlich die wichtigste: dass 
Gemeinschaftsrecht immer Vorrang genieße. Ein Donnerschlag, das hatten die 
Staaten sich so eigentlich nicht vorgestellt. Dieses Urteil war nicht nur ein 
„Gewaltakt“ gegenüber der italienischen Justiz und der italienischen 
Rechtsvorstellung, sondern auch eine Rechtsneuschöpfung, nicht aber ein 
Rechtsbruch, weil es dafür im EG-Recht weder positiv noch negativ einen 
Anhaltspunkt gab. 



 
Was zunächst aussieht als hätte es nur Bindungswirkung für das anfragende 
Gericht, ist immer von europaweiter Bedeutung. Ein Wink mit dem Zaunpfahl 
der Präjudizwirkung: so wird der EuGH jeden gleich gelagerten Fall 
entscheiden, Staaten lasst es erst gar nicht darauf ankommen. Das ist die stillste, 
aber wirksamste Form der Europäisierung des Rechts. 
  
 


